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VORWORT

Das ESF-Bundesprogramm als Unterstützung 

für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge auf ih-

rem Weg in Ausbildung und Arbeit ist ein 

großer Erfolg. Davon zeugen die in dieser Bro-

schüre zusammengestellten Ergebnisse und 

Erfahrungen. Sie zeigen, wie Integration von 

Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung und 

damit in die Gesellschaft insgesamt gelingen 

kann, und dokumentieren eindrucksvoll die 

hohe Integrations- und Leistungsbereitschaft 

vieler Flüchtlinge. Diese Menschen wollen in 

unserem Land etwas erreichen. Sie sind dank-

bar für jede Unterstützung, die sie erhalten. 

Das zeigt auch die hohe Vermittlungsquote. 

Schon in der ersten Förderrunde von 2008 bis 

2010 konnten 54 Prozent der Teilnehmenden 

Andrea Nahles

Bundesministerin für Arbeit und Soziales

in reguläre Beschäftigung oder eine Ausbildung vermittelt werden. Hinter dieser Quote stehen 

viele gelungene Berufsbiografien bei uns in Deutschland. 

Die Netzwerke im Bleiberechtsprogramm möchten die gesammelten wertvollen Erfahrungen an 

die Unternehmen und Gewerkschaften, die Kammern, die Innungen, die allgemein- und berufs-

bildenden Schulen, aber auch an die Politik und Verwaltung weitergeben. Dazu haben sie diese 

Bilanzbroschüre erstellt.  

Anhand von konkreten Handlungsempfehlungen zeigen sie auf, wie Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber, Geduldete und Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel auf dem Weg in langfristige Er-

werbsbeteiligung besser unterstützt werden können. Eine wichtige Voraussetzung ist die im No-

vember 2014 in Kraft getretene Verkürzung der Wartefrist. Sie ermöglicht es Asylbewerberinnen 

und Asylbewerbern sowie Geduldeten, bereits nach drei Monaten eine reguläre Beschäftigung in 

Deutschland aufzunehmen. 

Die aktive Projekt- und Netzwerkarbeit mit dem Ziel, Flüchtlingen eine dauerhafte berufliche 

Perspektive zu bieten, geht glücklicherweise auch in der neuen ESF-Förderperiode 2014 - 2020  
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unter dem Dach der ESF-Integrationsrichtlinie Bund des Bundesministeriums für Arbeit und  

Soziales weiter. In Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels sind wir froh 

über zusätzliche Arbeitskräfte auf unserem Arbeitsmarkt. Entscheidend ist nicht, woher jemand 

kommt, sondern was er oder sie bei und mit uns erreichen will. 

Die positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre bestärken uns darin, den eingeschlagenen 

Weg, Menschen ohne verfestigten Aufenthalt in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt zu integ-

rieren, weiterzugehen. Dabei wollen wir die Menschen mit fachlicher Kompetenz und hohem 

Engagement begleiten.

Andrea Nahles, MdB

Bundesministerin für Arbeit und Soziales
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Flüchtlinge und Arbeit – lange Zeit waren die-
se zwei Worte ein Widerspruch in sich. Doch 
mittlerweile sieht die Realität anders aus. Der 
Weg ist zwar immer noch steinig, unter güns-
tigen Rahmenbedingungen sind die Chancen 
auf Arbeit und Ausbildung bei Flüchtlingen1 
dennoch besser als vor ein paar Jahren. Die 
Beispiele für erfolgreiche Berufsbiografien in 
Deutschland nehmen zu. 

Das vorliegende Bilanzpapier präsentiert Er-
gebnisse aus der Arbeit des sogenannten „Blei-
berechtsprogramms“ in seiner zweiten Förder-
runde. Dieses Papier beschäftigt sich mit fol-
genden Fragen: Warum stehen Flüchtlinge im 
Fokus eines Sonderprogramms des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales? Wo liegen 
die Erfolge und wo besteht Handlungsbedarf? 
Worin liegen hierbei Nutzen und Chancen für 
Wirtschaft und Politik? Die Bilanz wurde durch 
die Netzwerke im Bleiberechtsprogramm er-
stellt und erweitert die Programmevaluation 
um die Sicht der handelnden Akteure. 

Berufliche und persönliche Potenziale von 
Flüchtlingen wurden vor Beginn des Bleibe-
rechtsprogramms kaum öffentlich diskutiert. 
Es wurde vielmehr davon ausgegangen, dass 
Flüchtlinge in dieser Hinsicht defizitäre Vor-
aussetzungen mitbringen. Die Entscheidung 
des Bundes, das Bleiberechtsprogramm als 
Sonderprogramm im Oktober 2008 zu starten 
und damit bundesweit Netzwerke aufzubau-
en, war ein klares Bekenntnis dazu, Instrumen-
te der Arbeitsmarktintegration für Flüchtlinge 
zu erproben. Durch dieses Programm wurde es 

1 Wird im Folgenden von Flüchtlingen gespro-
chen, so sind sowohl Flüchtlinge im laufenden Asylver-
fahren gemeint sowie diejenigen mit Duldung (siehe 
Glossar) oder einem Aufenthaltsstatus.

Hinschauen lohnt sich

EINLEITUNG

möglich, Qualifikationen und Bildungsbiogra-
fien von Flüchtlingen sichtbar zu machen. Im 
November 2009 konnten die ersten Ergebnisse 
in einem Grundlagenpapier „Zwischenbilanz: 
Meilensteine und Stolpersteine“ präsentiert 
werden. Diese Zwischenbilanz verzeichnete 
erste Beispiele guter Praxis für Qualifizierung 
und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung, 
beschrieb zielführende und erfolgreiche Ko-
operationsformen zwischen operativen und 
strategischen Partnern vor Ort und machte die 
schwierigen Ausgangs- und Rahmenbedin-
gungen deutlich. Insgesamt fiel die Zwischen-
bilanz, die im März 2010 in aktualisierter Ver-
sion zur Verfügung stand, positiv aus, und die 
in ihr formulierten Ergebnisse gaben in vieler-
lei Hinsicht Anregungen für die Arbeit in den 
Netzwerken der zweiten Förderrunde.2 Durch 
die Arbeit der Netzwerke in den vergangenen 
sechs Jahren hat sich die Wahrnehmung ver-
ändert: Flüchtlinge haben Potenziale, die es zu 
entdecken und zu nutzen gilt.

Bundesweit wurden ab Herbst 2010 im „ESF-
Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Un-
terstützung für Bleibeberechtigte und Flücht-
linge“ (im Folgenden kurz: Bleiberechtspro-
gramm) 28 Netzwerke mit rund 230 Einzelpro-
jekten gefördert. Aufbauend auf den Ergeb-
nissen aus der ersten Förderrunde konnten bis 
Ende 2012 knapp 20.000 Flüchtlinge beraten, 
qualifiziert oder in Arbeit vermittelt werden. 

Dieses Bilanzpapier wendet sich an Arbeits-
marktakteure wie Arbeitgeber, Kammern, In-

2 Die Zwischenbilanz der ersten Förderrunde 
kann über diesen Link heruntergeladen werden: http://
www.esf.de/portal/generator/12328/property=data 
/2009__12__18__grundlagenpapier__pdf.pdf
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nungen, Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung 
sowie allgemein- und berufsbildende Schulen, 
Politik, Behörden und natürlich auch die in-
teressierte Öffentlichkeit. Es versteht sich als 
Erfahrungsbericht und vermittelt in acht Kapi-
teln einen umfassenden Einblick in das arbeits-
marktpolitische Thema „Flüchtlinge in Arbeit 
und Ausbildung – Potenziale für Wirtschaft 
und Gesellschaft.“

Beteiligte Träger und Kooperationspartner der 
Bleiberechtsnetzwerke haben in Wirtschaft, 
Politik und Behörden den Blick auf Potenziale 
von Flüchtlingen geschärft. Zahlreiche Bei-
spiele und die Ergebnisse der begleitenden 
Evaluation verdeutlichen: Flüchtlinge haben 
Bildungs- und Berufsbiografien, die es zu nut-
zen gilt. Kapitel 1 zeigt die Bedeutung dieser 
Potenziale aus Sicht der Wirtschaft. 

Kapitel 2 befasst sich mit den aktuellen Dis-
kussionen zur Willkommenskultur und macht 
deutlich, welche gesellschaftlichen Maßnah-
men und Ansätze sinnvoll sein könnten, um 
Flüchtlinge in Deutschland willkommen zu 
heißen und ihnen eine Perspektive – wenn 
manchmal auch nur auf Zeit – zu eröffnen. 
Dabei wird ebenfalls der Frage nach der ge-
sellschaftlichen Solidarität und humanitären 
Verantwortung gegenüber Flüchtlingen nach-
gegangen.3

Kapitel 3 erläutert die wichtigsten rechtlichen 
Rahmenbedingungen bei der Arbeitsmarktin-
tegration von Flüchtlingen. Schon vor Beginn 
des Programms gab es einige rechtliche Ände-
rungen, die eine Arbeitsaufnahme erleichter-
ten. Aber auch während der Programmlaufzeit 
gaben die Netzwerke konkrete Anstöße, die 
zu weiteren arbeitsrechtlichen Veränderungen 
führten. Das Programm ist auch deshalb eine 
Erfolgsgeschichte.

3 Vgl. Mirbach et al. (2014): Auswertung Qualifi-
kationserhebung. 2. Befragung zur Qualifikation der Teil-
nehmenden der Projekte des ESF-Bundesprogramms zur 
arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte 
und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt II. Zwi-
schenauswertung im Rahmen der Programmevaluation. 
Hamburg: Lawaetz-Stiftung, S. 6.

Unterschiedliche Zielgruppen mit passgenau-
en Angeboten zu erreichen, ist in der deut-
schen Bildungslandschaft nicht neu. So gibt es 
auch unter Flüchtlingen besondere Zielgrup-
pen, bei denen besondere Ansätze für eine 
erfolgreiche berufliche Integration Berücksich-
tigung finden sollten. Kapitel 4 beschreibt die 
Situation von Frauen, die sich häufig im Spagat 
zwischen Familie, Tradition und Arbeitsmarkt-
integration befinden. Junge Flüchtlinge haben 
Chancen, gleichzeitig aber auch viele Hürden, 
die es auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit 
zu überwinden gilt. Kapitel 5 blickt auf sie und 
beschreibt Bedingungen und Voraussetzun-
gen in den Bereichen Schule und Ausbildung.

Zu den besonderen Zielgruppen des Bleibe-
rechtsprogramms gehören auch Roma, die 
zum größten Teil als Flüchtlinge aus Ex-Jugo-
slawien in den 1990er Jahren nach Deutsch-
land kamen und nun in der zweiten und drit-
ten Generation unter unsicheren Aufenthalts-
bedingungen hier leben. Obwohl sie viele 
Potenziale mitbringen, gestaltet sich ihre Ar-
beitsmarktintegration oft sehr schwierig, weil 
sie besondere Hürden zu nehmen haben, die 
spezielle Strategien notwendig machen. Kapi-
tel 6 beschreibt die Situation.

Der Ansatz des Bleiberechtsprogramms be-
stand in der Verbindung der individuellen 
Fallarbeit mit dem Netzwerkaustausch vieler 
Akteure (z. B. Behörden, Politik, Unternehmen, 
Beratungsstellen, Bildungsträger). Damit war 
von Beginn an gewährleistet, dass sowohl per-
sönliche wie auch strukturelle Faktoren erfasst 
und Handlungsspielräume aufgezeigt werden 
konnten. Kapitel 7 beschreibt Inhalt und Auf-
gabe des Förderprogramms.

Kapitel 8 beleuchtet abschließend ein Span-
nungsfeld: Einerseits benötigen Flüchtlinge 
besondere Unterstützung bei der Integration 
in den Arbeitsmarkt. Andererseits wäre viel ge-
holfen, wenn Flüchtlingen auf ordnungs- und 
sozialrechtlicher Ebene keine Sonderrolle zu-
teil würde und sie an Ausbildung, Arbeitsmarkt 
und Arbeitsförderung ohne Einschränkungen 
teilhaben könnten.

Einleitung
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Die Netzwerkarbeit im Bleiberechtsprogramm 
ist ein zentrales Element, denn nur in ganz-
heitlicher Beratungsarbeit sind Erfolge vorzu-
weisen und möglich. In sechs Jahren ist es den 
Netzwerken gelungen, regionale Beratungs-
strukturen aufzubauen und zu stärken, die an 
die Bedürfnisse der Flüchtlinge angepasst sind. 
Dennoch sind nicht alle Stolpersteine aus dem 

Weg geschafft. Dieses Bilanzpapier schließt mit 
zehn Handlungsempfehlungen, die aus den 
Erfahrungen, Erfolgen und Erkenntnissen der 
Netzwerkprojekte abgeleitet worden sind. Sie 
geben Anstöße, wie berufliche Integration von 
Flüchtlingen noch besser gelingen kann und 
ihre Potenziale besser genutzt werden können. 

Einleitung



Bilanzpapier FLÜCHTLINGE IN ARBEIT UND AUSBILDUNG 11

Flüchtlinge als Potenzial  
für Deutschland

1. Flüchtlinge als Potenzial für Deutschland

Tizita Asmare (links) hat in ihrem Herkunftsland 
Äthiopien ein Diplom in Marketing und Salesma-
nagement erworben. Sie kann auf mehrjährige 
Berufserfahrung als Marketingmanagerin sowie 
im Import/Export zurückblicken. Im Rahmen ei-
nes berufsbezogenen Deutschkurses konnte sie 
eine Praktikumsstelle bei dem Start-up-Unter-
nehmen Vision 2 Value GmbH in München fin-
den, das in der internationalen Baubranche mit 
Schwerpunkt in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern, v. a. in afrikanischen Ländern tätig ist. 
Interkulturelle Kompetenz, Gespür für die Ziel-
länder und für andere Arbeitsweisen vor Ort sind 
für das Unternehmen von großer Bedeutung, so 
Ava Mulla (re.), Geschäftspartnerin und Projekt-
leiterin bei Vision 2 Value. Sie würde Frau Asmare 
gerne fest einstellen.

Unternehmen haben immer häufiger Schwie-
rigkeiten, geeignete Fachkräfte oder Nach-
wuchskräfte zu finden. Da ist das Logistik-
unternehmen aus Hamburg, das aufgrund 
der hohen Anforderungen bei gleichzeitig 
schlechtem Image des Ausbildungsberufs  
„Fachkraft für Lagerlogistik“ kaum noch geeig-
nete Auszubildende findet. Da ist ein junges 
Unternehmen in der Baubranche, das spezia-
lisiertes Marketingwissen für die Erschließung 
von Märkten in Entwicklungsländern benötigt.

Zwei Supermarktketten legen in München und 
Berlin gemeinsam ein Mentorenprogramm auf, 
um geeignete junge Menschen für den Ausbil-
dungsberuf „Kauffrau/-mann im Einzelhandel 
– Lebensmittel“ zu finden. Über das normale 
Bewerbungsverfahren gelingt dies auch in 
diesem Bereich zunehmend schlechter. Man 
braucht jedoch Nachwuchskräfte für die Fili-
alleitungen, die man selbst ausbilden möchte. 

Über die Bleiberechtsnetzwerke sind Wirt-
schaftsbetriebe in den vergangenen Jahren 
immer häufiger auf Personen gestoßen, bei 
denen sie sich wohl auf den ersten Blick eine 
Einstellung nur schwer hätten vorstellen kön-
nen – der Aufenthalt etwa ist nur für die kom-
menden sechs Monate als gültig ausgewiesen, 
der Arbeitsmarktzugang ist eingeschränkt, die 
Deutschkenntnisse sind nicht perfekt oder die 
Hautfarbe unterscheidet sich deutlich von der 
der restlichen Belegschaft. Doch häufig wer-
den sie überrascht und können sich nach eini-
ger Zeit die neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter oder Auszubildenden kaum noch aus 
ihrem Unternehmen wegdenken.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
fördert auch Menschen mit befristetem Auf-

enthalt bei der Integration in den Arbeitsmarkt. 
Flüchtlinge gelten im Rahmen des Europäi-
schen Sozialfonds als eine der am Arbeitsmarkt 
benachteiligten und daher förderwürdigen 
Gruppen. Da die Bundesregierung zum Thema 
Fachkräftesicherung den Blick vor allem auf 
die Menschen richten möchte, die bislang am 
Rand des Arbeitsmarktes standen1, soll im Fol-
genden beleuchtet werden, über welche be-
sonderen Potenziale Flüchtlinge verfügen und 
1 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(2011): Fachkräftesicherung. Ziele und Maßnahmen der 
Bundesregierung. Berlin: Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, S. 6.

1. 
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warum es daher angebracht ist, an die aktuelle 
Diskussion zur Entwicklung des Erwerbsperso-
nenpotenzials in Deutschland anzuknüpfen.

Dies gilt umso mehr, als auf bundespolitischer 
Ebene von einem Paradigmenwechsel im Um-
gang mit Flüchtlingen gesprochen werden 
kann – hin zu integrativen und inklusiven An-
sätzen. Dies zeigen zahlreiche Veränderungen 
auf programmatischer, konzeptioneller und 
auch gesetzlicher Ebene. (Siehe Kapitel 2 und 
3)

Die aktuelle Fachdiskussion zur mittel- und 
langfristigen Entwicklung des Arbeitsmark-
tes ist zwar geprägt vom Fehlen zuverlässi-
ger Prognoseinstrumente zur Bestimmung 
der Entwicklung von Fachkräftebedarf und 
Wirtschaftskraft. Dennoch wird demografisch 
bedingt langfristig von einem drastischen 
Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials 
ausgegangen, der branchenabhängig zu Man-
gelsituationen des „Faktors Arbeit“ auch unab-
hängig von der konjunkturellen Entwicklung 
führen wird.2

Des Weiteren besteht Konsens darüber, dass 
eine Verschiebung der Anforderungsprofile 
künftiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer erfolgen wird. Zukünftige Arbeitsplätze 

2 Vgl. Brücker et al. (2013): Fachkräftebedarf in 
Deutschland. Zur kurz- und langfristigen Entwicklung 
von Fachkräfteangebot und -nachfrage, Arbeitslosigkeit 
und Zuwanderung. IAB-Stellungnahme 1/2013. Nürn-
berg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, S. 
6ff.

werden zunehmend komplexer und wissens-
basierter, die Nachfrage nach höheren und 
mittleren Qualifikationen wird steigen, Perso-
nen ohne Ausbildungsabschluss werden ent-
sprechend von deutlich sinkenden Beschäfti-
gungschancen betroffen sein.3

Die Bundesregierung reagierte auf diese Si-
tuation mit einem Maßnahmenkatalog, der 
sich an fünf Sicherungspfaden orientiert. Das 
Maßnahmenkonzept zeugt von hoher Flexibi-
lität hinsichtlich der Vorstellungen, wie etwa 
ältere Menschen und Frauen besser in den 
Arbeitsmarkt integriert werden können. „Bil-
dungschancen für alle von Anfang an“ ist ein 
weiteres Schlagwort, und auch der Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund wird 
erhöhte Aufmerksamkeit entgegengebracht.

Personen, die als Flüchtlinge in die Bundesre-
publik gekommen sind und deren Aufenthalts-
perspektive unsicher ist, sind von Integrations-
maßnahmen jedoch vielfach ausgeschlossen. 
Der Zugang zu Beschäftigung, zu Sprachkurs-
angeboten, zu schulischer und beruflicher Bil-
dung ist strukturell oder aufgrund gesetzlicher 
Regelungen häufig erschwert oder gar ver-
wehrt. (Siehe Kapitel 2 und 3)

3 Vgl. Kolodziej (2012): Fachkräftemangel in 
Deutschland. Statistiken, Studien und Strategien. Infob-
rief WD 6 – 3010-189/11. Berlin: Wissenschaftliche Diens-
te des Deutschen Bundestages, S.17.

Lohnende Integrationsarbeit mit Flüchtlingen

Die Erfolge aus den Netzwerken des Bleibe-
rechtsprogramms zeigen, dass die Gruppe der 
Flüchtlinge das Erwerbspersonenpotenzial 
vergrößern kann, auch wenn sie nicht mit so 
großen Zielgruppen wie „Ältere Menschen“ 
oder „Frauen“ verglichen werden kann. In die-
sen Netzwerken, die unter anderem beglei-
tend und aufklärend arbeiten, sind sehr gute 
Vermittlungsergebnisse erreicht worden.4
4 Vgl. Mirbach et al. (2013): Programmevaluation 
„ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstüt-
zung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang 
zum Arbeitsmarkt“. 2. Förderrunde – Zwischenbilanz. 

1. Flüchtlinge als Potenzial für Deutschland

Die demografische Entwicklung wird selbst 
mit intensivsten Anstrengungen kaum zu 
kompensieren sein. Auch vor dem Hintergrund 
einer bislang nur sehr zögerlichen Gewinnung 
ausländischer Fachkräfte aus Drittstaaten gilt 
es, keine Zeit zu verlieren und das Augenmerk 
auch auf Flüchtlinge und ihre besonderen Po-
tenziale zu lenken.

Es besteht die verbreitete Annahme, dass Per-
sonen mit unsicherem Aufenthalt nur kurzfris-

Hamburg: Lawaetz-Stiftung – Univation, S. 46.
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tig und vorübergehend in Deutschland blei-
ben. Der Blick auf differenzierte Zahlen belegt 
das Gegenteil: Viele Flüchtlinge auch mit un-
gesichertem Aufenthalt bleiben dauerhaft in 
Deutschland. So hält sich beispielsweise fast 
die Hälfte aller Flüchtlinge, die mit dem Auf-
enthaltspapier „Aussetzung der Abschiebung 
(Duldung)“ leben, bereits über sechs Jahre in 
Deutschland auf.5 Angesichts dieser Tatsache 
erscheint es gerechtfertigt, Flüchtlinge unter 
dem Aspekt „Nutzung und Förderung inländi-
scher Potenziale“6 stärker einzubeziehen.

5 Stand: Juni 2012. Vgl. Deutscher Bundestag 
(2012): Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dagdelen, Dr. 
Petra Sitte, Jörn Wunderlich und der Fraktion die Linke 
(Drucksache 17/10394). Bilanz der Bleiberechtsregelun-
gen zum 30. Juni 2012 und politischer Handlungsbedarf. 
Drucksache 17/10451. Berlin: Deutscher Bundestag, S. 4.
6 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(2011): Fachkräftesicherung. Ziele und Maßnahmen der 
Bundesregierung. Berlin: Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, S. 32.

Ausbildung und Berufspraxis als Installateur wurden in 
Deutschland nicht anerkannt – doch Amir Pirzad (m.) aus 
dem Iran lässt sich nicht entmutigen und absolviert eine 
Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik bei einem münsterschen Fach-
betrieb. Unterstützt und beraten wird er durch das Bleibe-
rechtsnetzwerk „MAMBA“.

Flüchtlinge – Träger von Wissen und Fachkompetenzen

Flüchtlinge bringen schulische und berufliche 
Bildungsabschlüsse mit. Auch auf sie trifft da-
mit der Begriff „qualifizierte Zuwanderung“ zu. 
Die Zwischenevaluation des Bleiberechtspro-
gramms zeigt, dass weit über die Hälfte der 
Teilnehmenden mindestens neun Jahre lang 
die Schule besucht hat und 23 % der Teilneh-
menden über eine Berufsausbildung verfügen. 
14 % haben ein Studium aufgenommen (meist 
noch im Herkunftsland). 46 % der Teilnehmen-
den haben bereits im Herkunftsland bzw. in 
Deutschland Berufserfahrung erworben. Diese 
Quote fällt noch höher aus, wenn man hier die 
Gruppe der jungen Teilnehmenden im Alter 
von 18 bis 24 Jahren ausnimmt. Sie machen 
immerhin 28 % der Teilnehmenden insgesamt 
aus und können altersbedingt meist noch auf 
keine Berufsbiografie zurückblicken. Der über-
wiegende Teil (60 %) der Teilnehmenden ist 
zwischen 25 und 49 Jahre alt und wird sich also 
noch viele Jahre produktiv in den Arbeitsmarkt 
einbringen können.

Das sogenannte „Anerkennungsgesetz“ (Be-
rufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG))  
regelt seit 2012 die Anerkennung von im Aus-

Nach fehlgeschlagener Berufsanerkennung als LKW-Fahrer 
nun doch nach Deutschkurs und Qualifizierung erfolgreich 
im Beruf.

1. Flüchtlinge als Potenzial für Deutschland

land erworbenen Qualifikationen neu und er-
möglicht es auch Flüchtlingen prinzipiell, mit-
gebrachte Bildungsabschlüsse begutachten 
bzw. anerkennen zu lassen.

Studien belegen eine positive Auswirkung von 
Zuwanderung auf die Aufnahmegesellschaft. 
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Neben Frau Asmares fachlicher Qualifikation ist 
auch ihre Berufserfahrung für das Unternehmen 
hochinteressant, erklärte die Jungunterneh-
merin Frau Mulla: 
„Wir waren sehr glücklich, als Frau Asmare zu un-
serem Team dazugestoßen ist, weil sie mit dem Ar-
beitsleben in afrikanischen Ländern sehr vertraut 
ist. Als StartUp-Unternehmen durchlaufen wir 
viele Prozesse zum ersten Mal. Und da jemanden 
zu haben, der einfach weiß, wie die Uhren ticken, 
wie Prozesse laufen, was nicht klappt, was klappt, 
wie man es angehen muss... – jemanden im Team 
zu haben, der da viel näher dran ist, ist eine wich-
tige Bereicherung... Auch brachte sie einen ganz 
frischen Blick mit auf die Dinge, wie wir sie machen 
und ein – ich will mal sagen – Querdenken und Prü-
fen, wie man es auch noch anders machen könnte. 
Das hat uns sehr gut getan in einer Phase, in der 
wir uns etwas festgefahren hatten.“ 
Ein vergleichbares Profil hätte sie auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt nicht ohne Weiteres gefun-
den. Nicht ohne Grund seien neben fachlicher 
Kompetenz Auslandserfahrung, Soft Skills und 
kulturspezifisches Wissen bei Personalern hoch 
im Kurs, merkt Frau Mulla an. 

zeugt von einem hohen Maß an Willensstärke, 
Antriebskraft und Durchhaltevermögen. 

Zwar ist Menschen, die von Flucht und Ver-
folgung geprägt sind, zuallererst auf huma-
nitärer Ebene zu begegnen. Dennoch haben 
Menschen, die alles zurücklassen mussten, 
ein besonders großes Interesse daran, sich im 
Zielland eine neue Existenz aufzubauen, ins-
besondere dann, wenn es für sie keine Option 
zur Rückkehr ins Herkunftsland gibt. Eine hohe 
Bereitschaft, alle Anstrengungen zu unterneh-
men, um sich beruflich zu integrieren, kann in 
der Regel vorausgesetzt werden. In den Bleibe-
rechtsnetzwerken wird dies durch eine starke 
Beteiligung an sprachlichen und beruflichen 
Qualifizierungsangeboten sowie an Angebo-
ten zur Vermittlung in Ausbildung und Arbeit 
belegt.

Hohe Lernbereitschaft:  Die Erfahrungen 
aus den Bleiberechtsnetzwerken zeigen auch, 
dass sich insbesondere jugendliche Flüchtlin-
ge regelmäßig durch überdurchschnittliche 
Lern- und Leistungsbereitschaft sowie hohe 
Disziplin in Bildungsmaßnahmen auszeich-
nen. Lehrkräfte bescheinigen in aller Regel 
überdurchschnittlich gutes Sozialverhalten. 
Oftmals haben jugendliche Flüchtlinge damit 
einen positiven Einfluss auf das Lernverhalten 
anderer Jugendlicher. Ausbildungsbetriebe 
bestätigen, dass sie durch große Motivation 
zum Beispiel vorhandene sprachliche Defizite 
ausgleichen. Der eingangs erwähnte Logistik-
Unternehmer aus Hamburg hat einen jungen 
Mann mit einer Duldung als Auszubildenden 
eingestellt. Da dieser viele Behördentermine – 
auch für seine Familie – wahrnehmen musste, 
kam es zu vielen Fehlzeiten.  „Wir haben immer 
wieder ein Auge zugedrückt. Er hat durch seine 
Leistung alles andere ausgeglichen, sonst hät-
ten wir das nicht so lange mitgemacht. (…) Wir 
konnten nur schwer auf ihn verzichten“, sagt der 
Unternehmer.8

8 FLUCHTort Hamburg Plus II (2013): Ein echter 
Gewinn! Porträts von Arbeitgebern, die Flüchtlinge und 
Bleibeberechtigte ausbilden oder beschäftigen. Ham-
burg: FLUCHTort Hamburg Plus II/passage gGmbH Mig-
ration und Internationale Zusammenarbeit, S. 7.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung kommt zu dem Schluss: „Obwohl die 
ausländische Bevölkerung sehr viel stärker (…) 
von Arbeitslosigkeit betroffen ist (…), entsteht 
durch Zuwanderung ein Nettogewinn für die öf-
fentlichen Finanzen und die Sozialversicherungs-
systeme.“ Und weiter: „[D]ie Wohlfahrtseffekte 
der Zuwanderung [hängen] langfristig (...) auch 
von der Qualifikationsstruktur der Zuwanderer 
ab“.7 Auch Flüchtlinge sind an diesen Effekten 
beteiligt, wenn sie die Chance erhalten, ihre 
Fähigkeiten und Qualifikationen in den Ar-
beitsmarkt einzubringen oder diese mittels ge-
eigneter Qualifizierungsangebote an die Stan-
dards in Deutschland anpassen zu können.

Überdurchschnittliche Motivation: Men-
schen, die nach Deutschland geflohen sind, 
mussten zwangsweise ihr Herkunftsland ver-
lassen und ihre wirtschaftliche Existenz aufge-
ben. Sie haben sehr häufig erhebliche Risiken 
für Leib und Leben und hohe Kosten in Kauf 
genommen, um persönlicher Gefährdung 
und Bedrohung zu entkommen, ohne zu wis-
sen, was sie am Ziel erwartet. Bereits das allein 

7 Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(2011): Fachkräftesicherung. Ziele und Maßnahmen der 
Bundesregierung. Berlin: Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, S. 32.

1. Flüchtlinge als Potenzial für Deutschland
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schließung neuer Märkte ermöglichen.

Gerade wenn Zeugnisse aus dem Herkunfts-
land nicht vorliegen, bedarf es geeigneter 
Verfahren, um Kompetenzen erkennbar und 
darstellbar zu machen. In den Bleiberechts-
netzwerken werden hierzu auf die Zielgruppe 
abgestimmte ressourcenorientierte und bio-
grafische Kompetenzfeststellungsverfahren 
angewendet und weiterentwickelt.

Fazit

Um die Ausschöpfung der beschriebenen Po-
tenziale und die wirtschaftliche Teilhabe von 
Flüchtlingen weiter voranzubringen, reichen 
deren eigene Bemühungen nicht aus. Trotz 
einiger Weichenstellungen in der Vergangen-
heit, etwa mit dem Arbeitsmigrationssteue-
rungsgesetz oder der Neufassung der Beschäf-
tigungsverordnung (siehe Kapitel 3), besteht 
weiterer Handlungsbedarf.

Es dürfte zunehmend schwerer zu vermitteln 

Neben zeitlich befristeten Förderprojekten be-
darf es einer aktiven und an individuellen Be-
darfen orientierten Unterstützung von Flücht-
lingen bei der Integration in den Arbeitsmarkt. 

•	 Grundlegende Voraussetzung ist der Zu-
gang zu Deutschkursen von Anfang an.

•	 Eine frühestmögliche Arbeitsmarkt- 
integration Erwachsener ermöglicht die 
eigenständige Lebensunterhaltssicherung 
und verhindert Prozesse von Dequalifizie-
rung, wie sie bei langjährigen Arbeitsver-
boten zu beobachten sind. Die Selbstver-
ständlichkeit der Beschäftigung der Eltern 
begünstigt auch die Sozialisation von 
Kindern durch das Erleben von Selbstwirk-
samkeit und Orientierung hinsichtlich der 
Ausbildung der eigenen beruflichen Iden-
tität und verringert somit Risiken tradier-
ter Arbeitsmarktferne.

•	 Neben der Überwindung aufenthalts-
rechtlicher Barrieren (z. B. hinsichtlich 

1. Flüchtlinge als Potenzial für Deutschland

Vielschichtige Kompetenzen: In den Her-
kunftsländern und auf oft mehrjährigen Flucht-
wegen und Aufenthalten in verschiedenen 
Ländern werden Mehrsprachigkeit, kulturelle 
Kompetenzen, Flexibilität und soziale Fähig-
keiten erworben, die auch in deutschen Unter-
nehmen und Betrieben konstruktiv in Teams 
oder Dienstleistungsbereichen eingesetzt wer-
den können. Sie stellen wertvolle Ergänzungen 
in den Betrieben selbst dar und können die Er-

sein, dass eine Personengruppe, die nachweis-
lich für den Arbeitsmarkt interessante Potenzi-
ale mitbringt, durch strukturelle oder gesetzli-
che Barrieren an ihrer wirtschaftlichen Partizi-
pation gehindert wird und dadurch vermeid-
bare Transferzahlungen über lange Zeiträume 
in Kauf genommen werden. 

Auch mit Blick auf die Notwendigkeit einer 
nachhaltigen Entlastung der Sozialsysteme er-
geben sich folgende Empfehlungen:

Empfehlungen für Integrationspolitik und Fachkräftesicherung

räumlicher Mobilität) und von Hürden 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt bedarf es 
geeigneter finanzierter Anpassungsquali-
fizierungen, die zur Anerkennung berufli-
cher Qualifikationen führen. Auch für Per-
sonen ohne verwertbare Qualifikationen 
sollten berufliche Bildungsangebote zur 
Verfügung stehen, um auf künftige Anfor-
derungen am Arbeitsmarkt nachhaltiger 
vorzubereiten.

Frau Asmare befindet sich im laufenden Asylver-
fahren. Bevor sie eine Beschäftigung aufnehmen 
dürfte, müsste nach derzeit geltendem Recht 
durch die Agentur für Arbeit geprüft werden, ob 
nicht einem bevorrechtigten Arbeitsuchenden 
die Stelle angeboten werden kann. Bei diesem 
Gedanken fühlt sich Frau Mulla als Arbeitgeberin 
bevormundet. „Wenn wir entscheiden, dass sie das 
richtige Profil hat, um unser Start-up voranzubrin-
gen, möchte ich da als Unternehmen schon die freie 
Wahl haben, wen ich nehmen kann.“
Eine Einstellung scheitert derzeit allerdings aus 
einem anderen Grund: Mit dem Aufenthaltssta-
tus der Aufenthaltsgestattung ist es Frau Asmare 
nicht erlaubt, Deutschland zu verlassen. 
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Empfehlungen für Akteure der Wirtschaft

relle Kompetenzen aufgreifen, ermöglicht 
es, komplementäre Kompetenzen zu nut-
zen.

Unternehmen entdecken bereits in vielen Fäl-
len die Qualifikationen und besonderen Res-
sourcen von Flüchtlingen. Oft jedoch stellen 
die Rahmenbedingungen eine Hürde dar.

Trotzdem gibt es zahlreiche positive Erfahrun-
gen, von denen viele Unternehmen berichten. 
Diese können sich in so schlichten Sätzen wie 
„Er ist ein ganz normaler Arbeitnehmer“ ausdrü-
cken, den der Seniorchef eines Schreinerei-Fa-
milienbetriebs über den gelernten Tischler aus 
Benin äußert, den er nach Anpassungsqualifi-
zierung und einwöchigem Praktikum einge-
stellt hat.9 Oder sie zeigen sich in Einsichten 
wie bspw. der eines KfZ-Meisters, dass „dieje-
nigen, die erst schwach aussehen, sich häufig zu 
ganz tollen Handwerkern entwickeln.“10

Immer wieder übernehmen Unternehmen gro-
ße soziale Verantwortung, wenn sie bewusst 
Flüchtlingen mit erschwerten Ausgangsbedin-
gungen eine Chance und Unterstützung bei 
auftretenden Schwierigkeiten bieten.

Dennoch sind Anlaufstellen und Ansprech-
partner erforderlich, bei denen Unternehmen 
bei Schwierigkeiten kompetente Unterstüt-
zung erhalten können. Die Bleiberechtsnetz-
werke sind hierfür richtungsweisend.

9 FLUCHTort Hamburg Plus II (2013): Ein echter 
Gewinn! Porträts von Arbeitgebern, die Flüchtlinge und 
Bleibeberechtigte ausbilden oder beschäftigen. Ham-
burg: FLUCHTort Hamburg Plus II/passage gGmbH Mig-
ration und Internationale Zusammenarbeit, S. 14.
10 Ebd., S. 18.

Aber auch Unternehmen sind gefragt, wenn es 
um die Erschließung der beschriebenen Poten-
ziale geht:

•	 Die Einstellungsbereitschaft gegenüber 
Auszubildenden und Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern mit befristetem 
Aufenthalt kann durch Nutzung von In-
formations- und Beratungsangeboten 
zu aufenthaltsrechtlichen Fragen erhöht 
werden. Entsprechende Angebote können 
beispielsweise von Kammern und Arbeit-
geberverbänden bereitgestellt werden, 
um Unsicherheiten abzubauen. Alternati-
ve Recruiting-Verfahren wie Praktika oder 
Mentoren-Projekte, die auf eine berufliche 
Ausbildung vorbereiten, bieten Unterneh-
men die Chance, Potenziale bei Personen 
zu erkennen, die in herkömmlichen Bewer-
bungsverfahren die standardisierten An-
forderungen nicht erfüllen würden. Hoch 
motivierte Jugendliche verdienen eine 
Chance auf einen Ausbildungsplatz.

•	 Betriebliche Weiterbildung kann die Pass-
genauigkeit von Qualifikationen erhöhen 
und sollte auch für Flüchtlinge verstärkt in 
Betracht gezogen werden.

•	 Diskriminierung und kulturbezogene Ste-
reotype am Arbeitsplatz können durch 
interkulturelle Trainings- und Teambuil-
ding-Maßnahmen für Belegschaft und Per-
sonalverantwortliche abgebaut werden; 
dadurch erhöht sich die Produktivität und 
verbessert sich das Arbeitsklima.

•	 Die Schaffung neuer Beschäftigungsberei-
che und Berufsbilder, die besondere kultu-

1. Flüchtlinge als Potenzial für Deutschland

•	 Jungen Menschen kommt in der aktuel-
len Diskussion um die Entwicklung der 
Altersstruktur der Gesellschaft und des 
Arbeitsmarktes besondere Bedeutung zu. 
Für junge Flüchtlinge bedarf es geeigne-
ter Bildungsangebote mit der Möglich-
keit, Schulabschlüsse gegebenenfalls im 
Rahmen berufsvorbereitender Maßnah-
men nachzuholen. Gerade alleinstehende 

unbegleitete junge Flüchtlinge sind beim 
Übergang von Schule in Beruf und Ausbil-
dung auf besondere Unterstützung ange-
wiesen. Alle ausbildungsvorbereitenden 
und ausbildungsbegleitenden Instrumen-
te im SGB III sollten daher für alle ohne 
aufenthaltsrechtliche Einschränkungen 
zugänglich sein. (Siehe Kapitel 5)
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Ein Blick in die Zukunft

In der Debatte um einen künftigen Fachkräf-
temangel richten sich Einwände überwiegend 
gegen die Annahme eines Fortbestehens ak-
tueller wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. 
Was aber, wenn der Fachkräftemangel doch 
nicht kommt? Hierzu konstatiert der Arbeits-
ökonom Prof. Dr. Holger Bonin vom Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH: 

„Maßnahmen zur Fachkräftesicherung wären 
auch ohne Diagnose eines spezifischen Mangels 
nützlich (…). Bessere Ausschöpfung des Reser-
voirs an Fähigkeiten birgt Wachstumspotenzi-
ale – ganz unabhängig von der Existenz eines 
Fachkräftemangels“.11

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung resümiert in seiner Stellungnahme 
zum Fachkräftebedarf in Deutschland: „Dass 
der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials 
nicht zwingend zu einem Überschuss der Arbeits-
nachfrage über das Arbeitsangebot führen wird, 

11 Vortrag beim „9. IWH/IAB-Workshop zur Arbeits-
marktpolitik“, 18. Oktober 2012, Zitate auf Folien 30 und 
40. Vortragsfolien verfügbar unter: http://doku.iab.de/
veranstaltungen/2012/ws_iwh2012_bonin.pdf [Abruf 
am 18.07.2014].

1. Flüchtlinge als Potenzial für Deutschland

bedeutet nun aber nicht, dass es in Deutschland 
keinen Bedarf gäbe, das Potenzial an Fachkräf-
ten nachhaltig zu entwickeln: Der Rückgang des 
Erwerbspersonenpotenzials und die Alterung der 
Gesellschaft werden dazu führen, dass immer 
weniger Erwerbstätige relativ mehr Personen 
finanzieren müssen, die das Erwerbsalter über-
schritten haben. Dies stellt Deutschland vor gro-
ße Herausforderungen bei der Finanzierung von 
Sozialversicherungssystemen und der öffentli-
chen Finanzen, vor allem der Renten- und Kran-
kenversicherungen. Zudem verteilen sich die Las-
ten der aufgelaufenen Staatsverschuldung auf 
eine immer kleinere Gruppe von Steuerzahlern.“12

Flüchtlinge können und wollen zur Deckung 
des Bedarfs an Arbeits- und Fachkräften mit 
vielfältigen Bildungsbiografien und Kompe-
tenzen ihren Beitrag leisten und Fachwissen 
wie Lebenserfahrung produktiv einbringen.

12 Brücker et al. (2013): Fachkräftebedarf in 
Deutschland. Zur kurz- und langfristigen Entwicklung 
von Fachkräfteangebot und -nachfrage, Arbeitslosigkeit 
und Zuwanderung. IAB-Stellungnahme 1/2013. Nürn-
berg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, S. 7.
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Yakoub ist Teilnehmer im Bleiberechtsnetzwerk „NetwIn 2.0“ in Niedersachsen. Der 20-jäh-
rige Afghane stellte seinen Asylantrag in Deutschland, weil er aus politischen Gründen aus 
seinem Heimatland fliehen musste. Da Yakoub aber über Italien gekommen war, wurden die 
Gründe nicht mehr geprüft und seine „Rückführung“ wurde vorbereitet, aber schließlich nicht 
ausgeführt. Da er ein Arbeitsverbot hatte, versuchte er, die Zeit sinnvoll zu nutzen und war 
froh, dass der Verein „Exil e. V. – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge“ einen Deutschkurs or-
ganisierte. Weder die Fahrkarten, noch die Kursgebühren wurden übernommen: Yakoub ist 
nur „Geduldeter“. Von seinen 40 EUR Taschengeld im Monat konnte er die Kosten auch nicht 
selbst übernehmen – der Caritasverband sprang ein.

Am liebsten würde Yakoub studieren, aber sein Abitur wird hier nicht anerkannt. Deswegen 
entschloss er sich, Altenpfleger zu werden und fand einen Ausbildungsplatz. Seine Sprache 
verbesserte sich zunehmend und er bestand erfolgreich eine Deutschprüfung an der VHS. Er 
wurde von den Kolleginnen und Kollegen freundlich aufgenommen und von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern akzeptiert. Einige Hürden, wie der Umzug in die Nähe des Altenhei-
mes, müssen noch gemeistert werden – auf die Zustimmung des Sozialamts wird gehofft. 
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Willkommenskultur und  
gesellschaftliche Solidarität

Willkommenskultur als Schlagwort ist in aller 
Munde. Wie Willkommenskultur gelebt wer-
den und aussehen kann, wird von Politik, Wirt-
schaft, Verwaltungen und den Bürgerinnen 
und Bürgern diskutiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel formuliert im 
Vorwort zum „Nationalen Aktionsplan Integra-
tion“ 2012: „Toleranz und Weltoffenheit müssen 
sich von Mensch zu Mensch entwickeln. So sind 
es sowohl staatliches Handeln als auch beherz-
tes freiwilliges Engagement, durch das unser Zu-
sammenleben an Qualität gewinnt. Dazu gehört 
auch, Integration zu leben und zu beleben. Dies 
bedeutet vor allem, die Chancen der Vielfalt zu 
erkennen und zu nutzen. Gleiche Chancen auf 
Bildung und Aufstieg, auf persönliche Entfaltung, 
auf berufliche und gesellschaftliche Teilhabe – 

all das macht Integration für den Einzelnen wie 
auch für unser Land insgesamt als Bereicherung 
erfahrbar.“1

Willkommenskultur betrifft uns somit alle und 
ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. 
Ihre Grundlage ist ein gesellschaftliches Mit-
einander, in dem multikulturelle Vielfalt Aner-
kennung und Wertschätzung findet und das 
alle Menschen mit und ohne Migrationserfah-
rung einbezieht. Willkommenskultur lebt von 
der Umsetzung durch alle gesellschaftlichen 

1 Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung / Die Beauftragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration (2012): Nationaler Ak-
tionsplan Integration. Zusammenhalt stärken – Teilhabe 
verwirklichen. Berlin: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung / Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, S. 5.

Grundpfeiler gelingender Integration

2. 
2. Willkommenskultur und gesellschaftliche Solidarität

Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet den 7. Integrationsgipfel 2014. Foto: Bundesregierung/Bergmann
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Organisationen und Institutionen sowie die 
Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migra-
tionshintergrund selbst. Sie erfordert dabei ein 

Willkommenskultur braucht Haltung, Akzeptanz und Anerkennung

Das Schleswig-Holsteiner Bleiberechtsnetzwerk 
„Land in Sicht!“ bietet interkulturelle Schulungen 
für Arbeitsagenturen, Jobcenter, Bildungsträger 
und Betriebe an, die auf sehr rege Nachfrage sto-
ßen. Hierzu sind zwei Broschüren entstanden: 
„Projekt Interkulturelle Öffnung im Netzwerk 
Land in Sicht! – Ziele, Inhalte, Praxis“ (Dez. 2009) 
fasst die Grundlagen Interkultureller Öffnung für 
Arbeitsmarktakteure zusammen, „Erfolgreich mit 
Vielfalt“ (Mai 2012) richtet sich speziell an Betrie-
be; im Fokus stehen Flüchtlinge als Fachkräfte. 
Die Broschüren sind als PDF-Dokumente online ver-
fügbar unter www.landinsicht-sh.de

Viele Unternehmen und Verbände haben die „Charta der 
Vielfalt“ bereits unterzeichnet, hier wird in Schleswig-Hol-
stein gefeiert (www.charta-der-vielfalt.de)

haltung vieler Menschen und in den Leitbil-
dern von Organisationen und Unternehmen 
spiegelt sich dies bereits wider, sodass hier 
viele positive Impulse für die Entstehung von 
Willkommenskultur gegeben werden. 

Deutschland muss als Einwanderungsland at-
traktiv werden. Hierzu bedarf es einer „men-
schenfreundlichen“ Gesellschaft, die Zuge-
wanderten aus anderen Ländern Respekt 
und Wertschätzung entgegenbringt. Dies ist 
theoretisch auch in Politik und Wissenschaft 
angekommen. Betrachtet man jedoch die ge-
sellschaftliche Realität und aufenthaltsrecht-
liche Bestimmungen, gelangt man schnell 
zu der Feststellung, dass noch viel zu tun ist: 
Gesetzliche Vereinbarungen zur beruflichen 
Integration von Zuwandernden sowie zur Be-
kämpfung des Fachkräftemangels beziehen 
sich auf neu Zugewanderte mit akademischen 
Bildungs- und Berufsabschlüssen, in aller Regel 
aber nicht auf Flüchtlinge, die schon im Land 
leben. Wenn Deutschland ein Einwanderungs-
land werden soll, das seine Zugewanderten 

2. Willkommenskultur und gesellschaftliche Solidarität

hohes Maß an gesellschaftlicher Solidarität.2

2 Siehe dazu auch die Homepage der „Fachstelle 
Diversity Management“ im Netzwerk „Integration durch 
Qualifizierung (IQ)“: http://vielfalt-gestalten.de/diversity/
diversity-und-willkommenskultur.html 

Menschen fliehen aus ihrer Heimat aus Angst 
und Verzweiflung. Sie suchen langfristig Schutz 
und Sicherheit in Aufnahmeländern, und es 
sollte ihnen vom ersten Tag an mit einem Klima 
der Offenheit und Wertschätzung begegnet 
werden. Politische Signale können hier bereits 
viel bewirken, so wie es Andreas Breitner, ehe-
maliger Innenminister von Schleswig-Holstein, 
anlässlich einer Tagung „Willkommenskultur 
braucht Willkommensstruktur“ formulierte: 
Alle Menschen mit Migrationshintergrund sol-
len sich in Schleswig-Holstein willkommen und 
dazugehörig fühlen. Dabei machte er deutlich, 
dass mit Migrantinnen und Migranten auch 
Flüchtlinge gemeint sind, und schlussfolgerte: 
„Deshalb werden wir Integrations- und Flücht-
lingspolitik zusammen denken.“3

Zugewanderte brauchen bei ihrer Ankunft Ak-
zeptanz ihres kulturellen und sozialen Hinter-
grundes und Verständnis für ihre unterschied-
lichen Bedürfnisse. Behörden, Verwaltungen, 
schulische Einrichtungen und Betriebe müssen 
sich für die Vielfalt der Kulturen öffnen und den 
interkulturellen Diskurs suchen. In der Grund-

3 Pressemeldung des Innenministeriums des 
Landes Schleswig-Holstein vom 14.09.2012: http://www.
schleswig-holstein.de/IM/DE/Service/Presse/PI/2012_
neu/120914_im_willkommenskultur.html [Abruf am 
18.07.2014]
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menskultur und überschätzt seine Attraktivität 
als Einwanderungsland.“4

4 Bundesagentur für Arbeit – Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) (Hg.) (2013): Vom Kommen 
und Bleiben. Berichte und Thesen zur qualifizierten Zu-
wanderung nach Deutschland. Bonn, S. 47.

willkommen heißt, sind Gesetzesänderungen 
als Grundvoraussetzung notwendig und un-
umgänglich. Die Bundesagentur für Arbeit 
zitiert dazu in ihrer Broschüre „Vom Kommen 
und Bleiben“ den Integrationsexperten der 
Bertelsmann-Stiftung, Ulrich Kober:  „Deutsch-
land unterschätzt die Bedeutung einer Willkom-

Gemeinsam den Weg bestimmen

2. Willkommenskultur und gesellschaftliche Solidarität

Flüchtlinge als Prüfsteine für gesellschaftliche Solidarität

Es sind jedoch nicht nur gesetzliche Regelun-
gen, die das Willkommen für Flüchtlinge in 
Deutschland infrage stellen. 

In den Medien wird immer wieder berichtet, 
dass sich Bürgerinnen und Bürger durch die 
Aufnahme von Flüchtlingen sowohl wirtschaft-
lich als auch in ihrer Sicherheit bedroht fühlen.

Die deutsche Mehrheitsgesellschaft begegnet 
Flüchtlingen häufig mit Angst, Ablehnung und 
Widerstand. Jedes Land, das Flüchtlinge auf-
nimmt, ist für ihr Wohlergehen zuständig und 
muss dafür sorgen, dass sie zum einen grund-
sätzlich Schutz und Aufnahme bekommen 
und zum anderen so bald wie möglich Unter-
stützung finden, die ihnen hilft, sich sozial und 
beruflich integrieren zu können.

Die Aufnahme und Unterstützung von Flücht-
lingen wird deshalb öffentlich debattiert, und 
diese Diskussionen werfen ein Schlaglicht auf 
die deutsche Mehrheitsgesellschaft und ihre 
Solidarität. Flüchtlinge werden hier zu Prüf-
steinen für eine demokratische Gesellschaft, 
die grundsätzlich durch viele humanitäre und 
solidarische Errungenschaften geprägt wurde. 

Was bedeutet das? Viele Flüchtlinge in 
Deutschland sind damit konfrontiert, dass zur 
Verfestigung des Aufenthalts die Sicherung 
des Lebensunterhalts gewährleistet sein muss. 
Die Bleiberechtsnetzwerke erleben Menschen, 
die trotz besten Willens ihren Lebensunterhalt 
nicht sichern konnten und dies vermutlich 
auch in Zukunft nicht können werden:

•	 Da gibt es die Mutter von sieben Kindern 
im Alter von 1-12 Jahren, die von ihrem 
Mann verlassen wurde und nun nicht ar-

beiten kann – und nach SGB II auch nicht 
arbeiten müsste.

•	 Da gibt es die traumatisierte Frau in thera-
peutischer Behandlung, die infolge ihrer 
Erfahrungen nicht stabil genug ist, um in 
Vollzeit arbeiten zu können. Sie hat einen 
400-Euro-Job, gehört aber zur Gruppe der 
„Aufstocker“, die im Bereich SGB II inzwi-
schen gut ein Drittel aller Berechtigten 
ausmacht.

•	 Da gibt es den Mann, der in Deutschland 
ein paar Jahre „auf dem Bau“ gearbeitet 
hat. Infolge eines Arbeitsunfalls ist er jetzt 
nicht mehr erwerbsfähig. Gegen Erwerbs-
unfähigkeit ist er nicht versichert, für die 
Rente ist er zu jung.

•	 Und es gibt den Mann, der vor 25 Jahren 
als Flüchtling nach Deutschland kam. Über 
viele Jahre durfte er nicht arbeiten, nun im 
Alter von 63 Jahren findet er keine Arbeit 
mehr und kann keine ausreichende Rente 
nachweisen.
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Mit dem in der Bleiberechtsregelung von 2007 
(siehe Kapitel 3) vorgezeichneten und seitdem 
weiter ausgebauten Weg wird denjenigen 
Flüchtlingen ein sicherer Aufenthalt gewährt, 
die selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen 
können. Gleichzeitig sind viele andere von 
dieser Möglichkeit ausgeschlossen worden. 
Flüchtlinge ohne sicheren Aufenthalt, die ihren 
Lebensunterhalt nicht sichern können, sind auf 
niedrigere Sätze als Hartz IV angewiesen und 
zusätzlich von vielen Sozialleistungen (z. B. um-
fassende medizinische Versorgung, Prophylaxe 
und Reha-Maßnahmen) ausgeschlossen. 

Die Gründe für eine Unterstützung und För-
derung von Menschen in besonderen Notla-
gen bzw. mit Behinderungen sind einfach und 
klar und für eine Demokratie wesentlich und 
sollten in die Debatten um die Gestaltung ei-
ner Willkommenskultur, auch und gerade für 
Flüchtlinge, einfließen: Es geht um das Recht 
von Menschen, Mensch zu sein. Es geht um das 
Recht, an der Gesellschaft teilhaben zu kön-
nen. Es geht um die Erkenntnis, dass Menschen 
geholfen werden muss, damit auch mir – wenn 
ich in Not gerate – geholfen wird. Es geht um 
Solidarität und Humanität einer Gesellschaft. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in einer 
Entscheidung vom 18.07.2012 zur Höhe der 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) festgestellt: 

„Art. 1 Abs. 1 GG begründet den Anspruch auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums als Menschenrecht. Dieses 
Grundrecht steht deutschen und ausländi-
schen Staatsangehörigen, die sich in der Bun-
desrepublik Deutschland aufhalten, gleicher-
maßen zu.“ 5

„Menschenwürdiges Existenzminimum“ be-
zieht sich nicht nur auf staatliche Transferleis-
tungen, sondern es geht um sehr viel mehr: 
Moral und Werte einer Gesellschaft stehen zur 
Debatte, genauso wie deren Solidarität und 
Humanität.

5 Pressemitteilung des Bundesverfassungsge-
richts Nr. 56/2012 vom 18.07.2012: http://www.bundes-
verfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-056.
html [Abruf am 18.07.2014]

Aus der Arbeit mit traumatisierten Menschen 
ist bekannt, dass der Aufbau von Vertrauen 
und das Gefühl von Sicherheit wesentliche 
Faktoren zur Überwindung dieser Erfahrungen 
sind und damit wesentliche Faktoren zur Ge-
sundung.

Aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
ist bekannt, dass bei passgenauem Einsatz und 
Unterstützung eine gute, produktive Arbeits-
leistung erreicht werden kann. 

Aus der Arbeit mit langzeitarbeitslosen Men-
schen ist bekannt, dass ohne Arbeit oftmals die 
Tagesstruktur verloren geht. Und der Verlust 
dieser Struktur kann dann durchaus Ursache 
dafür sein, dass eine Arbeit nicht mehr aufge-
nommen werden kann.

Aus der Arbeit mit Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen ist bekannt, dass das Feh-
len einer Aufgabe und der Mangel an Bestäti-
gung eine Gesundung erschweren und krank-
heitsverschärfend wirken. Im Umkehrschluss 
bedeutet das: Anerkennung, Zugehörigkeit 
und eine zeitlich und inhaltlich passende Auf-
gabe bzw. Arbeit fördern die Gesundung.

Alle diese Erkenntnisse gelten auch, wenn die 
betroffenen Personen neben ihren Einschrän-
kungen zusätzlich mit Flüchtlingsstatus le-
ben. Regelungen, die für die oben genannten 

Berufsschulausflug zum Herkules in Kassel

2. Willkommenskultur und gesellschaftliche Solidarität 
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Personengruppen zur Unterstützung in Frage 
kommen, sind z. B. für geduldete Flüchtlinge6 
zumeist unerreichbar: 

•	 Für geduldete Menschen besteht seit eini-
gen Jahren der Zugang zum Arbeitsmarkt 
unter bestimmten Voraussetzungen, den-
noch gibt es keine aktive Arbeitsmarkt-
politik für sie und innerhalb der Arbeitge-
berschaft werden sie kaum als potenzielle 
Arbeitskräfte wahrgenommen. 

•	 Für geduldete Menschen gibt es kaum The-
rapiemöglichkeiten. Die Zuschüsse für die 
wenigen Traumazentren in Deutschland 
wurden in den letzten Jahren deutlich re-
duziert und der Zugang von Flüchtlingen 
ist nicht zuletzt deshalb schwierig.

•	 Für geduldete Menschen gibt es weder 
Sicherheit noch verlässliche Perspektiven, 
da Duldungen auf maximal ein Jahr ausge-
stellt werden. Viele Betriebe scheuen sich 
deshalb, Flüchtlinge auszubilden oder ein-
zustellen.

Der aus der Arbeit mit Menschen mit Behin-
derung kommende Inklusionsgedanke macht 
deutlich, dass die gesellschaftliche Teilhabe al-
ler Menschen eine für das Gemeinwesen und 
die Gesellschaft wesentliche Einstellung ist. Sie 
ist nicht eine noble Geste des Helfens, sondern 
vielmehr eine Grundlage für das demokrati-
sche Zusammenleben überhaupt.

In der Genfer Flüchtlingskonvention ist in Arti-
kel 17 geregelt, dass „die vertragsschließenden 
Staaten hinsichtlich der Ausübung nichtselb-
ständiger Arbeit jedem Flüchtling (…) die güns-
tigste Behandlung gewähren, die den Staatsan-
gehörigen eines fremden Landes unter gleichen 
Umständen gewährt wird.“  Weiter im Text heißt 
es: 

„In keinem Falle werden die einschränkenden 
Maßnahmen, die für Ausländer oder für die 
Beschäftigung von Ausländern zum Schutz des 
eigenen Arbeitsmarktes bestehen, Anwendung 

6 „Geduldete“ sind Flüchtlinge, die ausreisepflich-
tig sind. Ihre Abschiebung ist lediglich ausgesetzt und sie 
leben unter den Regelungen des Asylbewerberleistungs-
gesetzes. Siehe Glossar.

auf Flüchtlinge finden, (…) wenn sie sich drei 
Jahre im Lande aufgehalten haben“.

Die Genfer Flüchtlingskonvention bezieht sich 
mit ihrer Aussage allerdings nur auf anerkann-
te Flüchtlinge7. Flüchtlinge mit unsicherem 
Aufenthalt unterliegen wesentlich höheren 
Hürden, und so ist es durchaus gängige Praxis, 
dass über viele Jahre hinweg arbeitsrechtliche 
und aufenthaltsrechtliche Fragestellungen zu 
Ungunsten der betroffenen Flüchtlinge ver-
mischt werden. Dadurch wird weder eine Teil-
habe am Arbeitsmarkt begünstigt noch eine 
gute Integration unterstützt. 

Bei Johann Wolfgang von Goethe heißt es: 

„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorüberge-
hende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerken-
nung führen. Dulden heißt beleidigen.“ 

Die Realität für viele Flüchtlinge, die ihren Le-
bensunterhalt nicht sichern können, ist aber 
genau der über Jahrzehnte reichende Status 
der Duldung. So lebt derzeit fast die Hälfte al-
ler Flüchtlinge in Duldung seit mehr als sechs 
Jahren in diesem Zustand.

Eine derartige Ausgrenzung von Menschen 
gefährdet das Zusammenleben einer Ge-
sellschaft insgesamt. Eine Gesellschaft, die 
auf ihre jüdisch-christlichen Wurzeln Wert 
legt und stolz auf sie ist, sollte sich in diesem  

7 „Anerkannte Flüchtlinge“ in diesem Zusam-
menhang meint diejenigen, die nach der Genfer Flücht-
lingskonvention einen Schutzstatus erhalten haben. Die 
Zielgruppe der Bleiberechtsnetzwerke sind hingegen 
hauptsächlich diejenigen ohne sicheren Aufenthalt.

2. Willkommenskultur und gesellschaftliche Solidarität

„Goethe in der Campagna“, Johann Friedrich Tischbein 1787
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Vorbildliche Willkommenskultur im 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg vollzog be-
reits vor Jahren einen Perspektivwechsel von der 
reinen Leistungsgewährung hin zur umfassen-
den Migrationssozialarbeit. Der Landkreis ist seit 
2008 Träger eines Bleiberechtsnetzwerks. Unter-
stützt wurde dieser Prozess durch interkulturelle 
Fortbildungen im öffentlichen Dienst, Einsatz von 
mehrsprachigem Personal und eine umfassende 
Netzwerkarbeit. Die Verwaltung und das Bleibe-
rechtsnetzwerk arbeiten eng unter einem Dach. 
Sachbearbeiter/innen der Ausländerbehörde, 
Fallmanager/innen des SGB II und XII, Migrations-
lots/innen und Wohnheimleitungen unterstützen 
in Kooperation mit dem Netzwerk Migrant/innen 
bei ihrer sozialen und beruflichen Integration. 
Eine Fallmanagerin ist ausschließlich für Flücht-
linge zuständig. Der Fachdienstleiter ist Inte-
grationsbeauftragter und Ansprechpartner für 
Fördermöglichkeiten im Rahmen des SGB II, SGB 
XII und AsylbLG. In direkter Absprache mit den 
Ausländerbehörden und den Fallmanager/innen 
werden Integrationsvereinbarungen zur sprachli-
chen, schulischen und beruflichen Eingliederung 
geschlossen. Durch die langjährige Netzwerk-
arbeit im Landkreis wurden nicht nur Behörden 
und Schulen, sondern auch Betriebe besonders 
für die Zielgruppe der Flüchtlinge sensibilisiert. 
Auf diese Weise ist eine individuelle und integra-
tionsfördernde Betreuung von Flüchtlingen vom 
ersten Aufenthaltstag an gewährleistet.

Zusammenhang an eine grundsätzliche Prä-
misse erinnern: Gegenseitige Hilfe und Unter-
stützung sowie die Liebe zu allen Menschen 
sind die Grundlage für ihren Wertekanon. 
Solche ethisch-moralischen Grundlagen sind 

auch anderen Kulturen und Religionen imma-
nent – so auch dem Islam. Für eine interkultu-
relle Annäherung zu Gunsten eines gelunge-
nen gesellschaftlichen Miteinanders wäre das 
eine gute Ausgangsposition.

Strukturelle Rahmenbedingungen einer Willkommenskultur

2. Willkommenskultur und gesellschaftliche Solidarität 

Seit August 2008 setzen sich die bundesweiten 
Netzwerke des ESF-Bleiberechtsprogramms 
mit großem Erfolg und hohem Engagement 
für die soziale und berufliche Integration von 
Flüchtlingen ein. Die Vermittlungserfolge spie-
geln die Bereitschaft der Flüchtlinge zur gesell-
schaftlichen Integration in Deutschland wider. 
Doch für eine dauerhafte Verankerung inte-
grativer Strukturen sind noch viele gesamt-
gesellschaftliche Maßnahmen notwendig. So 
sollten Flüchtlinge auch mit noch unklarer 
Aufenthaltsperspektive selbstverständlichen 
Zugang zu den Angeboten der Agenturen für 

Arbeit, der Jobcenter sowie zu Integrationskur-
sen erhalten. Willkommenskultur beinhaltet 
auch Fragen der Alltagsgestaltung. Das famili-
äre Leben in einer Privatwohnung und die Er-
reichbarkeit von Kindergarten und Schule sind 
wesentliche Bestandteile der humanitären 
Unterbringung. Erstrebenswert ist, dass Asyl-
suchende Zugang zu Kindergarten und Schu-
le und das Recht auf privaten Wohnraum, alle 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und vor allem unbeschränkten Zugang 
zum Arbeitsmarkt haben. 

Abbau bürokratischer Hürden – Aufbau von Servicebüros 

Willkommenskultur braucht Ausländerbehör-
den und Kommunen, die als Servicebüros alle 
Migrantinnen und Migranten mit Respekt und 
Achtung beraten und bei der sozialen und be-
ruflichen Integration unterstützen. In zahlrei-
chen Bundesländern öffnen sich Ausländerbe-
hörden interkulturell, um den Zugewanderten 
wertschätzend und mit mehr Serviceorientie-
rung und Transparenz zu begegnen.8

Beraterinnen und Berater aller Sozial-, Arbeits-
markt- und Bildungsinstitutionen benötigen 
spezifisches Fachwissen, um Flüchtlinge pro-
fessionell zu beraten. Hier sind interkulturelle 
Schulungen sowie Tagungen zu migrationsre-
levanten Themen und der Einsatz von qualifi-
zierten Dolmetscherinnen und Dolmetschern 
flächendeckend wünschenswert. 

8 Vgl. Ramm (2012): „Ausländerbehörde – Ihr 
Partner!“. Institutionalisierte Willkommenskultur. In: Ber-
telsmann Stiftung (Hrsg.): Deutschland öffne dich! Will-
kommenskultur und Vielfalt in der Mitte der Gesellschaft 
verankern. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, S. 236ff.



Bilanzpapier FLÜCHTLINGE IN ARBEIT UND AUSBILDUNG 25

doch in allen erhebliche Einsparungen zu ver-
zeichnen.

Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat den fi-
nanziellen Nutzen der Beteiligung einer Kom-
mune am ESF-Bleiberechtsprogramm im Zeit-
raum 01.11.2011 bis 31.12.2013 ermittelt. Die 
Ergebnisse sind eindeutig: Wie bereits erwähnt 
belegen die Vermittlungszahlen die hohe Mo-
tivation von Teilnehmenden hinsichtlich der 
beruflichen Integration. Die Einsparung von 
kommunalen und Bundesmitteln für diesen 
Zeitraum ist beachtlich. Durch die Vermittlung 
von 124 Projektteilnehmenden in den Arbeits-
markt hat der Landkreis Hersfeld-Rotenburg im 
o. g. Zeitraum rund 429.000 Euro an kommuna-
len Mitteln für Regelleistungen und Kosten der 
Unterkunft eingespart. An Bundesmitteln für 
SGB-II-Leistungen und Kosten der Unterkunft 
wurden rund 760.000 Euro eingespart. Die Ge-
samteinsparung an Steuermitteln für Kommu-
ne und Bund beträgt für diese zwei Jahre somit 
rund 1,2 Millionen Euro.

„ELNet“, das Emscher-Lippe-Netzwerk, kommt 
in seiner Hochrechnung vom 01.06.2013 für 
den Kreis Recklinghausen und bei 371 Projekt-
teilnehmenden auf Gesamteinsparungen von 
1,9 Millionen Euro; „FairBleib Südniedersach-
sen“, mit weiträumigem ländlichen Einzugs-
gebiet sowie der Stadt Göttingen verzeich-
net zum Stichtag 31.12.2013 einen Betrag in 
Höhe von rund 450.000 Euro bezogen auf 305 
Teilnehmende. Somit lohnt es sich sowohl im 
volkswirtschaftlichen als auch im gesellschaft-
lichen Sinne, die beruflichen Kompetenzen 
von Flüchtlingen zu nutzen.

2. Willkommenskultur und gesellschaftliche Solidarität

Gewinn durch berufliche Integration

Integration ist eine Chance für die gesamte 
deutsche Gesellschaft. Wenn Integration ge-
lingt, stellt sie für alle einen Gewinn dar. Eine 
gezielte berufliche Eingliederung nützt Flücht-
lingen, Wirtschaft und Gesellschaft.

Gesellschaftliche Teilhabe vermittelt Wert-
schätzung und Respekt. Integrationsmaßnah-
men helfen bei der Sicherung des Zusammen-
halts in der Gesellschaft, das Vertrauen zwi-
schen Migrantinnen und Migranten einerseits 
und Nicht-Migrantinnen und Nicht-Migranten 
andererseits wird gestärkt. Die Integration in 
Arbeit hat somit neben dem finanziellen auch 
einen humanitären Aspekt. Erwerbsarbeit er-
möglicht soziale Kontakte am Arbeitsplatz, ak-
tive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und 
vor allem die Sicherung des eigenen Lebens-
unterhalts.9

Dass sich Willkommenskultur ökonomisch 
rechnet, belegen Zahlen aus drei Bleiberechts-
netzwerken. Obwohl sie unterschiedliche re-
gionale Ausgangspositionen in den räumli-
chen, infrastrukturellen und wirtschaftlichen 
Bedingungen haben, die sich direkt auf die 
Teilnehmerzahlen auswirken, und obwohl Be-
rechnungsparameter verschieden waren, sind 

9 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundes-
regierung/Die Beauftragte der Bundesregierung für Mig-
ration, Flüchtlinge und Integration (2012): Nationaler Ak-
tionsplan Integration. Zusammenhalt stärken – Teilhabe 
verwirklichen. Berlin: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung/Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration, S. 9.

Abschlussfest „Land in Sicht“ 2013: Flüchtlinge berichten
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Integration gemeinsam gestalten

Ein weltoffenes Klima, Toleranz, Anerkennung 
und Wertschätzung sowie der Abbau von Vor-
urteilen und Diskriminierungen sind bedeu-
tende Bausteine bei der Entwicklung von Will-
kommenskultur. Ein Perspektivenwechsel vom 
„defizitorientierten Minderheitenansatz“ hin 
zum „ressourcenorientierten Ansatz“ ist hilf-
reich bei der Integration von Flüchtlingen in 
Schule und Beruf. In einem gesellschaftlichen 
Klima der Offenheit und unter Nutzung von In-
klusionskonzepten bieten sich Möglichkeiten 
der individuellen Entfaltung von Talent und 
Leistungsfähigkeit.10

10 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundes-
regierung/Die Beauftragte der Bundesregierung für Mig-
ration, Flüchtlinge und Integration (2012): Nationaler Ak-
tionsplan Integration. Zusammenhalt stärken – Teilhabe 
verwirklichen. Berlin: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung/Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration, S. 22ff.

Gleichberechtigung und Chancengleichheit 
sind zentrale gesellschaftliche Ideale und er-
fordern eine Politik, die eine wesentlich ver-
besserte Arbeitsmarktintegration zulässt.

Mit dem „Nationalen Aktionsplan Integration“ 
hat die Bundesrepublik Deutschland eine gute 
Basis geschaffen. Diese politischen Vorgaben 
müssen jetzt in die Realität umgesetzt werden, 
damit Willkommenskultur nicht nur eine Vision 
ist. Zahlreiche Beispiele guter Praxis aus den 
verschiedenen Bleiberechtsnetzwerken bele-
gen, dass Grundlagen geschaffen worden sind 
– sie zu erhalten und auszubauen ist ein richti-
ger Schritt auf dem Weg zur Willkommenskul-
tur mit funktionierender Willkommensstruktur.

2. Willkommenskultur und gesellschaftliche Solidarität 
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Patrick Ilunga Ilunga ist Teilnehmer im Bleiberechtsnetzwerk  „FiBA – Flüchtlinge in Beruf 
und Ausbildung Ostbayern“. In der Demokratischen Republik Kongo hatte er das Abitur ge-
macht und anschließend im Ausland zwei Jahre lang Betriebswirtschaftslehre studiert. 2012 
kam er als Flüchtling nach Deutschland. Er konnte im Rahmen des Netzwerks zunächst an 
einem Deutschkurs teilnehmen und danach an die Agentur für Arbeit München (Projektpart-
ner) weitervermittelt werden. Diese konnte ihm trotz seiner befristeten Aufenthaltsgestat-
tung eine zweijährige Umschulung im Bereich kaufmännische Berufe im Groß- und Außen-
handel ermöglichen, weil ihm eine gute Aufenthaltsperspektive prognostiziert wird. 

„Diese Qualifizierungsmaßnahme passt super zu mir und zu dem, was ich bereits gemacht habe! 
Ich bin sehr glücklich über diese Möglichkeit! Sie eröffnet mir definitiv viele Chancen auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt. Hier kann ich mein mitgebrachtes Fachwissen ausbauen und meine Deutsch- 
und EDV-Kenntnisse sowie meine Kommunikationsfähigkeit verbessern. Am Ende kann ich die 
IHK-Prüfung ablegen.“

Herr Ilunga Ilunga, der übrigens fünf Sprachen spricht, hat ehrgeizige Ziele. Er möchte sich 
nach erfolgreich absolvierter Prüfung in der Automobilbranche bewerben. Damit ihm dies 
noch besser gelingen wird, bereitet er sich parallel zur Umschulung derzeit auf die Deutsch-
prüfung B2 vor.
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Sadu Al Qalkili ist Teilnehmer im Bleiberechtsnetzwerk  „NAF – Netzwerk Arbeit für Flüchtlin-
ge II“ in Mecklenburg-Vorpommern. „Es hat mich gereizt, einen Beruf zu ergreifen, in dem ich mit 
Menschen arbeiten kann“, sagt der 45-jährige Palästinenser. Seit August 2012 befindet er sich 
in der Ausbildung zum staatlich anerkannten Kranken- und Altenpfleger bei genres e.V. in 
Neubrandenburg, die ihn auch in allen Alltagssituationen unterstützen. Er hat zwar bereits ei-
nen Integrationskurs absolviert, nimmt aber nach dem Unterricht noch Nachhilfe in Deutsch, 
um seine theoretische Ausbildung noch besser zu absolvieren. 

Herr Al Qalkili hat seine Ausbildung im April 2013 erfolgreich abgeschlossen.
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Flüchtlinge auf dem Weg in  
Arbeit und sicheren Aufenthalt

Flüchtlinge unterliegen hinsichtlich ihres Zu-
gangs zum Arbeitsmarkt und der Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis eigenen rechtlichen 
Regelungen. Angesichts des demografischen 
Wandels wächst jedoch die Erkenntnis, dass 
die Potenziale aller in Deutschland lebenden 
Personen genutzt werden sollten. So heißt es 
im Nationalen Integrationsplan der Bundesre-
gierung:  „Bei der Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten zeichnet sich punktuell bereits ein Mangel 
an geeigneten Fachkräften ab, und immer mehr 
Unternehmen benötigen Fachkräfte mit länder-
spezifischen sprachlichen und interkulturellen 
Kenntnissen. Dasselbe gilt für den öffentlichen 
Dienst. Die demografische Entwicklung und die 
Internationalisierung der Märkte werden diesen 
Bedarf weiter anwachsen lassen; er wird sich al-
lein durch eine gesteuerte Zuwanderungspolitik 
nicht lösen lassen. Auch deshalb ist die Erhö-

hung und bessere Nutzung des heimischen Er-
werbspersonenpotenzials erforderlich, das die in 
Deutschland lebenden Personen mit Migrations-
hintergrund einschließt.“1 In der Arbeit der Blei-
berechtsnetzwerke zeigt sich immer wieder, 
dass Flüchtlinge über wertvolle Kompetenzen 
und Qualifikationen verfügen. (Siehe Kapitel 1) 

Die strukturellen Rahmenbedingungen, die 
einer optimalen Nutzung dieser Ressourcen 
entgegenstehen, wurden deshalb während 
der letzten Jahre teilweise verbessert. Aus-
gangslage und Veränderungen hinsichtlich 
des Zugangs zum Arbeitsmarkt und der Auf-
enthaltsperspektive werden im Folgenden be-
schrieben.

1 Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung (2007): Der Nationale Integrationsplan. Neue Wege 
– neue Chancen. Berlin: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung, S. 78.
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Gesetzliche Rahmenbedingungen

3. 

Foto aus der Ausstel-
lung „BITTE ÖFFNEN. 

Kisten des Könnens 
von Flüchtlingen“

 
 
 
 
 
 

 

Wartefrist 
zu Beginn des 

Aufenthalts 

•Asylsuchende dürfen in den ersten drei Monaten in Deutschland keine Beschäftigung 
aufnehmen. 

Nachrangiger 
Zugang zum 

Arbeitsmarkt 

•Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge können nach drei Monaten eine 
Beschäftigungserlaubnis für eine konkrete Stelle beantragen. Es wird eine 
"Vorrangprüfung" durchgeführt. 

Zugang zum 
Arbeitsmarkt ohne 

Vorrangprüfung 

•Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen haben ohne 
Wartefrist gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt. Asylsuchende und geduldete 
Flüchtlinge können spätestens nach drei Monaten ohne "Vorrangprüfung" eine 
Berufsausbildung beginnen. Nach 15 Monaten Aufenthalt wird auch für andere 
Beschäftigungsarten keine "Vorrangprüfung" mehr durchgeführt. 
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Zugang zum Arbeitsmarkt

Die Bleiberechtsnetzwerke haben wiederholt 
darauf hingewiesen, dass der angestrebten 
Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen rechtliche 
Hürden entgegenstehen, die für eine Verbes-
serung der Arbeitsmarktintegration hinderlich 
sind. Auch unter dem Einfluss von Unterneh-
mensverbänden, die auf Arbeitskräfte und 

Auszubildende angewie-
sen sind, wurde der Zu-
gang für Flüchtlinge zum 
Arbeitsmarkt in den letz-
ten Jahren teilweise er-
leichtert. Es folgt ein kur-
zer Überblick:

„Wartefrist“ in den ersten Monaten des Aufenthalts
(§ 61 Abs. 2 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG); § 32 Beschäftigungsverordnung (BeschV))

Asylsuchende dürfen in den ersten drei Mo-
naten ihres Aufenthalts in Deutschland keine 
Arbeit aufnehmen. Diese Wartefrist wurde ver-
kürzt, um Flüchtlingen schneller die Möglich-
keit zu geben, für ihren Lebensunterhalt selbst 
zu sorgen. Flüchtlinge mit einer Duldung kön-

nen bereits vor Ablauf der 
dreimonatigen Wartefrist 
eine Berufsausbildung 
bzw. eine qualifizierte Be-
schäftigung aufnehmen 
(siehe unten).

Nachrangiger Zugang zum Arbeitsmarkt   
(§ 39 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG); § 32 BeschV)

Nach Ablauf der Wartefrist können Asylsuchen-
de und geduldete Flüchtlinge bei der Auslän-
derbehörde die Beschäftigungserlaubnis für 
eine konkrete Stelle beantragen. Diese leitet 
den Antrag an die Bundesagentur für Arbeit 
weiter. Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn 
keine deutschen Staatsangehörigen, Bürge-
rinnen oder Bürger der EU oder sonstigen be-
vorrechtigten Ausländerinnen oder Ausländer 
für die Stelle zur Verfügung stehen und wenn 
die Arbeitsbedingungen nicht schlechter als 
für Deutsche oder Bürgerinnen oder Bürger 
der EU sind. Das Verfahren der sogenannten 
„Vorrangprüfung“ schreckte aufgrund des bü-

rokratischen Aufwands und der vormals lan-
gen Bearbeitungsdauer viele Arbeitgeber ab, 
Arbeitsplätze an qualifizierte Bewerberinnen 
oder Bewerber aus der Gruppe der Flüchtlin-
ge zu vergeben.  Im August 2012 wurde eine 
Beschleunigung des Verfahrens eingeführt: 
Ein Antrag auf Beschäftigungserlaubnis gilt 
nun als genehmigt, wenn die Bundesagentur 
für Arbeit nicht innerhalb von zwei Wochen re-
agiert (§ 36 BeschV). Diese Regelung ist aller-
dings noch nicht ausreichend bekannt, sodass 
weiterhin Verzögerungen auftreten.

Zugang zum Arbeitsmarkt ohne „Vorrangprüfung“

Der gleichberechtigte Zugang zum Arbeits-
markt wurde in den letzten Jahren, zuletzt mit 
der am 01.07.2013 in Kraft getretenen Beschäf-
tigungsverordnung, auf weitere Flüchtlings-
gruppen ausgedehnt. Flüchtlinge mit einer 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Grün-
den (§§ 22-25a AufenthG) können nun ohne 
Wartefrist und Vorrangprüfung eine Beschäf-
tigung aufnehmen (§ 31 BeschV). Flüchtlinge 
mit einer Aufenthaltsgestattung (während der 

Durchführung des Asylverfahrens) oder mit 
einer aufenthaltsrechtlichen „Duldung“ (§ 60a 
AufenthG) dürfen seit November 2014 bereits 
nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland 
ohne „Vorrangprüfung“ eine Stelle annehmen 
– allerdings weiterhin nur, wenn die im Stel-
lenangebot dargelegten Arbeitsbedingungen 
nicht schlechter erscheinen als für vergleich-
bare Arbeitskräfte. Nach vier Jahren Aufent-
halt dürfen auch Asylsuchende und Gedul-

3. Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit und sicheren Aufenthalt

Foto aus der Ausstellung „BITTE 
ÖFFNEN. Kisten des Könnens von 

Flüchtlingen“



Bilanzpapier FLÜCHTLINGE IN ARBEIT UND AUSBILDUNG 31

dete ohne Prüfverfahren der Arbeitsagentur 
gleichberechtigt jede Form der Beschäftigung 
annehmen. Für bestimmte Beschäftigungsfor-
men gilt dies bereits früher.

Eine betriebliche Berufsausbildung kann ohne 
Vorrangprüfung aufgenommen werden (§ 32 
Abs. 2 und 4 BeschV). Flüchtlinge mit einer Dul-
dung müssen dafür auch nicht den Ablauf der 
dreimonatigen Wartefrist abwarten. Eine schu-
lische Ausbildung wird zu keinem Zeitpunkt 
untersagt und kann daher jederzeit ohne vor-
herige Genehmigung der Ausländerbehörde 
aufgenommen werden.

Für Praktika im Rahmen von EU-geförderten 
Programmen, für Freiwilligendienste sowie un-
ter bestimmten Bedingungen für Hochqualifi-

Herr H. ist 18 Jahre alt und kommt aus Vietnam. 
Er reiste mit 16 Jahren alleine ohne seine Eltern 
nach Deutschland ein. Einen Pass, der seine Iden-
tität nachweist, besitzt er nicht. Er ist im Besitz 
einer Duldung, in die ein Arbeitsverbot (§ 33 
BeschV) eingetragen ist. Herr H. besuchte die 
Hauptschule und erlangte bereits nach zwei Jah-
ren den Hauptschulabschluss mit der Note 1,4. 
Damit fand er sehr schnell einen Arbeitgeber, der 
ihm einen Ausbildungsplatz als Industriemecha-
niker anbot. 
Aufgrund der ungeklärten Identität lehnte die 
Ausländerbehörde die Aufhebung des Arbeits-
verbots ab. Eine schulische Ausbildung im Be-
reich der Industriemechanik ist ihm trotz seines 
guten Hauptschulabschlusses aufgrund des 
fehlenden Realschulabschlusses nicht möglich. 
Zudem würde er auch nach Abschluss der schu-
lischen Ausbildung aufgrund des Arbeitsverbots 
keinen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. 
Nun macht Herr H. ein unbezahltes Praktikum im 
Bereich Industriemechanik. Er hofft, dass sein Ar-
beitsverbot eines Tages aufgehoben wird, damit 
er eine Berufsausbildung im Bereich Industrie-
mechanik machen kann.

Beschäftigungsverbot für Flüchtlinge mit Duldung (§ 33 BeschV)

Geduldeten Flüchtlingen kann unabhängig 
von der Dauer ihres Aufenthalts in Deutsch-
land von der Ausländerbehörde ein Arbeits-
verbot erteilt werden (§ 33 BeschV). Dies trifft 
Personen, die aus Sicht der Ausländerbehörde 
ihre Mitwirkungspflichten zum Beispiel bei der 
Erfüllung der Passpflicht verletzen.

Über die Eltern verhängte Beschäftigungsver-
bote galten bis vor Kurzem auch für ihre min-
derjährigen Kinder und konnten dazu führen, 
dass diese keine betriebliche Berufsausbildung 
aufnehmen durften. Ein Beschäftigungsverbot 
trifft junge Menschen besonders hart: In ei-
nem Alter, in dem ihre Altersgenossinnen und 
-genossen die wichtigsten beruflichen Ent-

Die Brüder F. (23, 26 und 29 Jahre alt) aus dem 
Libanon haben Realschulabschlüsse. Ihr Vater 
ist türkischer Staatsbürger und wurde 2003 aus 
Deutschland in die Türkei abgeschoben. Er ver-
weigert die Vaterschaftsanerkennung und die 
Brüder haben deshalb seit Jahren keine Mög-
lichkeit der Passbeschaffung. Aus diesem Grund 
bestand für sie bis Herbst 2012 Arbeitsverbot. Ar-
beit und Ausbildung waren unmöglich. 
Erst die Intervention eines Bleiberechtsnetz-
werks führte zur Aufhebung des Verbots. Alle 
drei hatten bereits eine Woche später unbefris-
tete Arbeitsverträge. Die Ausländerbehörde des 
zuständigen Landkreises sieht dennoch „keine 
rechtlichen Möglichkeiten“, den Brüdern einen 
Aufenthaltstitel zu gewähren. 

scheidungen ihres Lebens treffen, sind sie zur 
Untätigkeit gezwungen und müssen zuschau-
en, wie alle anderen an ihnen vorbeiziehen. 
In der Neufassung der Beschäftigungsverord-
nung wurde in § 33 deshalb klargestellt, dass 
Minderjährige eine Ausbildung oder Beschäf-
tigung aufnehmen dürfen, wenn sie keine 
Falschangaben zu ihrer Identität oder Staats-
angehörigkeit gemacht haben.

3. Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit und sicheren Aufenthalt

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft 
(BVMW) wandte sich im März 2013 mit einer Kri-
tik der „Vorrangprüfung“ an die Presse. NRW-Ge-
schäftsführer Herbert Schulte: „Wir sollten Men-
schen, die bei uns politisches Asyl suchen eine faire 
Chance im Sinne einer echten Willkommenskultur 
bieten und den Zugang zum Arbeitsmarkt verein-
fachen. Barrieren wie das Residenzprinzip und die 
Vorrangprüfung sind nicht mehr zeitgemäß und of-
fenbart eine unangebracht defensive Haltung der 
Politik. (…) Die Arbeitsagenturen sollten sich stärker 
um Vermittlungsgespräche bemühen und unseren 
Betrieben auf diese Weise bei der Personalsuche un-
ter die Arme greifen.“  
(Pressemitteilung vom März 2013: http://www.bvmw.
de/fileadmin/download/Land_Nordrhein-Westfahlen/
Landesgeschaeftsstelle/Pressemitteilungen/Vor-
rangpruefung_endgueltig_abschaffen.pdf [Abruf am 
17.10.2014]

zierte führt die Bundesagentur für Arbeit keine 
Vorrangprüfung durch.
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Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt

Auch wenn Flüchtlinge Zugang zum Arbeits-
markt haben, benötigen sie weitere Unterstüt-
zung, um sich mit den Bewerbungsmodalitä-
ten und Perspektiven auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt vertraut zu machen, die erforderli-

chen Deutschkenntnisse zu erwerben und ihre 
Qualifikationen adäquat einsetzen zu können. 
Relevant hierfür sind neben der Arbeit der Blei-
berechtsnetzwerke (siehe Kapitel 7) vor allem 
folgende Bereiche:

Fördermöglichkeiten von Jobcentern und Agenturen für Arbeit

Für eine erfolgreiche, nachhaltige Teilhabe am 
Arbeitsmarkt ist eine Unterstützung durch Job-
center und Agentur für Arbeit hilfreich. Wäh-
rend die Angebote des Jobcenters nur Perso-
nen offen stehen, die SGB-II-Leistungen erhal-
ten, können sich alle anderen an die Agentur 
für Arbeit wenden. Dies gilt auch für Asylsu-
chende und geduldete Flüchtlinge sowie für 
Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis auf-
grund absehbarer Unmöglichkeit der Ausreise 
(§ 25 Abs. 5 AufenthG). Es besteht ein Anspruch 
auf Beratung und Vermittlung, die meisten För-
derinstrumente sind unabhängig vom Aufent-
haltsstatus.2

Da bei Beschäftigten der Agenturen für Arbeit 
teilweise noch Unsicherheiten bestehen, ob 
2 Bedauerlicherweise gilt dies nicht für die finan-
zielle Förderung einer Berufsausbildung bzw. eines Studi-
ums im Rahmen von BAföG oder Berufsausbildungsbei-
hilfe. (Siehe Kapitel 5)

Wohnsitzauflage und Residenzpflicht (§ 56 AsylVerfG; § 61 AufenthG)

Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge wer-
den einem Landkreis zugewiesen, in dem sie ih-
ren Wohnsitz nehmen müssen (Wohnsitzaufla-
ge). Ihre Bewegungsfreiheit ist dadurch gesetz-
lich eingeschränkt, was die Möglichkeiten der 
Arbeitsaufnahme gerade in strukturschwachen 
Gebieten entsprechend schmälert. Laut Koali-
tionsvertrag soll jedoch in der Legislaturperio-
de ab 2013 Flüchtlingen für ein Studium bzw. 
eine Berufsausbildung oder andere Erwerbstä-
tigkeit ein Umzug generell gestattet werden. 
Darüber hinaus unterliegen Asylsuchende und 
Geduldete der sogenannten „Residenzpflicht“, 
die lange auf den Landkreis beschränkt war. 
Der Radius, in dem sie sich frei bewegen kön-
nen, wurde in den vergangen Jahren bereits 

deutlich erweitert (in der Regel auf das Bun-
desland). Einige Länder haben auch bundes-
länderübergreifende Regelungen getroffen  
(z. B. Berlin und Brandenburg sowie Nieder-
sachsen und Bremen). Im September 2014 hat 
der Bundesrat hierzu beschlossen, dass die 
Residenzpflicht aufgehoben werden soll. Nur 
noch in dringend  begründeten Fällen können 
die Ausländerbehörden zu dieser Auflage grei-
fen. Diese Neuregelung soll ab 2015 umgesetzt 
werden. Für viele Flüchtlinge werden diese Än-
derungen die Mobilität und damit die Chancen 
bei der Arbeitsuche erhöhen. 

3. Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit und sicheren Aufenthalt

und wann eine Förderung möglich ist, hat das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales den 
in Zusammenarbeit mit den Bleiberechtsnetz-
werken entwickelten Leitfaden „Flüchtlinge. 
Kundinnen und Kunden der Arbeitsagenturen 
und JobCenter“ herausgegeben.3 Die Bleibe-
rechtsnetzwerke bieten dazu Schulungen für 
Arbeitsagenturen und Jobcenter im gesamten 
Bundesgebiet an. 

Durch den Einsatz von Regelförderinstrumen-
ten sowie die Übernahme ergänzender Leis-
tungen (z. B. Fahrtkosten, Kosten im Zusam-
menhang mit der Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse oder Kosten beruflicher Qualifizie-
rungsmaßnahmen, die auch die Bedarfe von 

3 Der Leitfaden mit Kontaktadressen zu den Blei-
berechtsnetzwerken in den verschiedenen Bundeslän-
dern kann hier heruntergeladen werden: http://www.esf.
de/portal/generator/19716/2013__03__14__leitfaden__
bl__liste.html
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Ein Leit faden zu Arbeitsmark tzugang und -förderung

FLÜCHTLINGE
Kundinnen und Kunden der  
Arbeitsagenturen und JobCenter
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Nicht-Mutter-
s p r a c h l e r i n -
nen und Nicht-
Muttersprach-
lern ausrei-
chend beach-
ten) können 
Jobcenter und 
Agenturen für 
Arbeit die In-
tegration von 
Flüchtl ingen 
in den Arbeits-
markt ent-

scheidend fördern. Aus Sicht der Bleiberechts-
netzwerke geschieht dies allerdings vielerorts 
noch nicht in ausreichendem Maße. Die Bun-

Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen

Im „Servicepoint Migration“ in Ludwigshafen 
arbeiten Mitarbeiter/innen von Jobcenter und 
Agentur für Arbeit im Team an der Beratung 
und Vermittlung von Kundinnen und Kunden 
mit migrationsspezifischen Bedarfen (z. B. feh-
lende Anerkennung ausländischer Berufs- und 
Schulabschlüsse, fehlende Berufserfahrung in 
Deutschland, Bedarf an weiterführender Sprach-
förderung). Das Team arbeitet vernetzt mit Mig-
rations- und Flüchtlingsberatungsstellen sowie 
Bildungsträgern auf eine nachhaltige, bildungs-
adäquate Integration hin.

desagentur für Arbeit fördert mit dem Modell-
projekt „Jeder Mensch hat Potenzial“ die früh-
zeitige Integration von Asylsuchenden, vorerst 
mit einer Laufzeit bis Ende 2015.

Mit dem sogenannten „Anerkennungsge-
setz“ (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
(BQFG)) werden seit dem 01.04.2012 die Ver-
fahren zur Bewertung ausländischer Berufs-
qualifikationen vereinfacht und verbessert. 
Die Umsetzung des Gesetzes wird durch die im 
Programm „Integration durch Qualifizierung“ 
(IQ)4 geförderten Netzwerke unterstützt. Die 
mit dem Anerkennungsverfahren verbunde-
nen Kosten können im Einzelfall von Jobcenter 
bzw. Agentur für Arbeit übernommen werden, 
was allerdings bisher nur selten geschieht. Pro-
blematisch ist es auch, wenn der im Ausland 
erworbene Berufsabschluss nur teilweise aner-
kannt wird. Die für eine volle Anerkennung nö-
tigen Anpassungsqualifizierungsmaßnahmen 
sind vielerorts noch nicht vorhanden, und ihre 
Finanzierung stellt insbesondere für Flüchtlin-
ge mit ihren in der Regel stark eingeschränk-
ten finanziellen Mitteln ein großes Problem 
dar. Wenn Jobcenter bzw. Agentur für Arbeit 
die Finanzierung ablehnen, werden die meis-
ten Flüchtlinge auf eine ihren Qualifikationen 
entsprechende Stelle bzw. Bezahlung verzich-
ten müssen. In der kommenden ESF-Förder-
periode sollen allerdings die IQ-Netzwerke die 
Möglichkeit erhalten, gegebenenfalls anfal-

4 http://www.netzwerk-iq.de

lende Kosten (im Rahmen des geplanten ESF-
Bundesprogramms „Integration durch Quali-
fizierung“) auch für Flüchtlinge unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus zu übernehmen. Die 
Stadt Hamburg hat zur Finanzierung von An-
passungsqualifizierungen bei der „Zentralen 
Anlaufstelle Anerkennung“ bereits ein Stipen-
dienprogramm für die Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse eingerichtet.5

Der Einstufung von informell erworbenen 
Qualifikationen versucht man mit dem soge-
nannten Prototyping gerecht zu werden, das 
Kompetenzfeststellungen, Berufserprobungen 
etc. vorsieht, um berufliche Qualifikationen 
von Menschen zu überprüfen. Für Personen, 
die ihre Dokumente im Zuge ihrer Flucht ver-
loren haben, findet dieses Verfahren ebenfalls 
Anwendung.

5 http://www.hamburg.de/behoerdenfinder/
hamburg/11299941/ [Abruf am 10.10.2013]

Das IQ-Netzwerk Hamburg/Schleswig-Holstein 
hat das Verbundprojekt „Prototyping“ als Mus-
terverfahren im Rahmen der Gleichwertigkeits-
feststellung entwickelt. Es soll kammerübergrei-
fend bei der Durchführung geeigneter Feststel-
lungsverfahren als Vorlage dienen.

3. Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit und sicheren Aufenthalt
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Integrationskurse und berufsbezogene Sprachkurse

Frau K. hat einen kongolesischen Pädagogikabschluss, die Unterlagen dazu können aufgrund der Flucht-
geschichte nicht beigebracht werden. Frau K. hat sich im Duldungsstatus aus eigener Kraft ein Tagesmut-
terzertifikat erarbeitet, wurde als Teilnehmerin eines niedersächsischen Bleiberechtsprojekts in Arbeits-
stellen zur Kinderbetreuung vermittelt und konnte viele Erfahrungen sammeln, Kindergarten- und Grund-
schulkonzeptionen sowie pädagogische Ansätze nach deutschen Standards kennenlernen. 
Auf dieser Grundlage konnte Frau K. den „Kontaktstudiengang Interkulturelle Kompetenz in Beratung, 
Schule und Sozialarbeit“ (Universität Oldenburg) aufnehmen und mit „sehr gut“ abschließen. Die Uni-
versität hat ihren kongolesischen Abschluss gewürdigt und ihr aufgrund ihres weiteren pädagogischen 
Werdegangs bestätigt, dass sie nun als Sozialassistentin arbeiten kann. Frau K. hat jetzt einen Arbeitsver-
trag bei einem übergeordneten Kindergartenträger und konnte im August 2013 an einer berufsbildenden 
Schule eine Weiterqualifizierung beginnen. Sie hat ihre Ausbildung zur Sozialassistentin im Sommer 2014 
abgeschlossen.

Der Beirat der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration emp-
fiehlt: 
„Die gute Kenntnis der deutschen Sprache ist 
nicht nur Voraussetzung für eine spätere Ausbil-
dung oder die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in 
Deutschland, sie erleichtert auch die von Anfang 
an erforderliche Kommunikation mit Behörden, 
Ärzten und im Alltag. Der Zugang zu Integrations-
kursen sollte aus diesem Grund allen Einwanderern 
so früh wie möglich offen stehen.“

Vgl. http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_
Anlagen/IB/2012-09-28-beschluss-beirat.pdf?__
blob=publicationFile, S. 6f. [Abruf am 24.07.2014]

Ohne gute Kenntnisse der deutschen Sprache 
ist die Aufnahme einer (qualifizierten) Beschäf-
tigung kaum möglich. Doch Asylsuchende und 
Flüchtlinge mit einer Duldung erhalten in der 
Regel keinen Zugang zu den vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge finanzierten In-
tegrationskursen, dem Hauptinstrument der 
Sprachvermittlung in Deutschland. Sie können 
zu Integrationskursen höchstens als Selbst-
zahlerinnen bzw. Selbstzahler zugelassen wer-
den. Ca. 2.000 Euro kostet dann ein Kurs, dazu 
kommen die gerade außerhalb der Städte und 
in ländlichen Gebieten nicht unerheblichen 
Fahrtkosten. Auch nach Angleichung der Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz an das Arbeitslosengeld II (Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts für erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte) können Flüchtlinge 
diese Kosten ohne externe finanzielle Unter-
stützung nicht aufbringen.

3. Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit und sicheren Aufenthalt

ESF-BAMF Sprachkurs in Pforzheim

Eine Verbesserung brachte die Öffnung der be-
rufsbezogenen Sprachkurse (sogenannte „ESF-
BAMF-Kurse“) zum 01.01.2012 für die Teilneh-
menden der Bleiberechtsnetzwerke.

So erhielten laut BAMF bis Ende 2014 fast 
13.000 Flüchtlinge über die Bleiberechtsnetz-
werke die Chance auf eine sechsmonatige 
berufsbezogene Sprachförderung; etwa 9.000 
von ihnen befanden sich im Asylverfahren und 
rund 1.700 im Duldungsstatus. Geduldete und 
asylsuchende Flüchtlinge mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt erhalten auch in der neuen ESF-
Förderperiode über die Netzwerke des "Bleibe-
rechtsprogramms" bzw. der "ESF-Integrations-
richtlinie Bund" Zugang zu den berufsbezoge-
nen BAMF-Sprachkursen. 

Die Integrationsministerkonferenz hat sich im 
März 2013 für eine Öffnung der Integrations-
kurse ausgesprochen. Dafür stimmte auch der 
Bundesrat im November 2013. 
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Bleibeperspektive in Deutschland

Gesetzliche Altfallregelung (§ 104a/b AufenthG)

Nicht alle Asylsuchenden erhalten mit Ab-
schluss des Asylverfahrens dauerhaft Schutz.6 
Insbesondere bei langer Dauer des Asylverfah-
rens oder wenn Flüchtlinge in jungem Alter 
einreisen, findet bereits vor der Asylentschei-
dung eine Verwurzelung bzw. erfolgreiche 
Integration statt. Wenn das Asylverfahren mit 

6 Bei erfolgreichem Ausgang des Asylverfahrens 
erhalten Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis als Asyl-
berechtigte (§ 25 Abs. 1 AufenthG), als Flüchtlinge bzw. 
international Schutzberechtigte nach der Genfer Flücht-
lingskonvention (§ 25 Abs. 2 AufenthG) oder wegen an-
derer Abschiebungsverbote (§ 25 Abs. 3 AufenthG).

einer Ablehnung endet, jedoch andere Gründe 
einer Abschiebung entgegenstehen, bleiben 
Flüchtlinge häufig mit einer „Duldung“ (§ 60a 
AufenthG), die ihnen über die aktuelle und zeit-
lich eng befristete Aussetzung ihrer Abschie-
bung hinaus keine Perspektive in Deutschland 
bietet. In den letzten Jahren wurden einige 
Regelungen beschlossen, die es „geduldeten“ 
Flüchtlingen ermöglichen sollen, doch noch 
eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. 

Im Juli 2007 trat die vom Bundestag beschlos-
sene „Gesetzliche Altfallregelung“ in Kraft. Gut 
zwei Jahre hatten geduldete Flüchtlinge Zeit, 
um eine Aufenthaltserlaubnis (§ 104a/b Auf-
enthG) zu beantragen und zu beweisen, dass 
sie ihren Lebensunterhalt selbstständig sichern 
können. Zur Unterstützung vor allem dieser 
Personengruppe wurde das „ESF-Bundespro-
gramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung 
für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zu-
gang zum Arbeitsmarkt“ ins Leben gerufen; 
sie war auch in der zweiten Förderrunde eine 
wesentliche Zielgruppe der Bleiberechtsnetz-
werke. Vielen geduldeten Flüchtlingen gelang 
es allerdings nicht, eine Aufenthaltserlaubnis 
zu erhalten bzw. zu verlängern.7 Die Hürden 
7 Zum Jahreswechsel 2009/2010 hatten über die 
„Gesetzliche Altfallregelung“ ca. 60.000 Menschen ein 
Bleiberecht erhalten, weitere 10.000 bis 20.000 Menschen 
ein Bleiberecht „auf Probe“ bis zum Nachweis der eigen-

waren zu hoch für Menschen, die über viele 
Jahre extrem erschwerten Zugang zu Sprach-
kursen und gesellschaftlicher Teilhabe hatten. 
Vor dem Hintergrund einer allgemeinen Wirt-
schaftskrise war es außerdem kaum möglich, 
im Niedriglohnsektor zur wirtschaftlichen Un-
abhängigkeit zu gelangen. Überdies war die 
Regelung als auf einen festen Stichtag bezoge-
ne „Schlussstrich-Regelung“ konzipiert. Nach 
Dezember 2009 war keine Antragstellung 
mehr möglich, sondern nur eine Verlängerung 
der bereits erlangten Aufenthaltserlaubnis 
(nach § 23 Abs. 1 AufenthG).

ständigen Lebensunterhaltssicherung. Vielen gelang die-
ser Nachweis nicht: Ende 2012 war die Zahl der Begünsti-
gen der Bleiberechtsregelung um rund 20.000 Personen 
zurückgegangen. Vgl. Kothen (2013): Recht zu bleiben? 
Die zweifelhafte Wirkung der vergangenen Bleiberechts-
regelung. In: Gemeinsames Heft der Flüchtlingsräte 2013. 
Kiel: Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., S. 58ff.

Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete (§ 18a AufenthG)

Seit Anfang 2009 können geduldete Flüchtlin-
ge auch aufgrund ihrer Qualifikationen unter 
Umständen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 
Es handelt sich dabei um eine dauerhafte Rege-
lung im Rahmen des von der Bundesregierung 
2008 verabschiedeten „Aktionsprogramms zur 
Bekämpfung des Fachkräftemangels“. Antrags-
berechtigt sind zum einen Personen, die in 
Deutschland eine Berufsausbildung oder ein 
Studium abgeschlossen haben. Menschen, die 
über einen ausländischen Hochschulabschluss 

oder über eine im Ausland abgeschlossene 
qualifizierte Berufsausbildung verfügen, kön-
nen ebenfalls eine Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten; sie müssen dafür allerdings zwei bzw. drei 
Jahre lang ihren Qualifikationen entsprechend 
in Deutschland beschäftigt gewesen sein. 
Zusätzliche weitreichende Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein. Der Kreis der Begünstigten 
ist bisher klein: Ende 2012 waren nur 145 Per-
sonen bundesweit im Besitz einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 18a AufenthG. 

3. Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit und sicheren Aufenthalt
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Bleiberecht für „gut integrierte Jugendliche“ (§ 25a AufenthG)

die mangelnde Mitwirkung an der eigenen Ab-
schiebung) vorliegen. Positiv zu bewerten ist, 
dass es sich hierbei um eine dauerhafte und 
nicht stichtagsgebundene Regelung handelt. 
Bisher ist die Zahl der Begünstigten noch rela-
tiv klein: Ende des Jahres 2012 waren bundes-
weit nur ca. 2.400 Personen im Besitz einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG. Aus-
geschlossen bleiben gut integrierte Kinder, die 
das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Gleiches gilt auch für die besonders schutzbe-
dürftigen allein reisenden Flüchtlinge, die in 
der Regel nicht vor ihrem 14. Geburtstag die 
Bundesrepublik erreichen – dies ist jedoch eine 
der Voraussetzungen für die Antragstellung. 
Die Koalitionspartner haben sich 2013 auf 
Bundesebene auf eine Vereinfachung dieser 
Regelung verständigt. Voraussichtlich wird auf 
ein Mindestalter bei Einreise verzichtet und die 
erforderliche Aufenthaltsdauer auf vier Jahre 
abgesenkt. 

Das Aufenthaltsrecht der Kinder hängt in der 
Regel von dem ihrer Eltern ab. Zum 01.07.2011 
trat das Gesetz zur „Aufenthaltsgewährung 
bei gut integrierten Jugendlichen und Heran-
wachsenden“ in Kraft, das in erster Linie auf 
die Integrationsleistungen der Kinder abzielt. 
Das Gesetz sieht vor, dass junge Flüchtlin-
ge mit Duldung im Alter zwischen 15 und 20 
Jahren, die seit mindestens sechs Jahren in 

Deutschland leben, unter bestimmten Voraus-
setzungen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten 
können; dazu zählen insbesondere ein erfolg-
reicher Schulbesuch und eine positive Integra-
tionsprognose. Ihre Eltern und minderjährigen 
Geschwister dürfen bei einer entsprechenden 
Aufenthaltsgewährung zunächst auch bleiben 
– in den meisten Fällen allerdings lediglich mit 
einer Duldung. Die Eltern können nur dann 
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn sie 
ihren Lebensunterhalt selbst sichern und keine 
Ausschlussgründe (wie falsche Angaben oder 

Bedarf nach einer stichtagsfreien gesetzlichen Bleiberechtsregelung (§ 25b AufenthG)

Zum Jahresende 2012 lebten in Deutschland 
über 85.000 Menschen mit einer Duldung. Fast 
die Hälfte aller geduldeten Flüchtlinge ist die-
ser unsicheren Situation seit mehr als sechs 
Jahren ausgeliefert. Das bedeutet: Die bishe-
rigen Bleiberechtsregelungen konnten das 
Problem der „Kettenduldung“ nur begrenzt lö-
sen, da sie alle als „Schlussstrich-Regelungen“ 
konzipiert waren: Wer nach dem festgesetzten 
Stichtag eingereist ist, findet keine Berück-

sichtigung mehr, auch wenn er oder sie alle 
anderen Kriterien erfüllt. Auch durch die Här-
tefallkommissionen der Länder wird nur in Ein-
zelfällen eine Aufenthaltserlaubnis (nach § 23a 
AufenthG) zuerkannt.

Der Bundesrat hat deshalb im März 2013 einen 
Gesetzentwurf beschlossen. Dieser zielt auf 
eine Ergänzung des Aufenthaltsgesetzes um 
einen neuen § 25b AufenthG („Aufenthaltsge-

3. Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit und sicheren Aufenthalt

…wie bei der Zubereitung und Gestaltung

Mit Hand und Herz in der Systemgastronomie – im Kunden-
kontakt genauso…
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währung bei nachhaltiger Integration“), von 
dem auch erwachsene Flüchtlinge profitieren 
könnten. Jungen integrierten Geduldeten wür-
de es ebenfalls erleichtert, eine Aufenthaltser-
laubnis zu erhalten.8 Der Koalitionsvertrag von 
2013 sieht eine Bleiberechtsregelung auf die-
ser Grundlage vor.

8  Vgl. Pressemeldung des Bundesrats vom 
22.03.2013: http://www.bundesrat.de/SharedDocs/
pm/2013/069-2013.html [Abruf am 24.07.2014].

Der Beirat der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration emp-
fiehlt: „Es bedarf einer gesetzlichen, stichtagsun-
abhängigen Bleiberechtsregelung für alle lang-
jährig Geduldeten, die Integration anerkennt und 
humanitäre Aspekte großzügig berücksichtigt.“

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_
Anlagen/IB/2012-09-28-beschluss-beirat.pdf?__
blob=publicationFile, S. 4 [Abruf am 24.07.2014]

erleichtert ein auf Dauer angelegtes Bleibe-
recht die Planbarkeit und die Entwicklung ei-
ner Perspektive für eine nachhaltige Integrati-
on nicht zuletzt in den Arbeitsmarkt. Aus Sicht 
der Bleibeberechtsnetzwerke sollte deshalb 
der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. 
Unter Berücksichtigung der Vorschläge u. a. 
des Beirats der Integrationsbeauftragten und 
der Unternehmensverbände sollten Arbeits-
marktzugang und Fördermöglichkeiten weiter 
ausgebaut werden. 

3. Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit und sicheren Aufenthalt

Fazit
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wurde in den 
letzten Jahren schrittweise erleichtert. Die 
beschriebenen Veränderungen bieten Chan-
cen, die bereits von den Teilnehmenden der 
Bleiberechtsnetzwerke genutzt werden konn-
ten. Dennoch weisen die Regelungen zum Ar-
beitsmarktzugang weiterhin eine Komplexität 
auf, die Unternehmen vor nicht unerhebliche 
Hürden stellt und nicht selten dazu führt, dass 
ein Arbeitplatz doch nicht besetzt werden 
kann. Mögliche Folgen eines fehlenden ef-
fektiven Arbeitsmarktzugangs sind hohe Kos-
ten für Transferleistungen, Ausgrenzung und 
die Verschwendung von Potenzialen („Brain 
Waste“) bzw. ein Verlust von Qualifikationen 
durch mangelnde Einsatzmöglichkeiten („De-
qualifizierung“). Ein verbesserter Zugang zum 
Arbeitsmarkt und zu Fördermöglichkeiten da-
gegen ermöglicht es Flüchtlingen, sich voll in 
die Gesellschaft einzubringen. Darüber hinaus 

Geschafft! – Aufenthaltserlaubnis und Beschäftigung trotz 
vorherigem Beschäftigungsverbot

„Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Ar-
beit an, welches das Recht jedes einzelnen auf die 
Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei ge-
wählte oder angenommene Arbeit zu verdienen, 
umfasst, und unternehmen geeignete Schritte zum 
Schutz dieses Rechts.“ 
Artikel 6 Absatz 1 des Internationalen Pakts über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
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Sayed Rahman Sultani ist Teilnehmer im Bleiberechtsnetzwerk „NAF – Netzwerk Arbeit für 
Flüchtlinge II“ in Mecklenburg-Vorpommern. Der 29-Jährige hat über sechs Monate einen In-
tegrationskurs auf eigene Kosten bei genres e. V. Neubrandenburg besucht und das Sprach-
niveau B1 erreicht. 

Anschließend fand er in Hamburg einen Praktikumsplatz, welcher seiner Ausbildung zum 
KFZ-Mechatroniker in Afghanistan sehr ähnlich war. Dort lernte er betriebliche Abläufe, die 
Technik und Verfahren kennen und konnte vorhandene Fähigkeiten testen. Durch seine posi-
tive Entwicklung, seinen Einsatz und seine Auffassungsgabe bekam er die Chance, in seinem 
Praktikumsbetrieb als Mitarbeiter übernommen zu werden.

„Einfach war es nicht – aber der Weg ist das Ziel“, sagt er und ist froh, guten Kontakt zu seinen 
Teamkollegen hergestellt zu haben.
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Frauen im Kontext von Flucht 
und Arbeitsmarktzugang

Flüchtlingsfrauen – Potenziale im Verborgenen

er, Lernbereitschaft 
und Flexibilität. 
Dazu verfügen die 
meisten der Frauen 
über mehrjährige 
Schul- bzw. Berufs-
ausbildungen oder 
Arbeitserfahrungen 
im Heimatland und 
wollen unabhän-
gig von staatlichen 
Leistungen leben. 
Viele bringen Erfah-
rungen aus selbstständigen Familienunterneh-
men mit oder streben Selbstständigkeit an; Ar-
beit bedeutet für sie, gesellschaftlich integriert 
zu sein.

Im Vergleich verfügen Frauen gegenüber 
männlichen Flüchtlingen zwar über weniger 
Berufserfahrung sowohl im Herkunftsland 
als auch in Deutschland. Die Erhebungen im 
Rahmen des ESF-Bleiberechtsprogramms von 
2011 zeigen jedoch, dass es Frauen in Deutsch-
land im Vergleich zu den Männern besser ge-
lingt, ihre Berufserfahrungen auszubauen.3 

Die unendliche Warteschlange

Wenn von Flüchtlingen die Rede ist, stehen 
nach wie vor vor allem verfolgte Männer im 
Blickfeld der öffentlichen Diskussion. Nach 
Schätzungen der Vereinten Nationen sind aber 
weltweit ca. 48 % der Flüchtlinge Frauen und 
Mädchen.4 Nur die wenigsten von ihnen haben 
3 Ebd., S. 46, S. 17f.
4  Vgl. UNHCR (2013): Displacement. The New 21st 
Century Challenge. UNHCR Global Trends 2012. Genf: UN-
HCR, S. 3.

Die Studie „Flüchtlingsfrauen – verborgene 
Ressourcen” formuliert schon zu Beginn ihrer 
Ausführungen: 

„Die Vermutung liegt nahe, dass Flüchtlings-
frauen im Hinblick auf ihre berufliche Integra-
tion in mehrdimensionaler Weise Diskriminie-
rungen ausgesetzt sein können, nämlich einer-
seits aufgrund ihrer Nationalität, ihrer Ethnizi-
tät oder ihrer Religion, andererseits aufgrund 
ihres Geschlechtes.“1

Flüchtlingsfrauen bleiben oft unsichtbar – sie 
werden häufig nur als Ehefrauen und Mütter 
betrachtet und auf ein Stereotyp reduziert. Das 
Stereotyp der „Migranten-Ehefrau“ produziert 
häufig das Bild einer nachfolgenden, abhän-
gigen, unproduktiven Person, die isoliert und 
wenig qualifiziert keinen Anschluss an die Ge-
sellschaft findet. 

Dennoch belegen Erfahrungen und Zahlen 
aus den ESF-Bleiberechtsnetzwerken das Ge-
genteil. Knapp 60 % der Teilnehmerinnen kön-
nen auf einen Schulbesuch von mehr als neun 
Jahren verweisen und ein Drittel verfügt über 
Berufserfahrungen im Herkunftsland.2

Wie viele andere Migrantinnen haben Flücht-
lingsfrauen sehr hohe Erwartungen an ihr Le-
ben in der Zuwanderungsgesellschaft. Sie brin-
gen persönliche Fähigkeiten mit, die sich aus 
dem Leben als Flüchtling ergeben, wie Ausdau-

1 Foda/Kadur (2005): Flüchtlingsfrauen – Ver-
borgene Ressourcen. Berlin: Deutsches Institut für Men-
schenrechte, S. 16.
2 Vgl. Mirbach et al. (2013): Programmevaluation 
„ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstüt-
zung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang 
zum Arbeitsmarkt“. 2. Förderrunde – Zwischenbilanz. 
Hamburg: Lawaetz-Stiftung – Univation, S. 15ff.

4. Frauen im Kontext von Flucht und Arbeitsmarktzugang

4. 

Foto aus der 
Ausstellung 
„BITTE ÖFF-
NEN. Kisten 

des Könnens 
von Flücht-

lingen“
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jedoch die Ressourcen, auf ihren Fluchtwe-
gen in die europäischen Länder zu gelangen. 
80 % bis 85 % aller Flüchtlinge können keine 
größeren Wege zurücklegen und bleiben in ih-
ren Herkunftsregionen. In den letzten Jahren 
war dies besonders bei weiblichen Flüchtlin-
gen der Fall. Lange Zeit galt daher der allein-
stehende, politisch aktive Mann als Prototyp 
des Flüchtlings, und nur Menschen, die durch 
staatliche Institutionen gezielte politische Ver-
folgung erfuhren, hatten Chancen auf Schutz 
in Deutschland. Der Anteil der Frauen an den 
Asylsuchenden in Deutschland nimmt jedoch 
zu: 2011 wurden schon knapp 45 % aller Asyl-
anträge von Frauen gestellt.5 Insbesondere in 
den letzten Jahren hat sich in der Rechtspre-
chung und Entscheidungspraxis durchgesetzt, 
dass auch nichtstaatliche Verfolgung einen 
Schutzanspruch begründen kann – darunter 
auch geschlechtsspezifische Verfolgung. Fast 
10 % der erfolgreichen Asylanträge 2011 wur-
den aufgrund geschlechtsspezifischer Verfol-
gung positiv entschieden.

Obwohl die Männer deutlich stärker wahrge-
nommen werden und Flüchtlingsfrauen oft 
unsichtbar bleiben, sind es häufig die Frauen, 
die im Ankunftsland den Alltag für sich und 
ihre Familien organisieren. Sie müssen sich 
– oft über ihre Kinder – mit der neuen Gesell-
schaft auseinandersetzen. Ihre Anfangsphase 
im Aufnahmeland ist geprägt durch die Wir-
kungen von Flucht, Verfolgung und Trauma-
tisierung. Orientierungslosigkeit in der neuen 
Umgebung und Gesellschaft, Sprachbarrieren 
und zahllose Behördengänge zur Aufenthalts- 
und Existenzsicherung bestimmen den Alltag. 
Aber auch nach der Anfangsphase ist eine Rei-
he struktureller und formeller Hemmnisse zu 
überwinden, sodass ihre Ressourcen oft nicht 
zur Geltung kommen. 

Bis zur Entscheidung über den Asylantrag ver-
geht meist kostbare Zeit, in der sie kaum die 
Möglichkeit haben, die Sprache zu erlernen 
oder durch Arbeit aktiv an der Gesellschaft teil-
zunehmen. Diese Situation wird als demotivie-
5 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(2012): Das Bundesamt in Zahlen 2011. Asyl, Migration, 
ausländische Bevölkerung und Integration. Nürnberg: 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, S. 22.

Bei der „Graefewirtschaft“ in Berlin arbeitet 
eine Gruppe von Migrantinnen aus aller Welt 
zusammen. Der gemeinnützige Verein „Graefe-
wirtschaft“ wurde gegründet, um nachhaltige 
Arbeitsplätze in einem sozialen Unternehmen zu 
schaffen. Die Mitarbeiterinnen arbeiten im Re-
staurant- und Cateringbetrieb „die Weltküche“. 
Der Verein engagiert sich, Bleibeberechtigte und 
Flüchtlinge in Arbeit zu bringen. 
Informationen unter: www.die-weltküche.org

rend und erniedrigend erfahren und hat aus-
grenzende Wirkung. Das Leben der Frauen ist 
während des Asylverfahrens abhängig von der 
Hoffnung auf einen unbefristeten Aufenthalt 
und persönliche Sicherheit. Die unsicheren Be-
dingungen stellen großen individuellen Stress 
dar. Zusätzliche Belastung ist die Sorge um die 
Zurückgelassenen sowie die Zukunft der Fami-
lie – und oft die Verpflichtung, Verwandte im 
Herkunftsland zu unterstützen. Unter diesen 
Umständen können sie ihre Fähigkeiten häufig 
nicht einsetzen, sondern sind vielmehr darauf 
angewiesen, von Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz zu leben.

4. Frauen im Kontext von Flucht und Arbeitsmarktzugang

Foto aus der Ausstellung „BITTE ÖFFNEN. Kisten des 
Könnens von Flüchtlingen“
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Einstieg ins Berufsleben – aber wie?

Auch wenn der ersehnte Aufenthaltstitel er-
teilt worden ist, haben Flüchtlinge (genau so 
wie viele andere Zugewanderte) noch nicht 
alle Hürden überwunden, um auf dem Ar-
beitsmarkt anzukommen. Ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse werden oft nicht nachgefragt, ihre 
Qualifikationen nicht anerkannt bzw. unter-
bewertet. Frauen und Männer werden, auch 
wenn sie eine Ausbildung mitbringen, meist 
als ungelernte Arbeitskräfte eingestuft und ha-
ben nur die Chance, in prekären Arbeitsverhält-
nissen im Niedriglohnbereich zum Familien- 
einkommen beizutragen. 

Obwohl auch geflüchtete Frauen in puncto 
berufliche Ressourcen viel zu bieten haben, 
wie die Erhebungen im Rahmen des Bleibe-
rechtsprogramms belegen, ist ihr Arbeitslo-
senanteil höher und ihre Teilnahme an Quali-
fizierung niedriger als bei deutschen Frauen. 
Flüchtlingsfrauen fühlen sich oft „verdammt 
zur Untätigkeit“ und sind unsicher in Bezug auf 
ihre weitere Lebensplanung. Durch fehlende 
Kinderbetreuungsangebote und die Nicht-
anerkennung ihrer Kompetenzen werden sie 
gesellschaftlich ausgegrenzt und wertvolle 

Ressourcen bleiben ungenutzt. Hinzu kommt, 
dass an die Frauen keine klaren Erwartungen 
gestellt werden. In ihren Herkunftsländern 
sind diese jedoch deutlich definiert,  und ihre 
Rolle in der dortigen Gesellschaft leitet sich 
daraus ab. Der Übergang in eine pluralisti-
sche Gesellschaft stellt damit für die Frauen  
eine besondere Anforderung dar, die nicht zu 
unterschätzen ist. Meist sind wertvolle sozia-
le und familiäre Netzwerke durch die Flucht 
weggebrochen, und die Frauen stehen in der 
alleinigen Verantwortung für ihre Familien und 
Kinder. Flexible Arbeitszeiten sind damit oft 
nur schwer vereinbar.

Fazit

Die Statistik zu den Teilnehmerinnen am Blei-
berechtsprogramm spricht eine deutliche 
Sprache: 82 % aller Frauen haben im Herkunfts-
land die Schule besucht und im Vergleich mit 
den Männern verfügen sie über gleiche Be-
rufsausbildungs- und Studienqualifikationen.6  

6 Vgl. Mirbach et al. (2013): Programmevaluation 
„ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstüt-
zung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang 
zum Arbeitsmarkt“. 2. Förderrunde – Zwischenbilanz. 
Hamburg: Lawaetz-Stiftung – Univation, S. 15f.

Im Herkunftsland ausgebildete Krankenpflegerin, hier erneut Qualifizierung und Prüfung – sie hat’s geschafft!

4. Frauen im Kontext von Flucht und Arbeitsmarktzugang
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Das Instrument der „Familienkonferenz” aus dem 
Bleiberechtsnetzwerk „FairBleib Südniedersach-
sen” hilft insbesondere Frauen und Mädchen. 
Bedürfnisse und Bedingungen, Hindernisse und 
Probleme einer Familie werden betrachtet sowie 
gemeinsam sinnvolle und machbare Wege in Aus-
bildung und Arbeit erschlossen. Alle profitieren 
von diesem familienbezogenen systemischen An-
satz, weil Fähigkeiten und Möglichkeiten erkannt 
werden. Durch diesen gemeinsamen Prozess ent-
steht Akzeptanz für getroffene Entscheidungen 
und Absprachen.

Doch auch wenn formale Bildungsnachweise 
nicht vorhanden sind, sagt das bei Flüchtlings-
frauen nicht unbedingt etwas über ihre Kapa-
zitäten und Möglichkeiten aus. Sowohl in der 
Herkunftsgesellschaft als auch im Zuwande-
rungsland schließen zahlreiche Faktoren Frau-
en aus Bildungsprozessen und Berufstätigkeit 
aus. Dies betrifft beispielsweise familiäre Ent-
scheidungen (Ehemann oder Herkunftsfamillie 
stehen einer Berufskarriere nicht positiv ge-
genüber), kulturell bedingte Hintergründe (für 
Mädchen ist eine Ausbildung nicht vorgese-
hen), finanzielle, politische Situationen (Schu-
len sind für Frauen nicht oder schwer zugäng-
lich), armutsbedingte Strukturen (mangelndes 
Angebot in der Herkunftsregion) und migrati-
onsbedingte Umstände (Unterbrechung oder 
Abbruch des Studiums). Auch ohne fachliche 
Qualifikationen verfügen die Frauen jedoch 
über soziale und interkulturelle Fähigkeiten, 
die sie in ihrem sozialen Umfeld im Herkunfts-
land erworben haben (z. B. in den Bereichen 

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Mehr-
sprachigkeit oder Altenpflege). Diesen Kom-
petenzen muss zukünftig mehr Beachtung 
geschenkt werden. Dies gelingt durch passge-
naue, zielführende Angebote, die für Frauen 
unterschiedliche Unterstützungsleistungen 
bereithalten. Empowerment gelingt dort, wo 
Lücken identifiziert und geschlossen werden 
können. In den Bleiberechtsnetzwerken wur-
den daher spezielle Angebote für Frauen erar-
beitet und umgesetzt.

4. Frauen im Kontext von Flucht und Arbeitsmarktzugang

Foto aus der Ausstellung „BITTE ÖFFNEN. Kisten 
des Könnens von Flüchtlingen“

Die für Flüchtlingsfrauen so dringend erfor-
derliche Teilnahme an Qualifizierung, Weiter-
bildung und Sprachkursen ist abhängig von 
spezifischen Rahmenbedingungen, die Be-
achtung finden müssen; hauptsächlich eine 
ausreichende begleitende Kinderbetreuung. 
Alleinerziehend oder nicht – die Zuständig-
keit für familiäre Aufgaben liegt nicht nur in 
Migrantenfamilien zum großen Teil bei den 
Frauen. Die Qualifizierungsangebote aus den 
ESF-Bleiberechtsnetzwerken haben genau an 
dieser Ressource „Familienmanagement“ an-
gesetzt. Frauen sind häufig die „Triebfeder“ bei 
der Orientierung in einem neuen Umfeld, brin-
gen damit eine hohe Motivation mit und den 
Mut, einen beruflichen Neuanfang zu wagen. 
Beide müssen durch individuelle Begleitung 
und Förderung im Sinne der Arbeitsmarktin-
tegration genutzt und gestärkt werden. Regel-
angebote sind bisher nur selten darauf ausge-
richtet, die spezifischen Rahmenbedingungen 
und Einflussfaktoren im Kontext Flucht und der 
sozialen Rolle als Frau individuell zu begleiten. 
Nachhaltige Arbeitsmarktintegration kann 
jedoch nur durch Beachtung aller für Frauen 
relevanten Faktoren gelingen, was die Erfolge 
der Bleiberechtsnetzwerke belegen.
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Awaz Diwana ist Teilnehmerin im Bleiberechtsnetzwerk  „RESQUE PLUS“ in Sachsen. Wäh-
rend ihres Asylverfahrens lernte die Englisch-Lehrerin aus dem Irak auf eigene Kosten 
Deutsch und das, obwohl völlig unsicher war, ob sie als Flüchtling anerkannt wird und in 
Deutschland bleiben darf. 

Von „RESQUE PLUS“ und dem Projektpartner DAA Leipzig bekam sie bei der Integration in 
Arbeit und Ausbildung jederzeit Unterstützung.

Als  „Geduldete“ hatte sie keinen Zugang zu Sprachförderung und Ausbildung. Trotz der 
Frustration ließ sie sich jedoch nicht entmutigen und arbeitete nach einer Weiterbildung 
als ehrenamtliche Sprach- und Kulturmittlerin. 2011 begann sie schließlich ihr Sprach- 
studium und will nach erfolgreichem Abschluss als Fremdsprachenlehrerin für Arabisch 
und „Deutsch als Fremdsprache“ arbeiten.
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Mohammad Yasin Naderi ist Teilnehmer im Bleiberechtsnetzwerk  „FiBA – Flüchtlinge in Be-
ruf und Ausbildung Ostbayern“. Er stammt aus Afghanistan und kam 2010 mit 17 Jahren nach 
Deutschland. Seine Flucht dauerte mehr als ein Jahr und führte ihn durch viele Länder. In 
Afghanistan gab es für ihn keine Möglichkeit, die Schule zu besuchen, sodass sein Vater ihm 
Lesen und Schreiben beibrachte. Durch Vermittlung des Netzwerks besuchte er in Nürnberg 
zunächst mit Erfolg einen Deutschkurs. Im Anschluss daran konnte er ein Berufsintegrations-
jahr (BIJ) absolvieren und dann die Berufsfachschule 11 für Bau- und Objektbeschichtung be-
suchen.

Am 1. März 2012 begann Herr Naderi bei der Firma Lohse in Nürnberg seine Ausbildung 
zum Maler. Eine ABH-Maßnahme unterstützte ihn in schulischer Hinsicht noch zusätzlich. 
Die Zwischenprüfung legte er mittlerweile erfolgreich ab und hofft nun, die Abschlussprü-
fung im Jahr 2015 genauso gut zu absolvieren. Der Betrieb stellte eine Weiterbeschäftigung 
in Aussicht. Mohammad Yasin Naderi lebt immer noch mit einer Duldung, könnte aber mit 
der Anstellung eine Aufenthaltserlaubnis gemäß §18 a AufenthG als Fachkraft beantragen.  
Der „Ausbildungsring Ausländischer Unternehmen“ in Nürnberg hat Herrn Naderi auf seinem 
erfolgreichen Ausbildungsweg sehr unterstützt und ihm bei der Bewältigung vieler Hürden 
geholfen.
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Junge Flüchtlinge 
in Deutschland

Motivierte Auszubildende werden dringend 
gesucht. Flüchtlinge ohne einen festen Auf-
enthaltstitel können „durchstarten“, sofern die 
Ausländerbehörde kein Beschäftigungsverbot 
ausspricht. Wenn auch geringe Sprachkennt-
nisse, fehlende Zeugnisse, eine Wartefrist von 
drei Monaten und nachrangiger Zugang zum 
Arbeitsmarkt Hürden sein können, gibt es für 
junge Flüchtlinge dennoch die Möglichkeit ei-
ner betrieblichen Ausbildung. Die Erfahrungen 
der Bleiberechtsnetzwerke belegen, dass viele 
Arbeitgeber ohne Unterstützung jedoch „das 
Handtuch werfen“ würden – für die Klärung 
der behördlichen Formalitäten fehlen ihnen in 
der Regel Zeit und das Wissen um die Stolper-
steine. 

Seit zwei Jahren lebt Herr K. in Deutschland. 
Mit 24 Jahren fand seine zweijährige Flucht in 
Deutschland ein Ende. Nach einem Jahr im Asyl-
verfahren war es ihm gesetzlich erlaubt, sich für 
einen Berufsorientierungskurs für junge Flücht-
linge in einem der Bleiberechtsnetzwerke zu be-
werben. 
Schnell lernte er dort die Sprache und wollte am 
liebsten sofort arbeiten, genau wie im Iran – dort 
war er Chef eines eigenen Pizzaimbisses. Doch 
nach zwei Monaten im Berufsorientierungskurs 
war ihm klar: Bessere Chancen gibt es in Deutsch-
land mit einer Ausbildung. Das erste Vorstel-
lungsgespräch wurde trotz fehlender Zeugnisse 
zum Volltreffer. Auch die Vorrangprüfung durch 
die Bundesagentur für Arbeit wurde schnell posi-
tiv entschieden. 
Für Herrn K. heißt das: Seit 2012 macht er eine 
Ausbildung zum Koch und konnte bereits ein gu-
tes Zwischenzeugnis erlangen. 

Wie viel vom Aufenthaltsstatus abhängt, wird 
bei Flüchtlingen mit einem abgelehnten Asyl-
antrag deutlich. Häufig auftretende Praxis ist, 
dass die Ausländerbehörden geduldeten jun-
gen Flüchtlingen ein Arbeitsverbot (nach § 33 
BeschV) erteilen. Seitens der Ausländerbehör-
de steht dabei der Vorwurf im Raum, dass die 
Betroffenen ihrer Mitwirkungsverpflichtung 
zur Identitätsfeststellung, Beschaffung von Ge-
burtsurkunden usw. nicht nachkommen. Kaum 
Berücksichtigung findet, dass es in den meis-
ten Fällen unmöglich ist, eine Geburtsurkunde 
vorzulegen, da diese nicht mehr vorhanden ist 
oder nie angefertigt wurde. Das daraus resul-
tierende Arbeits- und Ausbildungsverbot lässt 
somit keine Chance auf eine Teilhabe am Ar-
beitsalltag. Für diese jungen Menschen rückt 
eine berufliche Perspektive in weite Ferne.

5. Junge Flüchtlinge in Deutschland - Chancen und Hürden

Chancen und Hürden

5. 
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Jugendlicher oder Flüchtling – nur eine Frage der Perspektive?

sieht vor, die Mündigkeit im Asylverfahren auf 
18 Jahre anzuheben.

Nach gesetzlichen Regelungen gelten Jugend-
liche in Deutschland mit 18 Jahren als volljäh-
rig. Außer Acht gelassen wird, dass die Jugend-
phase nicht streng „rechnerisch“ gesehen wer-
den kann, sondern vielmehr eine Zeit darstellt, 
in der die persönliche und gesellschaftliche 
Rollen- und Identitätsfindung erfolgt. Bekannt 
ist: Je selbstständiger, entscheidungs- und 
handlungsfähiger sich eine Person in ihrer so-
zialen Umwelt bewegen kann, je mehr sie in 
soziale Netzwerke eingebunden ist und je stär-
ker dort die eigene Rolle akzeptiert ist, desto 
stabiler kann der Übergang von der Jugend- in 
die Erwachsenenphase hinein erfolgen. Was 
also erwartet junge Menschen in Deutschland, 
nachdem sie ihr Heimatland verlassen muss-
ten, viele Bindungen und Orientierungen ver-
loren haben und oftmals mehrere Monate und 
Jahre unterwegs waren? Viele dieser jungen 
Flüchtlinge kommen erst mit 18, 19 oder 20 
Jahren nach Deutschland. Sie stoßen auf Bedin-
gungen, die nicht dazu geeignet sind, jungen 
Menschen die Stabilität zu geben, die sie benö-
tigen, um sich gut in die neue Gesellschaft zu 
integrieren. Strukturelle Rahmenbedingungen 
befördern geradezu ihren Ausschluss.

Zu jungen Flüchtlingen zählen unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge genauso wie junge 
Flüchtlinge, die mit ihrer Familie fliehen. Unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge sind Kinder 
und Jugendliche, die ohne Erziehungsberech-
tigte nach Deutschland kommen. Hier suchen 
sie Schutz vor Verfolgung, Zwangsrekrutierung 
oder anderen Notsituationen. 3,3 % aller Asyl-
suchenden sind unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge unter 18 Jahren.1

Als „Jugend“ wird die Lebensphase zwischen 
der Kindheit und dem Erwachsensein bezeich-
net. Je nach Blickrichtung gibt es verschiedene 
Altersspannen, in denen Jugendliche gesehen 
werden. Die UN-Vollversammlung weist Ju-
gendliche als Personen aus, die zwischen 15 
und 24 Jahre alt sind, während die UN-Kinder-
rechtskonvention den Begriff „Kind“ bis zum 
18. Lebensjahr verwendet. Obwohl Deutsch-
land inzwischen seine Vorbehalte gegenüber 
der UN-Kinderrechtskonvention zurückge-
nommen hat, wurden die entsprechenden Ge-
setze nicht geändert. Junge Flüchtlinge müs-
sen deshalb weiterhin bereits mit 16 Jahren ein 
eigenständiges Asylverfahren betreiben und 
werden in nicht jugendgerechten Sammelun-
terkünften untergebracht. Der Koalitionsver-
trag zwischen CDU/CSU und SPD von 2013 
1 www.proasyl.de/de/themen/zahlen-und-fak-
ten/ [Abruf am 30.10.2013]

Bildung als Grundpfeiler der Integration – uneingeschränkt?

Mit Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention 
erkennen alle Vertragsstaaten das Recht je-
des Kindes auf Bildung auf der Grundlage von 
Chancengleichheit an:

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung 
dieses Rechts auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit fortschreitend zu erreichen, werden 
sie insbesondere 
a) den Besuch der Grundschule für alle zur 
Pflicht und unentgeltlich machen;
b) die Entwicklung verschiedener Formen der 
weiterführenden Schulen allgemeinbildender 

und berufsbildender Art fördern, sie allen Kin-
dern verfügbar und zugänglich machen und 
geeignete Maßnahmen wie die Einführung der 
Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finan-
zieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen; 
c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zu-
gang zu den Hochschulen mit allen geeigneten 
Mitteln ermöglichen; 
d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern 
verfügbar und zugänglich machen.

Dies schließt auch berufliche Bildung mit ein. 
Inwiefern die Umsetzung des Rechts auf Bil-
dung in Deutschland bei Flüchtlingen jedoch 
strukturellen und rechtlichen Hindernissen  

5. Junge Flüchtlinge in Deutschland - Chancen und Hürden
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unterliegt, soll beispielhaft an den folgenden 
drei Aspekten verdeutlicht werden.

Zuweisung und Wohnsitzauflage
Dem Zuweisungsprinzip bei der Wohnsitz-
nahme unterliegen alle Asylsuchenden. Die 
Wohnsitznahme wird durch den Königsteiner 
Schlüssel und die Verteilungspraxis in den ein-
zelnen Bundesländern entschieden. Der eine 
kommt in eine Großstadt mit guter Infrastruk-
tur, der andere in ein Dorf mit eingeschränkter 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. 

Allein vom Aufenthaltsort ist abhängig, wel-
che Möglichkeiten Flüchtlingskinder und jun-
ge Flüchtlinge in der Region nutzen können. 
In Bundesländern mit einer Berufsschulpflicht 
wie bspw. Bayern und Sachsen ist ihre Förde-
rung im Übergang Schule und Beruf gesetzlich 
verankert, in Bundesländern ohne Berufsschul-
pflicht besteht keine gesetzlich vorgeschriebe-
ne Notwendigkeit, Angebote vorzuhalten. Die-
se Bundesländer ermöglichen in der Regel ei-
nen Schulbesuch bis zum 18. Lebensjahr, aller-
dings wird zumeist ab dem 16. Lebensjahr auf 
das Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen 
verwiesen. Auch der Migrationsanteil in der je-
weiligen Region entscheidet über individuelle 
Fördermöglichkeiten. In Gebieten mit einem 

hohen Anteil an neu eingereisten Kin-
dern und Jugendlichen kann eine in-
tensivere Sprachförderung an Schulen 
erfolgen, als das in Regionen mit einem 
zahlenmäßig geringen Anteil an Flücht-
lingskindern der Fall ist.

Sprache und Bildung
Der Migrationsbericht der Integra-
tionsbeauftragten des Bundes betont 
die hohe sprachliche Komponente bei 
der erfolgreichen Bildungsbiografie: „Je 
besser Kinder Deutsch beherrschen, desto 
bessere Bildungs- und Teilhabechancen 
haben sie.“2 Nicht erst seit PISA ist klar, 
dass es dem deutschen Bildungssystem 
nicht gelingt, Chancengleichheit unab-

hängig von der Herkunft zu gewährleisten. Ein 
wesentliches Kriterium ist das Alter, mit dem 
junge Flüchtlinge in das deutsche Schulsystem 
einmünden. Klar ist: je früher, desto besser. Je 
später der Schuleintritt erfolgt, desto höher ist 
die Gefahr, dass die bestehenden Defizite nicht 
adäquat aufgefangen werden können und die-
se jungen Menschen im allgemeinen Schulbe-
trieb „untergehen“. Um dennoch den Eintritt 
junger Flüchtlinge in das deutsche Schulsys-
tem sprachlich zu unterstützen, haben die 
Bundesländer verschiedene Regelungen ge-
schaffen. Die Bandbreite reicht dabei von einer 
Sprachförderstunde pro Woche und Schüler 
bzw. Schülerin bis hin zu Vorschaltkursen für 
bestimmte Klassen. 

Hieraus ergibt sich, dass sprachliche Förderung 
von Kindern und Jugendlichen nach ihrer An-
kunft in Deutschland von hoher Wichtigkeit 
ist. Eine grundsätzliche Regelung bzw. einen 
Anspruch auf Sprachförderung gibt es nicht. 
Daher müssen Möglichkeiten geschaffen wer-
den, eine erfolgreiche Einmündung in das 
Regelschulsystem durch vorgeschaltete und  
begleitende Sprachkurse zu erleichtern. Er-

2 Die Beauftragte der Bundesregierung für Mig-
ration, Flüchtlinge und Integration (2012): 9. Bericht der 
Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration über die Lage der Ausländerinnen 
und Ausländer in Deutschland (Juni 2012). Berlin: Die Be-
auftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, S. 59.
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folgreiche Schulabschlüsse sind wichtig und 
erreichbar, sofern entsprechende Konzepte 
mit Sprachförderung den Bildungsprozess un-
terstützen. Zu diesem Ergebnis kam auch die 
SchlaU-Schule (schulanaloger Unterricht für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).3 Ihr 
Fazit: Bei entsprechender Förderung erreichen 
95 % aller jungen Flüchtlinge trotz ungünsti-
ger Rahmenbedingungen und traumatisieren-
der Vorerfahrungen einen Schulabschluss. Das 
Grundrecht auf einen Schulbesuch für Flücht-
linge wird in den einzelnen Bundesländern un-
terschiedlich umgesetzt. Die Berufsschulpflicht 
liegt ebenfalls in der Hoheit der Bundesländer. 
In Bundesländern mit einer Berufsschulpflicht 
(bspw. Bayern und Sachsen) werden an Be-
rufsschulen spezielle Konzepte für Flüchtlinge 
umgesetzt. Die bundesrechtlich einheitlich 
geregelten Instrumente zur Ausbildungsför-
derung wie Ausbildungsbegleitende Hilfen, 
Berufsausbildungsbeihilfe und BAFöG sollten 
nach Ansicht der Bleiberechtsnetzwerke auch 
Asylsuchenden zugänglich sein.

Soziale Netzwerke
In der Jugendphase vereinen sich Pubertät, 
Ende der Schulzeit, Beginn von Berufsaus-
bildung oder Studium sowie die persönliche 
Identitätsfindung. Für junge Flüchtlinge ist da-
bei ein wesentliches Kriterium häufig nicht er-
füllt: Sie haben kaum Sicherheiten und den ge-
sellschaftlichen Rahmen, um sich in verschie-
denen Bereichen ausprobieren zu können. Die 
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 
führt oft dazu, dass Schulfreundinnen und 

3 www.schlau-schule.de

-freunde aus Schamgefühl nicht eingeladen 
werden. Fehlende Sprachkenntnisse führen zu 
weiterer Ausgrenzung. Wesentliche Bedingun-
gen für die Entwicklung von Jugendlichen sind 
Wertschätzung und Anerkennung der eigenen 
Person durch andere – durch fehlende soziale 
Netzwerke erleben junge Flüchtlinge sie je-
doch seltener.

„Die Berufsschulen werden ausdrücklich ermun-
tert, vielfältige Begegnungsmöglichkeiten zwi-
schen den jungen Asylbewerbern und Flüchtlingen 
und den anderen Schülerinnen und Schülern zu 
ermöglichen. Diese persönlichen Begegnungen 
können u.a. dazu beitragen, Ressentiments zu 
überwinden und bieten den berufsschulpflichtigen 
Asylbewerbern und Flüchtlingen Gelegenheit in 
Kontakt mit gleichaltrigen Jugendlichen zu treten.“
Kultusministerielles Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
24.05.2012

Individuelle Übergangskonzepte – der Schlüssel zum Erfolg?

Junge Flüchtlinge suchen in Deutschland 
Schutz vor Verfolgung, Armut und Not. Sie sind 
starken physischen und psychischen Belastun-
gen ausgesetzt. Das Recht auf Schutz und Bil-
dung ist ihnen gegenüber deshalb in einem be-
sonderen Maße durch den Staat zu gewährleis-
ten. Umso wichtiger ist es, eine stabile Wohn-
situation, stabile Bezugspersonen und die 
sofortige Einbindung in ein soziales Netzwerk 

sicherzustellen. Nach § 42 des Kinder- und Ju-
gendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) 
müssen alleinreisende jugendliche Flüchtlinge 
unter 18 Jahren in Obhut genommen werden 
und einen Vormund erhalten, wenn bei ihnen 
Jugendhilfebedarf festgestellt wird. Im Sinne 
einer gelingenden Bildungslaufbahn wäre es 
Aufgabe des Vormundes, das Übergangsma-
nagement optimal zu begleiten.

5. Junge Flüchtlinge in Deutschland - Chancen und Hürden

Eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung zu Ausbildungschancen von Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund4 belegt die 
Bedeutung des sozialen Umfelds für die Be-
rufsplanung: Der Übergangserfolg von der 
Schule in eine Ausbildung ist abhängig vom 
schulischen Abschluss und der Berufserfah-
rung der Eltern bzw. des sozialen Umfelds. In 
ihrer Bedeutung als Orientierungsweiser sind 
soziale Netzwerke gerade bei dieser Gruppe 
von Menschen ein wesentliches Moment und 
sollten deshalb beim Übergang von Schule 
und Beruf einbezogen werden.

4 Beicht/Granato (2010): Ausbildungsplatzsuche: 
Geringere Chancen für junge Frauen und Männer mit Mi-
grationshintergrund. BIBB-Report, 4. Jg., Nr. 15, Novem-
ber 2010. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung.
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Junge Flüchtlinge, die mit ihren Eltern einrei-
sen, können in der Regel auf Familienstruktu-
ren zurückgreifen. Dennoch sind sie im Über-
gang von Schule und Beruf aufgrund fehlender 
beruflicher Erfahrungen der Eltern häufig un-
zureichend in berufliche Beratungsnetzwerke 
eingebunden. Die Komplexität des deutschen 
Schul- und Berufsschulsystems erfordert ein 
hohes Maß an Erfahrung oder Wissen über ent-
sprechende Strukturen in Deutschland. Dies 
besitzen geflüchtete Eltern meistens nicht. 
Eine intensive und langfristig stabile Etablie-
rung einer Bildungsberatung wäre hier vorteil-
haft und wünschenswert.

Wie erfolgreich sich an die Rahmenbedingun-
gen angepasste Praxisansätze auf die Ausbil-
dungssituation von jungen Flüchtlingen aus-
wirken, haben verschiedene regionale Konzep-
te und Erfahrungen aus den Bleiberechtsnetz-
werken gezeigt: 

In Erfurt wurde ein Berufsorientierungskurs mit 
einer siebenmonatigen Laufzeit in zwei aufein-
anderfolgenden Jahren erprobt. 90 % aller jun-
gen Teilnehmenden unterlagen bei Asylantrag 
nicht mehr der Schulpflicht und hatten somit 
auch keine deutsche Schule besuchen können. 
Die Berufsorientierung war daher eng mit der 
sprachlichen Bildung gekoppelt und wurde 
durch sechs Probewochen in verschiedenen 
Ausbildungsschulen ergänzt. Für alle Teilneh-
menden gab es über den gesamten Zeitraum 
jeweils eine Beratungsperson, die den Prozess 
begleitete. Allein die Vermittlung in betriebli-
che Ausbildung gelang trotz Vorrangprüfung 
bei 35 % der Teilnehmenden, weitere 35 % 
wechselten in das Berufsvorbereitungsjahr. 

Die Stadt Dortmund hat sich das Ziel gesetzt, 
Lehrgänge zum Erlernen der deutschen Spra-
che und zum Erwerb eines staatlich anerkann-
ten Schulabschlusses durch spezifisch ausge-
bildete Lehrkräfte mit ca. 1.200 Unterrichts-
stunden pro Jahr anzubieten. Den rechtlichen 
Rahmen dafür bietet das Weiterbildungsge-
setz NRW § 6 i. V. m. der „Verordnung zum 
nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Wei-
terbildung“. Geplant sind sechs Lehrgänge pro 

Schuljahr mit unterschiedlichen staatlich aner-
kannten Schulabschlüssen für jeweils 20 Teil-
nehmende.

In Bayern ist die zwölfjährige Vollschulzeit-
pflicht gesetzlich verankert (§ 35 Abs. 2 und 3 
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG)). Der Berufsschul-
pflicht unterliegen gegebenenfalls auch Per-
sonen im Alter von unter 21 Jahren (in Aus-
nahmefällen unter 25 Jahren), die noch über 
keinen Schulabschluss verfügen. Mit § 36 Abs. 
3 Satz 5 BayEUG besteht die Möglichkeit, be-
sondere Förderklassen zu eröffnen. 2009 in 
Nürnberg begonnen, wurde das Modellprojekt 
„Berufsvorbereitung zur Sprachintegration von 
jungen Flüchtlingen“ im Schuljahr 2013/2014 
bereits an 31 Standorten in 99 Klassen durch-
geführt. In den ersten beiden Jahren liegen 
die Schwerpunkte auf Sprachvermittlung und 
Berufsorientierung mit dem Ziel des Haupt-
schulabschlusses. Im Erfolgsfall münden die 
Schülerinnen und Schüler im Anschluss in eine 
Ausbildung oder vollschulische Ausbildung. 

„Ein berufliches Unterrichtsangebot für berufs-
schulpflichtige Flüchtlinge erscheint vor dem Hin-
tergrund der demographischen Entwicklung und 
des sich verstärkenden Fachkräftemangels nicht 
nur aus sozialen Erwägungen, sondern auch aus 
ökonomischer Sicht geboten.“ 
Kultusministerielles Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
24.05.2012

In Berlin haben die Träger des Bleiberechtsnetz-
werks Kooperationen geschlossen, um jungen 
Flüchtlingen eine erfolgreiche Ausbildung zu 
ermöglichen. Gute Erfahrungen bestehen hier 
im Gesundheitsbereich mit der Vivantes Be-
rufsfachschule für Sozialassistenz im Zentrum 
für Migrationsdienste (zfm). Im Aufbau befin-
den sich Kooperationen mit Unternehmen für 
kaufmännische und gewerblich-technische 
Lehrgänge.

Einen weiteren Ansatz bieten Mentoringpro-
gramme  wie z. B. in Solingen. Hier werden 
junge Flüchtlinge auf dem Berufskolleg durch 
Mentorinnen oder Mentoren aus Politik und 
Wirtschaft begleitet. Der positive Effekt: Diese 

5. Junge Flüchtlinge in Deutschland - Chancen und Hürden
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können auf eigene Netzwerke zurückgreifen, 
welche für die soziale und gesellschaftliche 
Einbindung ihrer Schützlinge nutzbar sind. In 
Hamburg wurde vom Netzwerk „FLUCHTort 
Hamburg Plus“ in Kooperation mit der Univer-
sität Hamburg, Fachbereich Erziehungswissen-
schaften, ein Bildungsbericht erstellt, der die 
Situation junger Flüchtlinge im Hamburger 
Übergangssystem Schule/Beruf thematisiert. 
Dabei wurden erhebliche pädagogische An-

passungsprobleme ermittelt und Empfehlun-
gen zu deren Behebung erarbeitet. Diese Be-
funde wurden diskutiert und seit August 2014 
werden im Rahmen eines Pilotprojektes not-
wendige Schritte zur Reform entwickelt und 
erprobt.5

5 Gag/Schroeder (2012): Refugee Monitoring. Zur 
Situation junger Flüchtlinge im Hamburger Übergangs-
system Schule / Beruf. Berichterstattung. Hamburg: pas-
sage gGmbH/FLUCHTort Hamburg Plus.

Gleiche Bildung für alle – Zukunftsmusik?

Zusammenfassend wird deutlich: Erfolgreiche 
Bildungsarbeit mit jungen Flüchtlingen erfor-
dert einen komplexen Blick. Nur unter Beach-
tung folgender Aspekte können Konzepte er-
folgreich greifen:

•	 Vorgeschichte (individuell und familiär, 
Krieg und Verfolgung, soziokultureller Hin-
tergrund)

•	 Besonderheiten (Entwicklungsphasen, 
Traumatisierung)

•	 Situation der Eltern (Erwartungen, Unter-

Meister und Geselle haben es gemeinsam geschafft: „Integrationspreis FairBleib Südniedersachsen“ für vorbild-
liche und engagierte Tischlerausbildung trotz widrigster Umstände

stützungsmöglichkeiten)

•	 Situation in Deutschland (Aufenthaltssta-
tus, sozioökonomische Situation)

•	 Situation in der Schule (Beschulungsmög-
lichkeiten, soziale Beziehungen)6

6 Vgl. Möller/Adam (2009): Jenseits des Traumas: 
die Bedeutung von (schulischer) Bildung aus psycho-
logischer und psychotherapeutischer Perspektive. In: 
Krappmann, Lothar/Lob-Hüdepohl, Andreas/Bohmeyer, 
Axel/Kurzke-Maasmeier, Stefan (Hrsg.): Bildung für junge 
Flüchtlinge – ein Menschenrecht. Erfahrungen, Grundla-
gen und Perspektiven. Forum Bildungsethik Band 7. Bie-
lefeld: W. Bertelsmann, S. 83-98.

5. Junge Flüchtlinge in Deutschland - Chancen und Hürden
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Es gilt, die oft im Verborgenen bestehenden 
Ressourcen und Potenziale zu entdecken und 
zu fördern.

Die Initiative „Jugendliche ohne Grenzen“7 
fordert ein gleiches Recht auf Bildung und 
gesellschaftliche Teilhabe. Dazu wurde die 
Kampagne „BILDUNG(S)LOS – Grenzenlos 
Bedingungslos auch für Flüchtlinge“ ins Le-
ben gerufen, welche auch den Netzwerken 
im Bleiberechtsprogramm vorgestellt wurde. 
Gleiche Bildungschancen setzen gleiche Zu-
gangschancen voraus. Aus Sicht der Bleibe-
rechtsnetzwerke wäre es hilfreich, wenn der 
Zugang zu Ausbildungsförderung auf weitere 
Flüchtlingsgruppen ausgeweitet würde. Junge 
Flüchtlinge können Regelleistungen der Agen-
tur für Arbeit (wie Ausbildungsbegleitende Hil-
fen) nur unter bestimmten Voraussetzungen in 
Anspruch nehmen. Diese Instrumente könnten 
eine wichtige Brücke darstellen, insbesondere 
für junge Flüchtlinge, die noch nicht lange in 
Deutschland sind. 

7 Jugendliche ohne Grenzen (JOG) ist ein 2005 
gegründeter bundesweiter Zusammenschluss von ju-
gendlichen Flüchtlingen.  (www.jogspace.net). JOG Hes-
sen ist Teilprojekt des Netzwerks „BLEIB in Hessen“.

Gleiche Bildungschancen 
sind erst dann gegeben, 
wenn während der Ausbil-
dung der Aufenthalt nicht 
gefährdet ist. Ein positives 
Signal setzt hier ein Erlass 
aus Bremen: Die Aufnah-
me einer Berufsausbil-
dung soll als „wichtiger 
persönlicher Grund“ ge-
wertet werden, der einer 
Abschiebung während 
der Ausbildung entge-
gensteht. Bereits vor Auf-
nahme der Ausbildung 
wird der ausbildungs-
bereite Betrieb von der 
Ausländerbehörde ange-
schrieben und informiert, 
dass der Aufenthalt für die 

gesamte Dauer der Ausbildung gesichert wer-
den kann. Auch der/die Auszubildende erhält 
diese Information.8

Junge Menschen benötigen für ihre Entwick-
lung Perspektiven und gesellschaftliche Teilha-
be. Der Übergang vom Jugend- in das Erwach-
senenalter muss mit den notwendigen Instru-
menten und Rahmenbedingungen begleitet 
werden. Eine lernfreundliche Wohnsituation, 
Sprachförderung, eine Aufenthaltsperspektive 
und Zugang zu allen Förderinstrumenten, wie 
beispielsweise Berufsausbildungsförderung 
(BAB) und BAföG, sind nur einige der hier be-
schriebenen Aspekte. Übergangsmanagement 
bedeutet, junge Menschen auf ihrem Weg be-
wusst, individuell und gezielt zu begleiten und 
Unterstützungsstrukturen bereitzuhalten. Ein 
Paradigmenwechsel im Sinne von Chancen-
gleichheit im Bildungsprozess ist dringend 
vonnöten.

8 Vgl. http://www.inneres.bremen.de/sixcms/me-
dia.php/13/Tischvorlage%20UMF%20Anlage.pdf [Abruf 
am 25.10.2013]
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Musik verbindet – der afghanische Rapper MC Trelos bei  
einem Fest des Netzwerks „Land in Sicht!“
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Zejnep Tairova ist Teilnehmerin im Bleiberechtsnetzwerk „AZF II – Arbeitsmarktzu-
gang für Flüchtlinge“ in Niedersachsen. „Ich weiß, dass ich viel kann. Aber es wird mir so 
schwer gemacht“, sagt die heute 20-Jährige, deren Asylantrag abgelehnt wurde und 
die wegen Abschiebungshindernissen seither mit „Duldung“ in Deutschland lebt.  
Nachdem sie ihren Schulabschluss in Deutschland beendet hatte, hat sie nach vielen Prakti-
ka einen Ausbildungsplatz als psychiatrische Pflegekraft in einem renommierten Klinikum in 
Hannover erhalten. Während dieser Zeit verbesserte sich ihr Deutsch enorm. Weil ihr aber die 
Abschiebung drohte, wandte sie sich mithilfe zweier Studentinnen im Rahmen eines Projekts 
zur Förderung von Roma-Flüchtlingen an die Härtefallkommission des Landes Niedersach-
sen. Diese stellte ihr eine Aufenthaltserlaubnis in Aussicht, wenn sie ihren Ausbildungsvertrag 
dauerhaft erfüllen würde. 

Doch weitere Hürden stellten sich für die Jugendliche. Die Wohnsitzauflage verpflichtete sie, 
in Hildesheim zu wohnen. Das Erreichen ihrer Arbeitsstätte war somit mit extremen Fahrzei-
ten und hohen Kosten verbunden. Der Antrag auf Änderung der Wohnsitzauflage wurde zwar 
genehmigt, konnte von Frau Tairova aber aus finanziellen Gründen nicht genutzt werden. 

Die strukturellen Hürden waren so hoch, dass die junge Frau es nicht ohne die Unterstützung 
des Bleiberechtsnetzwerks und der Studentinnen von der HAWK Hildesheim geschafft hätte. 
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Ausbildung und Arbeit 
für Roma

Roma als Zielgruppe der ESF-Bleiberechtsnetzwerke – Ausgangssituation

gemacht, deren Auswirkungen bis heute nicht 
verarbeitet wurden.2

Eine präzise Zahl der als Flüchtlinge in den 
1990er Jahren eingereisten Roma sowie ihrer 
in Deutschland geborenen Nachfahren kann 
allerdings nicht genannt werden, da sie ihre 
ethnische Identität als Roma aus unterschied-
lichen Gründen verschweigen. Die Programm-
evaluation des Bleiberechtsprogramms durch 
die „Lawaetz-Stiftung“ hat ergeben: „Insgesamt 
zählen 17,5 % der Teilnehmenden zu Minderhei-
ten (…). Unter den aufgeführten Minderheiten 
stellen Roma/Aschkali mit 83,4 % (…) die mit Ab-
stand größte Gruppe (…).“3

Diese Roma leben in Deutschland weit mehr 
als andere Flüchtlinge unter sozial und wirt-
schaftlich marginalisierten Bedingungen, die 
sich auf ihre Integrationsmöglichkeiten und 
-chancen massiv auswirken. Die meisten Per-
sonen leben als Geduldete oder unter ande-
ren unsicheren Aufenthaltsbedingungen. Sie 
leben in aller Regel in Einfachunterkünften 
mit minimalem Komfort und teilen diese oft 
mit Obdachlosen, weiteren Flüchtlingen oder 
Rückkehrenden, die nach „freiwilliger Ausreise“ 
erneut Fuß zu fassen versuchen. Roma in den 
ländlichen Regionen haben erschwerend mit 

2 In den Bleiberechtsnetzwerken finden sich kei-
ne Roma, die als EU-Bürgerinnen bzw. EU-Bürger nach 
Deutschland gekommen sind. Wenn sich Teile der fol-
genden Ausführungen auch durchaus auf sie beziehen 
lassen, so ist es dennoch notwendig, ihre Situation aus 
anderen Blickwinkeln zu betrachten.
3 Mirbach et al. (2013): Programmevaluation „ESF-
Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung 
für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt“. 2. Förderrunde – Zwischenbilanz. Ham-
burg: Lawaetz-Stiftung – Univation, S. 9.

Herr A. kam mit fünf Jahren nach Deutschland, 
besuchte die Schule, fand schnell Anschluss und 
erlangte einen Hauptschulabschluss. Er enga-
gierte sich in einem Sportverein, wurde dort zur 
wertvollen Unterstützung des Vereinslebens. Er 
setzte seine Ausbildung an einer Berufsbilden-
den Schule fort, erwarb den Realschulabschluss 
und durchlief verschiedene Qualifizierungsmaß-
nahmen. Einen Ausbildungsplatz konnte er auf-
grund seines Duldungsstatus nicht finden. Herr 
A. wandte sich an ein Bleiberechtsnetzwerk und 
konnte mit dessen Unterstützung einen Aus-
bildungsplatz zum Berufskraftfahrer finden. Es 
mussten viele aufenthaltsrechtliche Hürden be-
seitigt werden, die sich bis in die Ausbildungszeit 
hinein auswirkten und die ohne Unterstützung 
des Netzwerks und des Ausbilders nicht zu lösen 
gewesen wären. Herr A. hat seine Ausbildung gut 
geschafft, hat einen Aufenthalt nach § 23 Abs. 1 
AufenthG und arbeitet vollzeitlich im Personen-
beförderungswesen.

Eine besondere Teilnehmergruppe der Bleibe-
rechtsnetzwerke sind diejenigen Roma und 
Ashkali1, die als Flüchtlinge des Jugoslawi-
enkriegs um 1990 nach Deutschland kamen. 
Sie waren insbesondere die Leidtragenden 
in den Auseinandersetzungen im Gebiet der 
heutigen Republik Kosovo, die zum Teil noch 
bis in die Gegenwart reichen. Viele Familien 
haben traumatisierende Gewalterfahrungen 

1 Ashkali oder Aschkali sind eine Teilgruppe der 
Roma, die als muslimische Minderheit im Kosovo, in Zen-
tralserbien, Albanien, Bulgarien und Mazedonien lebt 
und die sich auf eigenständige historische und ethnoge-
netische Ableitungen bezieht. Eine dieser Ableitungen 
basiert auf der Annahme der Zuwanderung von Ägyp-
ten aus auf den Balkan – deshalb auch die Bezeichnung 
„Ägypter“. Ashkali werden als albanisierte Roma darge-
stellt, was für sie innerhalb der gesamten Volksgruppe 
nicht unproblematisch ist. Sie sind häufig albanischspra-
chig oder sprechen eher Serbisch als Romanes. Ihre Fa-
milienstruktur, Sitten und Gebräuche unterscheiden sich 
nicht wesentlich von denen der Roma.

6. Ausbildung und Arbeit für Roma

Bedingungen, Chancen und Perspektiven

6. 
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schlechten Verkehrsanbindungen, hohen, für 
sie nicht bezahlbaren Fahrtkosten und man-
gelnden sozialen Teilhabemöglichkeiten in 
den Dörfern zu kämpfen.

Bundesweit hat die Zahl der um Asyl bittenden 
Roma aus Ländern des ehemaligen Jugoslawi-
en, wie zum Beispiel Serbien und Mazedoni-
en, seit 2009 stark zugenommen. Die Gründe 
hierfür liegen in massivem Antiziganismus4, 
zunehmenden gewalttätigen rassistischen 
Übergriffen, grundlegender struktureller Aus-
grenzung und somit sozialer und wirtschaftli-
cher Perspektivlosigkeit in den Herkunftslän-
dern. Die Diskriminierung und Segregation der 
Minderheit Roma ist kein neues Phänomen in 
diesen Ländern, sondern hat weit zurück rei-
chende historische Wurzeln.5 

Der ausländerrechtliche und der gesellschaft-
liche Status der Roma und Ashkali in Deutsch-
land bedingen ihre Segregation. Diese Segre-
gation sowie die hinzukommende ständige 
Bedrohung durch mögliche Abschiebung be-
fördern die Selbstbezogenheit auf die eigene 
4 Zum Begriff siehe: Alte Feuerwache e.V. / Ju-
gendbildungsstätte Kaubstraße (2012): Methodenhand-
buch zum Thema Antiziganismus für die schulische und 
außerschulische Bildungsarbeit. Münster: Unrast.
5 Vgl. Wrede (2011): Roma zwischen Flucht und 
Abschiebung. Abschlussdokumentation des Projekt 
Dosta. Flüchtlingsrat. Zeitschrift für Flüchtlingspolitik in 
Niedersachsen. Nr. 134, Juni 2011. Hildesheim: Flücht-
lingsrat Niedersachsen.

ethnische Gruppe in der vermeintlichen Si-
cherheit des Familienverbunds und die Orien-
tierung an eigenen kulturellen Wurzeln. Werte 
und Normen werden gepflegt und entspre-
chend an die nächsten, in Deutschland gebo-
renen Generationen weitergegeben. 

Obwohl ihnen durch gesetzliche Änderungen 
von 20096 der Zugang zu Arbeit und Ausbil-
dung möglich ist, gestaltet sich die Arbeits- 
marktintegration von Roma schwierig. 
Deutsch- und Integrationskurse dürfen sie 
auch jetzt nur unter besonderen Bedingun-
gen besuchen. Grundsätzlich bestehen durch 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 
meisten geduldeten Roma strukturelle Aus-
grenzungen über sehr viele Jahre. Dies führt zu 
materieller Armut, zu schlechten Wohn- und 
Gesundheitsverhältnissen, zu Isolation und 
zu mangelndem Zugang zur deutschen Spra-
che und zum Bildungssystem. Systematik und 
Alltagsmechanismen des deutschen Arbeits- 
und Ausbildungsmarkts erschließen sich nicht 
ohne Weiteres.

Hinzu kommen vielfältige Vorurteile gegen-
über Roma, die auch in Deutschland als For-
men des Antiziganismus betrachtet werden 

6 Durch das Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz 
von 2009 hatten geduldete Flüchtlinge die Möglichkeit, 
zustimmungsfrei nach einem Jahr eine Ausbildung und 
nach vier Jahren eine Beschäftigung aufzunehmen.

Berufsbezogener Deutschkurs für Frauen bei „FairBleib Südniedersachsen“

6. Ausbildung und Arbeit für Roma
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„Wir sind jetzt seit 15 Jahren hier und Ihr seid die 
Ersten, die uns fragen, was wir denn in Jugoslawi-
en gearbeitet haben und ob wir einen Beruf erlernt 
haben!“ 
Kommentar während eines Vorgesprächs zur Kom-
petenzfeststellung bei „FairBleib Südniedersachsen“ 
mit einer Gruppe von Männern.

„Wir werden Architektin, Ärztin, Anwältin!“

müssen. Diese Vorurteile münden oft in resi-
gnativem und abwehrendem Verhalten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Regel-
diensten und Schulen: „Ach, das sind ja Roma, ja 
dann… Die werden ja sowieso abgeschoben…“

Häufig sind es aber die vielen subtilen Vorur-
teile in der unmittelbaren Nachbarschaft, in 
der Schule, bei Behörden, von potenziellen Ar-
beitgebern und Kolleginnen und Kollegen, die 
für Roma die Teilhabe am sozialen, wirtschaft-
lichen und nicht zuletzt gesellschaftlichen Le-
ben äußerst schwierig gestalten.7

Roma haben viele Potenziale

Obwohl viele Roma im hiesigen System schei-
tern, gibt es auch Chancen und Möglichkeiten, 
die ihren Integrationsprozess fördern können. 
Roma verfügen über hohe soziale innerfamiliä-
re Kompetenz. Kinder werden sehr früh an Auf-
gaben, die sich auf einen späteren Berufsweg 
beziehen könnten, herangeführt. Unter der 
Voraussetzung einer guten und ihren Lernbe-
dingungen entsprechenden Beschulung sind 
für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
7 Vgl. Alte Feuerwache et al. (Hg.) (2012), a.a.O.

viele Berufsfelder vor-
stellbar. Durch ihre 
Bindung an kulturelle 
Werte und Normen 
sehen die Mädchen 
selbst ihre Chancen 
vorwiegend in haus-
wirtschaftlichen Auf-
gabengebieten, in 
Erziehungsberufen, 
in Gärtnerei und Flo-
ristik, in der Näherei, 
in der Gastronomie 
oder im Einzelhan-
del. Pflegeberufe sind 
ebenfalls für sie vor-
stellbar, jedoch beste-
hen hier aufgrund be-
stimmter kultureller  
Meidungstabus auch 
Vorbehalte. Aus fami-

liären Gründen sollten die Arbeitszeiten von 
Frauen möglichst nicht in den Abendstunden 
liegen. Für die Jungen spielen Bereiche wie 
Handel, Außenrepräsentation und Handwerk 
eine Rolle. Bevorzugt werden die Metall- und 
Holzberufe, der Handel, die KFZ-Branche sowie 
die Lageristik.

6. Ausbildung und Arbeit für Roma

Viele Familien haben ihren Lebensunterhalt in 
den Herkunftsländern auf Selbstständigkeit 
aufgebaut, in der zumeist alle Familienmitglie-
der mitgewirkt haben. Deshalb wünschen sie 
sich berufliche Perspektiven in Deutschland 
auch in dieser Hinsicht. Das Konzept dieser 
Familienbetriebe in Handwerk und Handel ist 
jedoch ohne ausreichendes Wissen über So-
zialsystem und Rahmenbedingungen für die 
mithelfenden Familienangehörigen nicht so 
einfach übertragbar, sodass die Gründung ei-
nes solchen Betriebs häufig viele Risiken birgt. 
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Als weiteres Hindernis steht der Status der 
Duldung im Weg, mit dem Selbstständigkeit 
grundsätzlich ausgeschlossen ist. Der große fa-
miliäre Zusammenhalt der Roma sowie das in 
ihrer Kultur zentrale Prinzip der gegenseitigen 
Unterstützung würde das Funktionieren sol-
cher Familienbetriebe fördern. Auch gut aus-
gebildete Roma, die langjährige Berufserfah-
rungen aus ihren Herkunftsgebieten mitbrin-
gen, haben es schwer, beruflich in Deutschland 
Fuß zu fassen. Das gilt auch für Personen mit 
einem Hochschulabschluss. Behörden und 
Dienste gehen in aller Regel nicht davon aus, 

gebunden sind und in denen Ehe und Familie 
den höchsten Stellenwert haben. Trotz dieser 
für sie selbst noch nicht sehr aussichtsreich 
erscheinenden Situation sind Frauen häufig 
die „Triebfedern“, die den Integrationsprozess 
ihrer Familien befördern. Sie wünschen sich 
insbesondere für ihre Kinder bessere Bildungs-
chancen und damit Möglichkeiten für soziale 
und wirtschaftliche Teilhabe. Entsprechend 
versuchen sie, ihren Einfluss in den Familien 
geltend zu machen. Die Erfahrungen in den 
Bleiberechtsnetzwerken lassen erkennen, dass 
Frauen aus den in Deutschland geborenen Ge-
nerationen für ihre Kinder inzwischen Chancen 
außerhalb des gesetzten kulturellen und fami-
liären Rahmens suchen, nicht zuletzt aufgrund 
des nun möglichen Zugangs zu Arbeit und 
Ausbildung.

Starke  Frauen mit Potenzialen

6. Ausbildung und Arbeit für Roma

Eine bedeutende "Triebfeder" mit Potenzial 
sind die Frauen. Selbst oft tief in traditionellen 
Wertemustern und traditionellem Rollenver-
halten verankert, sehen sie für ihre Kinder die 
Vorteile von Bildung, Ausbildung und gesell-
schaftlicher Teilhabe. Romni benötigen beson-
dere Unterstützung, damit sie ihre „Triebfeder-
Rolle“ ausbauen können.

Romni, die in ihren Heimatländern und später 
auch als junge geflüchtete Frauen in Deutsch-
land in aller Regel keine Schule besucht haben 
und demzufolge oftmals Analphabetinnen 
sind, haben besondere Schwierigkeiten, den 
Weg in Arbeit zu finden. Diskriminierung und 
strukturelle Ausgrenzung führen dazu, dass 
sie sich in ihren eigenen kulturellen Kontext 
zurückziehen. Dieser sieht häufig Lebenswe-
ge vor, die an traditionelle Rollendefinitionen 

dass Roma Bildungsbiografien aufweisen. Ein 
Beweis in Form von Ausbildungszertifikaten 
kann hierzu auch nur in den seltensten Fällen 
erbracht werden, weil Berufsausbildungen zu-
meist in informeller Weise erworben wurden. 
Die Dokumentation eines beruflichen Werde-
ganges, wie sie in Deutschland erwartet wird, 
ist in ihren Herkunftsländern nicht unbedingt 
üblich, sodass auch hier der Nachweis ausblei-
ben muss. Kompetenzfeststellungen, Arbeits-
erprobungen o. ä. müssten in der Angebotspa-
lette der Arbeitsmarktakteure zur Verfügung 
gestellt werden.

Romni – "Triebfedern" für den Integrationsprozess
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Rom – Ungehobene Schätze für den Arbeitsmarkt

Die Lebensumstände der Roma-Flüchtlinge 
und die gesetzlichen Rahmenbedingngen in 
Deutschland führen dazu, dass ein hoher Pro-
zentsatz der Männer keinen Schulabschluss 
besitzt.8 Ausbildung wird damit fast unmög-
lich. Geduldete Roma, also der überwiegende 
Teil, haben aufgrund ihres Status keinen Zu-
gang zu staatlichen Förderinstrumenten, und 
so bleibt ihnen meist der Weg verschlossen, 
Schulabschlüsse nachzuholen – eine der Vo-
raussetzungen für einen gesicherten Aufent-
halt.9 

Die Präferenz liegt allerdings auf „möglichst 
schnell Geld verdienen“, weil die wirtschaftli-
che Existenzsicherung eine maßgebliche auf-
enthaltsrechtliche Vorgabe ist. Schul- und Be-
rufsausbildung werden aufgrund ihrer Dauer 
oft als Hindernis zum Geld verdienen gesehen, 
und die Möglichkeit, dadurch perspektivisch 
qualifizierte Arbeit und somit wirtschaftliche 
Unabhängigkeit zu erlangen, tritt in den Hin-
tergrund. Genährt wird diese Sicht zum Teil 
auch durch die behördliche und anwaltliche 
Beratungspraxis.
8 Das Netzwerk „FairBleib Südniedersachsen“ 
weist in seiner Teilnahme-Statistik aus: 60 % der männ-
lichen Roma-Teilnehmer über 24 Jahre besitzen keinen 
Schulabschluss, bei den jungen Männern zwischen 16 
und 24 Jahren sind es 23 %.
9 Siehe auch: Kreisausschuss des Landkreises 
Hersfeld-Rotenburg Fachdienst Migration (Hrsg.) (2013): 
Integration. Arbeitshilfe für die Verwaltungspraxis. Auf-
enthaltsstatus – Leistungsanspruch. Bad Hersfeld: Kreis-
ausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg Fach-
dienst Migration, 2. Aufl.

6. Ausbildung und Arbeit für Roma

Rom, die Männer, unterliegen gleichermaßen 
strukturellen Nachteilen. Bedingt durch ihre 
Rolle und ihre Aufgaben in der Gruppe ha-
ben sie aber einen entscheidenden Vorteil: Sie 
sind für die Außenbelange der Familie und der 
Gruppe zuständig, was bedeutet, dass ihnen 
Außenkontakte und Orientierung in ihrer nä-
heren und weiteren Umgebung leichter fallen; 
damit bestehen für sie wesentliche Einblicke in 
die hiesigen Gepflogenheiten der Mehrheits-
gesellschaft.

Die Männer sind in ihren Herkunftsländern 
vielfältigen Berufstätigkeiten nachgegangen 
oder haben ihren Lebensunterhalt in selbst-
ständigen Familienbetrieben bestritten, deren 
Aufbau zumeist aus den bereits beschriebenen 
Gründen in Deutschland nicht machbar ist.

Die Männer können in aller Regel auch keine 
formale Berufsausbildung nachweisen, weil 
viele Kenntnisse im traditionellen und infor-
mellen Rahmen vermittelt worden sind oder 
weil vorhandene Zeugnisse verloren gegan-
gen sind. Ihre Erfahrung in Deutschland ist, 
dass weder Behörden noch potenzielle Ar-
beitgeber davon ausgehen, dass Berufsquali-
fikationen vorhanden sind. Niederschwellige 
Angebote jeder Art werden daher gesucht 
und angenommen. Die häufigste Antwort auf 
die Frage nach dem Berufswunsch ist deshalb 
auch: „Egal – ich mache alles: putzen, fahren, 
einräumen.“

Kinder und Jugendliche – Integration braucht Zukunftssicherheit

Kinder und Jugendliche der Roma sind in aller 
Regel an den ausländerrechtlichen Status der 
Eltern gebunden, was zu Folgendem führt: 
„Der mit den Rückführungen der letzten Jahre 
einhergehende Abschiebungsdruck verschärft 
die Situation. Er gefährdet bereits erreichte Inte-
grationserfolge der Kinder und Jugendlichen. In 
Schule und Berufsausbildung sind Kinder und Ju-
gendliche umso erfolgreicher, je mehr Zukunfts-
perspektive sie erkennen können.“10 Notwendige 

10 Knaus et al. (2010): Integration unter Vorbehalt. 

Maßnahmen zur Verbesserung dieser Situation 
sind bisher nicht ausreichend durchgeführt 
worden. 

Die Zukunftsperspektive hängt maßgeblich 
vom Zugang zu Bildung ab, und da haben es 
die Kinder und Jugendlichen der Roma beson-
ders schwer: Es ist bekannt, dass Schullaufbah-
nen in Deutschland nicht durch intellektuelle 

Zur Situation von Kindern kosovarischer Roma, Ashkali 
und Ägypter in Deutschland und nach ihrer Rückführung 
in den Kosovo. Köln: Deutsches Komitee für UNICEF, S.12.
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Zwei, die etwas erreichen möchten

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler be-
stimmt werden. Vielmehr sind es soziale Zuwei-
sungen und Vorurteile, die bestimmen, welche 
Schulform ein Kind durchlaufen wird – Flücht-
lingskinder unterliegen diesen Mechanismen 
in ganz erheblichem Maße. Wenn diese Kinder 
zusätzlich zu einer gesellschaftlich besonders 
stigmatisierten Gruppe, wie den Roma, gehö-
ren, werden die katastrophalen Auswirkungen 
besonders deutlich: „Die Bildungssituation der 
(…) Roma in Deutschland ist Besorgnis erre-
gend. (…) Die nationale Roma Strategie tut hier 
wenig.“11 Wie prekär die Situation tatsächlich 
ist, wird in einer „Studie zur aktuellen Bildungs-
situation deutscher Sinti und Roma“12 von Da-
niel Strauß (RomnoKher – Haus für Kultur, Bil-
dung und Antiziganismusforschung in Mann-
heim) eindrucksvoll gezeigt.

Dass es sich hierbei um eine gesellschaftli-

11 End (2013): Gutachten Antiziganismus. Zum 
Stand der Forschung und der Gegenstrategien. Marburg: 
I-Verb.de, S. 9.
12 Strauß (2011): Studie zur aktuellen Bildungssi-
tuation deutscher Sinti und Roma. Dokumentation und 
Forschungsbericht. Marburg: I-Verb.de.

6. Ausbildung und Arbeit für Roma

Arbeitsmarktintegration für Roma braucht besondere Maßnahmen

che Aufgabe handelt, hat die Politik erkannt, 
und so hat das Bundesministerium des Inne-
ren 2011 in seinem Bericht im EU-Rahmen für 
die nationalen Strategien zur Integration der 
Roma bis 2020 formuliert:

„Aus den im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland festgeschriebenen Grundrechten 
und Grundprinzipien leitet sich ein grundsätz-
liches Recht auf Bildung ab. Der Gleichbehand-
lungsgrundsatz verbietet es, Menschen wegen 
des Geschlechts, der Abstammung, Rasse, Spra-
che, Heimat und Herkunft, des Glaubens, der 
religiösen oder politischen Anschauung oder 
einer Behinderung wegen beim Erwerb von Bil-
dung zu benachteiligen oder zu bevorzugen.“13

Obwohl viele Jugendliche gern eine Ausbil-
dung machen möchten, wird die Suche nach 
einem Platz durch einen fehlenden Abschluss 
zusätzlich erschwert, wenn nicht sogar un-
möglich.

Aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status 
besteht für viele Jugendliche kaum Aussicht 
auf berufsbildende gesetzliche Fördermaß-
nahmen. Das im Juli 2011 in Kraft getretene 
eigenständige Bleiberecht für Jugendliche 
(siehe Kapitel 3) bietet aufgrund hoher Aufla-
gen nur bedingt Aussicht auf Sicherheit und 
Lebensperspektive. 

13 Bundesministerium des Inneren (2011): Bericht 
der Bundesrepublik Deutschland an die Europäische 
Kommission. EU-Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma bis 2020. Integrierte Maßnahmen-
pakete zur Integration und Teilhabe der Sinti und Roma 
in Deutschland, S. 30. Verfügbar unter: http://ec.europa.
eu/justice/discrimination/files/roma_germany_strategy_
de.pdf [Abruf am 24.07.2014].

Roma wollen arbeiten und wünschen sich für 
ihre Kinder bessere Zukunftsperspektiven. 
Die wichtigste Voraussetzung dafür ist der ge- 
sicherte Aufenthalt.

Ihre Integration in den Arbeitsmarkt ist weit 
schwieriger, als es bei anderen Einwande-
rungsgruppen der Fall ist. Massive Vorbehalte 
und Diskriminierungen innerhalb der deut-

schen Mehrheitsgesellschaft bestehen, und 
zudem bedingt ihre Sozialorganisation in 
Großfamilien andere Ansätze. Arbeitsmarktin-
tegration von Roma kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn ihre kollektiven Strukturen berück-
sichtigt werden.14

14 Vgl. Stellungnahme von Klaus J. Bade: http://
www.migazin.de/2013/02/18/die-neue-roma-zuwande-
rung-hysterie-statt-engagement/ [Abruf am 24.07.2014].
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„Anlässlich der Vorstellung einer Untersuchung zu 
antiziganistischen Vorurteilen am Mittwochabend 
in Berlin sagte Daniel Strauß, der Vorsitzende des 
Landesverbands in Baden-Württemberg, es gebe 
bisher nicht einmal ein Bewusstsein dafür, dass es 
Antiziganismus sei, tiefsitzende Vorurteile gegen 
„Zigeuner“, der sie sie [sic!] von Bildung, Arbeit und 
dem Zugang zu Wohnungen und Gesundheitsvor-
sorge ausschließe. Solange das so sei, sei „auch kei-
ne Strategie dagegen möglich“.“ 
Der Tagesspiegel Politik vom 27.06.2013

Erfolgreiche Qualifizierung im Gartenbau

6. Ausbildung und Arbeit für Roma

In den Bleiberechtsnetzwerken sind seit 2008 
sehr viele positive Erfahrungen gesammelt 
worden, und es konnten Maßnahmen entwi-
ckelt werden, die die Arbeitsmarktintegration 
von Roma fördern. Hierzu waren bzw. sind 
„langer Atem“ und Verständnis für kulturelle 
Hintergründe und Lebensvorstellungen not-
wendig. Als sehr erfolgreich und als wichti-
ger Schritt in Arbeit und Ausbildung hat sich 
das Instrument „Familienkonferenz“ erwiesen. 
Familienkonferenzen tragen dem Kollektiv 
Rechnung, beleuchten die familiären Bedin-
gungen und Möglichkeiten und erarbeiten 
Konsenswege, die für alle Familienmitglieder 
tragbar und damit gangbar sind. (Siehe auch 
Infokasten auf Seite 42) Der Einsatz von Kul-
turdolmetscherinnen und Kulturdolmetschern 
und Romanes sprechenden Kontaktpersonen 

sowie wohnortnahe, kultursensible Beratungs-
angebote gehören hier zu wichtigen Grundvo-
raussetzungen. Alphabetisierung und (berufs-
bezogene) Deutschkurse mit angegliederter 
Kinderbetreuung, Kompetenzfeststellungen, 
Berufsfelderschließungen, Betriebsbesichti-
gungen sind wichtige Schritte, um ihnen einen 
Zugang zur und ein Verständnis von der Ar-
beitswelt in Deutschland zu vermitteln. Kinder 
und Jugendliche müssen zudem wesentlich 
bessere Förderangebote erhalten, als es bis-
lang der Fall ist.

Diese Interventionen können von Regeldiens-
ten zurzeit nicht unternommen werden, weil 
zeitliche und personelle Ressourcen fehlen. 
Sinnvolle und zielführende Strategien und 
Maßnahmen für die arbeitsmarktliche und ge-
sellschaftliche Integration der in Deutschland 
in unsicherer Aufenthaltssituation lebenden 
Roma brauchen Netzwerke und Kooperationen 
zwischen allen maßgeblichen Akteuren des 
Arbeitsmarkts und den zuständigen Behörden. 
Aus der Arbeit in den Bleiberechtsnetzwerken 
wird deutlich, dass sich Roma selbst als Voraus-
setzung für ihre Integration in Gesellschaft und 
Arbeitsmarkt einen gesicherten Aufenthalt, 
Zugang zu Deutschkursen, menschenwürdige 
Wohnverhältnisse, keine Ghettoisierung und 
ein besseres Miteinander in der Gesellschaft 
wünschen. 

Roma haben Potenziale und sind eine Bereicherung für die Gesellschaft

Eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit muss 
aufgebaut werden, um die Wahrnehmung der 
Gesellschaft in dieser Hinsicht zu verändern 
und das Vorurteil vom arbeits- und integra-
tionsunwilligen „Zigeuner“ zu revidieren, das 
immer noch bei großen Teilen der Bevölke-
rung vorhanden ist und Ängste sowie letzt-
endlich Fremdenfeindlichkeit schürt. In dem 
südniedersächsischen Bleiberechtsnetzwerk 
„FairBleib“ ist in diesem Zusammenhang die 
Schulung „Roma – Unbekannte Mitbürger“ 
entstanden, die sich insbesondere an Behör-
den, Schulen, Jobcenter, Arbeitgeber richtet. 
Diese regional und überregional angefragte 
Schulung arbeitet mit Erfolg an der Revision 

von Vorurteilen und Klischees und schafft neue 
Wahrnehmungen darüber, dass Roma Poten-
ziale für den Arbeitsmarkt darstellen.
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Das ESF-Bundesprogramm

zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberech-
tigte und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt

Flüchtlinge sind über viele Jahre nicht als Ar-
beitskräfte wahrgenommen worden, erst seit 
2002 ist ein Umdenken spürbar. Von 2002 bis 
2007 waren Flüchtlinge erstmals Zielgruppe 
einer durch den Europäischen Sozialfonds ge-
förderten Gemeinschaftsinitiative („EQUAL“), 
die ihnen mit Hilfe von Qualifizierungsange-
boten den Einstieg in den Arbeitsmarkt er-
leichtern sollte. Am Ende der Laufzeit stand in 
Deutschland die Einführung der sogenannten 
„Bleiberechtsregelung“: Flüchtlinge, die über 
viele Jahre in Deutschland nur „geduldet“ wa-
ren, sollten die Chance auf eine längerfristige 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Eine der Vor-
aussetzungen war, dass sie es schaffen, ohne 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen selbst 
für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Flankie-

rend zu diesen 2007 und 2008 beschlossenen 
„Bleiberechtsregelungen“ konzipierte das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
unter Nutzung des Europäischen Sozialfonds 
das Programm „ESF-Bundesprogramm zur 
arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibe-
berechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt“. Das Programm hatte zunächst 
eine Laufzeit von 2008 bis 2010 und wurde im 
Anschluss bis Juni 2015 unter etwas geänder-
ten Bedingungen verlängert. Für die aktuelle 
Laufzeit (Herbst 2010 bis Juni 2015) wurde das 
Fördervolumen auf 71 Mio. Euro erhöht, wovon 
rund 39 Mio. Euro aus Mitteln des ESF, 26 Mio. 
Euro aus Mitteln des BMAS und 6 Mio. Euro aus 
Eigenmitteln der beteiligten Träger finanziert 
werden.

Die Bleiberechtsnetzwerke

Schon im Vorläufer-Programm „EQUAL“ hat-
te sich herausgestellt, dass bei der Förderung 
der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen 
so viele unterschiedliche Bereiche zusammen-
treffen, dass der Netzwerk-Ansatz den größten 
Erfolg versprechen würde. Im Bleiberechtspro-
gramm werden deshalb nicht einzelne Projek-
te gefördert, sondern Netzwerke, deren Träger 
über unterschiedliche Erfahrungen, Kompe-
tenzen und Möglichkeiten verfügen. Unter ih-
nen befinden sich Organisationen der Flücht-
lingshilfe, Bildungs- und Beschäftigungsträger, 
aber auch kommunale Einrichtungen (Auslän-
derbehörden, Optionskommunen), Jobcenter 
und Kammern.

Das jeweils spezifische Wissen wurde gebün-
delt und vernetzt. Während in der ersten Lauf-
zeit noch lokale Netzwerke gefördert wurden, 

7. 
7. Das ESF-Bundesprogramm

lag nach der Neuausschreibung 2010 der Fokus 
auf der Bildung größerer Netzwerke, sodass in 
der Förderrunde 2010 bis 2015 nur noch 28 
Netzwerke im ganzen Bundesgebiet finanziert 
wurden, die sich allerdings aus rund 230 Netz-
werkpartnern zusammensetzen.

Ziele des Bleiberechtsprogramms

Das Bleiberechtsprogramm zielt auf die dau-
erhafte Integration von Flüchtlingen in den 
Arbeitsmarkt ab. Dazu sollen Flüchtlinge di-
rekt unterstützt werden: Insbesondere durch 
Beratung, Bewerbungstraining, Coaching, 
sprachliche und berufliche Qualifizierung so-
wie Vermittlung in Ausbildung und Beschäf-
tigung sollen sich ihre Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt erhöhen. Flankierend sollen poten-
zielle Arbeitgeber sensibilisiert und über die 
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Situation von Flüchtlingen informiert werden, 
um deren Einstellungsbereitschaft zu erhöhen 
und bestehende Beschäftigungsverhältnisse 
zu stabilisieren. Die Netzwerke, die in beiden 
Förderrunden die enge Zusammenarbeit mit 
relevanten Kooperationspartnern auf- und 
ausbauen konnten, verstehen sich als Vermitt-
ler zwischen ihren Teilnehmenden und der Öf-
fentlichkeit. Sie richten den Blick auf Chancen 
und Möglichkeiten sowie bestehende Hürden 
und Versorgungslücken, die beseitigt werden 
müssen. Durch das Zusammenfließen spezia-
lisierten, professionellen Wissens in den Netz-
werken ist es gelungen, bisher unbekannte 
Spielräume zu nutzen und Barrieren zu über-
winden. Bei der Verständigung über die Bedar-
fe und die Potenziale der Flüchtlinge nehmen 
die Netzwerke häufig eine Schlüsselrolle ein: 
Sie koordinieren Angebote und Vorgehenswei-
sen der Kooperationspartner. Das hat insofern 
besondere Bedeutung, als dass die Projekte 
auch das Programmziel Verstetigung verfolgen 
sollen, also die nachhaltige Arbeitsmarktförde-
rung von Flüchtlingen durch die Regeldienste.

Mehrwert durch Vernetzung
Ein wichtiges Element des Bleiberechtspro-
gramms ist der Austausch zwischen den Netzwer-
ken. Dazu finden jährlich drei Treffen auf Bundes-
ebene statt, die der gemeinsamen Fortbildung, 
vor allem aber der Suche nach übertragbaren 
erfolgreichen Modellen dienen. Der daraus ent-
standene „Produktbaukasten“ sammelt diese. 
Enthalten sind Kurzbeschreibungen erfolgreicher 
Beratungsinstrumente, Qualifizierungskonzepte, 
Schulungsunterlagen, Veranstaltungsdokumen-
tationen sowie vielfältige bibliografisch erfasste 
Publikationen. 
Der „Produktbaukasten“ steht allen, die auf der Su-
che nach geeigneten Modellen sind, zur Verfügung 
unter: http://www.esf.de/portal/generator/6610/
sonderprogramm__bleibeberechtigte.html

Wanderausstellung des Bleiberechtsnetzwerks „InProcedere – Bleiberecht durch Arbeit“   
mit dem Titel „BITTE ÖFFNEN. Kisten des Könnens von Flüchtlingen“  

7. Das ESF-Bundesprogramm

Flüchtlinge als Zielgruppe 

Zielgruppe des Programms sind Flüchtlinge 
mit mindestens nachrangigem Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Es handelt sich dabei sowohl um 
bleibeberechtigte Flüchtlinge mit befristeter 
Aufenthaltserlaubnis als auch um Personen, 
die noch über keine sichere Aufenthaltspers-
pektive in Deutschland verfügen. Dazu zählen 
Asylsuchende im Asylverfahren, aber auch „ge-
duldete“ Flüchtlinge, die in Deutschland kein 
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Aufenthaltsrecht erhalten haben, jedoch aus 
unterschiedlichen Gründen nicht abgescho-
ben werden.

Die Teilnehmenden der Netzwerke bringen 
wertvolle Kompetenzen und Berufserfahrung 
mit, wie die Zwischenbilanz1 der Programm-
evaluation zeigt (siehe Kapitel 1), sodass durch 
entsprechende Unterstützung gute Ergebnisse 
erzielt worden sind. Jedoch haben Flüchtlinge 
mit vielfältigen Vermittlungshemmnissen zu 

1 Mirbach et al. (2013): Programmevaluation „ESF-
Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung 
für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt“. 2. Förderrunde – Zwischenbilanz. Ham-
burg: Lawaetz-Stiftung – Univation.

kämpfen. Dabei spielen Sprachdefizite sowie 
die mangelnde Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen bzw. der eingeschränkte Zu-
gang zu Qualifizierungsmaßnahmen eine 
große Rolle. Weitere Schwierigkeiten sind psy-
chische und psychosoziale Belastungen – teil-
weise Resultate der Fluchtgeschichte, teilweise 
bedingt durch belastende Lebenssituationen 
in Deutschland. Schließlich wirken sich recht-
liche Einschränkungen wie Arbeitsverbote und 
nachrangiger Arbeitsmarktzugang (siehe Ka-
pitel 3) negativ aus, sodass Flüchtlinge häufig 
erst nach langer Zeit eine Beschäftigung auf-
nehmen können.

Erfolge bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen

Die bundesweiten Netzwerke bauen auf den 
Kompetenzen ihrer Projektteilnehmenden auf, 
und sie richten ihre Beratung kultursensibel 
an den Bedürfnissen und Interessen und den 
persönlichen und familiären Möglichkeiten 
der Betroffenen aus. Die Netzwerke bieten 
aufenthaltsrechtliche Beratung, sozialpäda-
gogische Betreuung und breit angelegtes ar-
beitsmarktorientiertes Coaching. Zu Beginn 
des Beratungsprozesses steht das ressourcen-
orientierte Profiling (Schulabschlüsse, beruf-
liche Qualifikationen, Stärkenanalyse, Kompe-
tenzfeststellungen), welches das Bewusstsein 
über eigene arbeitsmarktrelevante Stärken 
fördert und aufzeigt und klärt, welche Beschäf-
tigungsmöglichkeiten bestehen und ob Quali-
fizierungen sinnvoll sein könnten. Angeboten 
zur Berufsorientierung folgen Bewerbungstrai-
ning und Vermittlung in Arbeit oder Berufsaus-
bildung. Das fortlaufende Coaching, auch nach 
Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäfti-
gung, erleichtert sowohl den Teilnehmenden 
als auch den Unternehmen die reibungslose 
Fortführung des Beschäftigungsverhältnisses.

Zwischen November 2010 und Dezember 2011 
wurden so rund 11.000 Flüchtlinge in den 
Bleiberechtsnetzwerken beraten und beglei-
tet. Gut ein Viertel besuchte zunächst einen 
Deutschkurs. Die Hälfte der Teilnehmenden 
konnte laut Zwischenbilanz der Evaluation be-

reits im ersten Jahr nach Aufnahme in die Pro-
jekte in Ausbildung bzw. in Beschäftigung ver-
mittelt werden.2 Die hohe Vermittlungsquote 
von rund 50 % ist bei Langzeitarbeitslosen sehr 
ungewöhnlich und spricht für die erfolgreiche 
Arbeit der Netzwerke, aber auch für die Moti-
vation und Kompetenzen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Eine erneute Erhebung der La-
waetz-Stiftung Ende 2012 weist 19.570 erreich-
te Personen aus3 und lässt weiterhin positive 
Tendenzen für die Arbeitsmarktintegration er-
kennen. Erst der Endbericht zur Programmeva-
luation nach Abschluss des Bundesprogramms 
liefert eine umfassende Dateninterpretation zu 
den Vermittlungserfolgen, die immer auch ab-
hängig sind von konjunkturellen Gegebenhei-
ten und persönlichen Ausgangsbedingungen 
der Flüchtlinge (Sprachkompetenzen, Gesund-
heit, Berufs- und Ausbildungskompetenzen, 
Aufenthaltsstatus, Bewohner/in städtischer 
oder ländlicher Gebiete).

2 Vgl. Mirbach et al. (2013): Programmevaluation 
„ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstüt-
zung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang 
zum Arbeitsmarkt“. 2. Förderrunde – Zwischenbilanz. 
Hamburg: Lawaetz-Stiftung – Univation, S.46.
3 Vgl. Mirbach et al. (2014): Auswertung Qualifi-
kationserhebung. 2. Befragung zur Qualifikation der Teil-
nehmenden der Projekte des ESF-Bundesprogramms zur 
arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte 
und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt II. Zwi-
schenauswertung im Rahmen der Programmevaluation. 
Hamburg: Lawaetz-Stiftung, S. 6.

7. Das ESF-Bundesprogramm
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Ilgar Salimov ist Teilnehmer im Bleiberechtsnetzwerk  „AZF II Arbeitsmarktzugang für Flücht-
linge“ in Niedersachsen. Herr Salimov und seine Frau hatten einige Hürden zu überwinden, 
nachdem sie 1999 nach Deutschland eingereist waren. Nachdem der Asylantrag beider zu-
nächst abgelehnt wurde, bekam seine Frau durch einen Folgeantrag eine Aufenthaltserlaub-
nis. Herr Salimov, der bis dahin nur mit Duldung in Deutschland war, bekam daraufhin auch 
eine Aufenthaltserlaubnis und konnte nach langem Arbeitsverbot endlich einer Beschäfti-
gung nachgehen. Aufgrund der Vermittlungsbemühungen seitens des Flüchtlingsrats Nie-
dersachsen konnte er einen Arbeitsvertrag als Vollzeitkraft in der Schneiderei des Staatsthe-
aters Braunschweig abschließen. Zwar verfügt Herr Salimov über keine Zeugnisse, er hatte 
aber erfolgreich über ein Jahrzehnt als selbstständiger Schneider in seinem Heimatland Aser-
baidschan gearbeitet. Sein Arbeitgeber erkannte schnell, welches Potenzial in Herrn Salimov 
steckt und bot ihm einen unbefristeten Arbeitsvertrag an – frustriert darüber, dass er ihn nur 
als Helfer einstellen konnte. Herr Salimov bekam die Möglichkeit, seine Kompetenzen bei der 
Handwerkskammer Hannover nachzuweisen und wurde als Facharbeiter eingestuft.
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Sonderrolle Flüchtling? 

Durch dieses Bilanzpapier wird deutlich, dass 
Flüchtlinge sich in die deutsche Gesellschaft 
integrieren wollen. Aus der Arbeit der Blei-
berechtsprojekte lassen sich zwei zentrale 
Erkenntnisse zusammenfassen, die in einem 
Spannungsverhältnis stehen:

1. Obwohl sich die rechtlichen Vorgaben für 
Flüchtlinge in Deutschland beim Zugang zu 
Ausbildung und Arbeitsmarkt in den letzten 
Jahren in vielerlei Hinsicht verbessert haben, 
bestehen weiterhin strukturelle Hürden, eine 
Ausbildung zu absolvieren, am Erwerbsle-
ben teilzuhaben, den Lebensunterhalt für 
sich selbst und die eigene Familie zu sichern. 
Flüchtlingen wird beim Zugang zu Ausbildung 
und Arbeitsmarkt eine Sonderrolle in Ord-
nungs- und Sozialrecht zugewiesen.

 Die Erfahrung der Bleiberechtsnetzwerke 
zeigt: Aus arbeitsmarkt-, sozial- und integra-
tionspolitischen Erwägungen ist es dringend 
geboten, diese strukturellen Hürden und Be-
nachteiligungen zu beseitigen, damit Flücht-
linge – unabhängig von ihrem Aufenthaltssta-
tus – Arbeit und Ausbildung aufnehmen und 
als Arbeitslose an Maßnahmen der Arbeitsför-
derung teilnehmen können.  Flüchtlinge sollen 
keine Sonderrolle innehaben, sondern gleich-
berechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt – wie 
alle anderen Arbeitsuchenden.

2. Viele Flüchtlinge in Deutschland benötigen 
besondere Unterstützung, um im Alltag, bei 
Behördengängen oder bei der Suche nach ei-
ner Arbeitsstelle zu bestehen und um sich in 
ihrer Situation stabilisieren zu können.

 Die Erfahrung der Bleiberechtsnetzwerke 
zeigt: Eine qualifizierte Beratung ist in der Lage, 
zwischen allen beteiligten Akteuren (Agentur 
für Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmerin bzw. 
Arbeitnehmer, Ausländerbehörde und wei-
tere) so zu vermitteln, dass möglichst wenige 
Informationen verloren gehen und alle Seiten 
die bestmögliche Unterstützung für ihre Belan-
ge erfahren. Dies gilt in besonderem Maße für 
die Flüchtlinge, die sich mit dem deutschen Ar-
beitsmarkt und deutschen Verwaltungsstruk-
turen nicht auskennen und in vielen Fällen aus 
einer Lebenssituation kommen, in der sie erst 
eine individuelle und kultursensible Beratung 
in die Lage versetzt, eine Arbeit aufzunehmen. 
Flüchtlinge benötigen also in dieser Hinsicht 
eine besondere Unterstützung, die ihre beson-
dere Lebensgeschichte und -situation respek-
tiert und berücksichtigt.

Es sollten Wege gefunden werden, die Son-
derrolle der Flüchtlinge im Spannungsfeld von 
Ordnungs- und Sozialrecht aufzulösen. Gleich-
zeitig ist es aber notwendig, für Flüchtlinge be-
sondere Beratungs- und Unterstützungsstruk-
turen aufzubauen, zu erhalten und auszubau-
en, weil sie sich innerhalb der Gesellschaft in 
einer Sonderrolle befinden. Diese Feststellun-
gen scheinen vordergründig widersprüchlich 
zu sein – bei näherem Hinschauen wird aber 
schnell deutlich, dass sie zusammengehören 
und beiden Rechnung getragen werden muss, 
um die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlin-
gen noch weiter zu verbessern. Im Folgenden 
sollen beide Erkenntnisse noch einmal näher 
erläutert werden.

8. Sonderrolle Flüchtling?

Zwischen Abbau von Hürden und 
Ausbau von Unterstützung

8. 
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Abbau von Hürden

Die vorangehenden Kapitel haben gezeigt, 
dass verschiedene gesetzliche Einschränkun-
gen und faktische Alltagshürden die Arbeits-
aufnahme von Flüchtlingen erschweren. Unter 
anderem die Bleiberechtsnetzwerke unterstüt-
zen dabei, diese Einschränkungen und Hürden 
zu überwinden, und die Erfahrung zeigt: Dies 
funktioniert sehr gut.

Gute Beratung und Unterstützung dienen al-
lerdings nur der Bekämpfung von Symptomen. 
Wenn sich grundlegend etwas verbessern soll, 
müssen aus Sicht der Bleiberechtsnetzwerke 
und nach den in diesem Bilanzpapier geschil-
derten Erfahrungen Einschränkungen auf-
gehoben und Hürden abgebaut werden, die 
Flüchtlinge daran hindern, eine Arbeit oder 
Ausbildung aufzunehmen. In erster Linie ist 
der nachrangige Zugang zum Arbeitsmarkt für 
bestimmte Gruppen zu nennen.

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, die allge-
meinen Instrumente der Arbeitsmarktför-
derung anzuwenden und zu überprüfen, ob 
die Leistungen aus den Sozialgesetzbüchern 
auch vollständig für alle Flüchtlinge, die sich 
in Deutschland aufhalten, geöffnet werden 
könnten. Es wäre dabei wünschenswert, dass 
die beteiligten Institutionen bei allen Förder-
instrumenten und bei allen Verwaltungsmaß-
nahmen Flüchtlinge immer und ganz selbst-
verständlich berücksichtigen und einbeziehen. 
Wenn Flüchtlinge in diesen Kontexten nicht 
ausgegrenzt werden, sondern einbezogen in 
die allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsm-
arktintegration, wäre viel geholfen.

Angesichts angespannter Haushaltslagen ist 
es aus ökonomischen Gründen nicht nachzu-
vollziehen und plausibel zu rechtfertigen, war-
um Menschen, die in Deutschland leben, durch 
gesetzliche Bestimmungen vom Arbeitsmarkt 
ferngehalten werden. Vielmehr müsste es eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass der Dreiklang 
aus Arbeitsaufnahme, eigenständiger Siche-
rung des Lebensunterhalts und Zahlen von 
Steuern in jedem Fall zu begrüßen ist. 

Hinzu kommt, dass viele Flüchtlinge de facto 

über viele Jahre in Deutschland bleiben. An 
verschiedenen Stellen in diesem Bilanzpapier 
wurde darauf hingewiesen, dass die Hälfte al-
ler Menschen, die sich „geduldet“ in Deutsch-
land aufhalten, seit über sechs Jahren hier 
lebt. Nicht sinnvoll ist deshalb eine Aufteilung 
einerseits nach Flüchtlingen, bei denen inte-
grative Maßnahmen erlaubt und unterstützt 
werden, und andererseits solchen, bei denen 
Integration wegen einer vermeintlich nur kur-
zen Aufenthaltsdauer nicht gefördert werden 
soll. Vielmehr sollte der Blick darauf gelenkt 
werden, wie für alle Flüchtlinge möglichst gute 
Integrationsvoraussetzungen geschaffen wer-
den können. Dies gilt bereits, wenn die Dauer 
des Aufenthalts noch unklar ist. Zeit und Res-
sourcen sollten nicht ungenutzt bleiben.

Auch mit Blick auf die demografische Entwick-
lung und mit Blick auf das Zusammenleben in 
der Gesellschaft ist der Ausschluss von Flücht-
lingen durch gesetzliche Regelungen nicht 
sinnvoll. Es steht zu erwarten und zeigt sich 
zum Teil bereits jetzt, dass in verschiedenen 
Wirtschaftszweigen weitere Arbeitskräfte be-
nötigt werden – warum also nicht all diejeni-
gen berücksichtigen, die sich sowieso bereits 
im Land aufhalten?

Die Frage danach, welche Sonderregelungen 
für Flüchtlinge aus welchen Gründen existieren 
und welche abgebaut werden sollten, berührt 
auch ganz grundsätzlich diese beiden Fragen: 
Wie stellt sich unsere Gesellschaft ein tragfähi-
ges Miteinander vor? Wie wollen wir zukünftig 
Zusammenleben gestalten? Es handelt sich 
um grundlegende gesellschaftspolitische Wei-
chenstellungen, die sich ergeben, wenn man 
die Rede von der „Willkommenskultur“ ernst 
meint und eine „Willkommensstruktur“ umset-
zen möchte. Starke integrative Maßnahmen 
anstatt gesetzlicher und faktischer Ausschlüsse 
wirken auch gesellschaftlichen Ressentiments 
gegenüber Flüchtlingen entgegen.

Von einer konsequenten Berücksichtigung von 
Flüchtlingen in allen gesellschaftlichen Berei-
chen profitieren letztlich alle. Auf diesem Wege 
werden Grundrechte und Würde anerkannt, 

8. Sonderrolle Flüchtling?
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die auch dann selbstverständlich weiter beste-
hen, wenn ein Flüchtling aus einer Notsitua-
tion heraus sein Land verlassen hat.

In der Integrations- und Arbeitsmarktpolitik 
sind in Bezug auf Migrantinnen und Migranten 
insgesamt in den letzten Jahren viele richtige 
Weichen gestellt und Wege beschritten wor-
den. Es wäre nur konsequent, in diese Maß-
nahmen und Weichenstellungen überall auch 
Flüchtlinge einzubeziehen. Dies betrifft den 
Umbau von Ausländerbehörden zu sogenann-
ten „Welcome-Centern“ oder „Willkommens-
behörden“ genauso wie die Erkenntnis der 
Wichtigkeit früher Sprachförderung für Mig-
rantinnen und Migranten. Darüber hinaus gibt 
es zahlreiche weitere Erkenntnisse, die auf alle 
Menschen in sozialen Kontexten zutreffen und 
nicht falsch werden, wenn man sie auf einen 
Flüchtling bezieht: Menschen wohnen lieber 
in privaten Wohnungen als in Wohnheimen. 
Eine Arbeitsstelle stärkt die eigene Identität. 
Erwerbsquoten von Menschen erhöhen sich, 
wenn sie ihre Kinder versorgt wissen. Um nur 
drei Beispiele zu nennen.

„Die Ausgrenzung von Flüchtlingen aus europäi-
schen Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration, 
zur Bekämpfung von Rassismus oder zur Förde-
rung von Inklusion begreift Flüchtlinge lediglich 
als Fremdkörper und nicht als Mitglieder der Ge-
sellschaft.“
Presseerklärung der Landesflüchtlingsräte vom 
09.04.2013. Verfügbar unter: http://www.frsh.de/up-
loads/media/peLFRe_Papier.7.Programme_9.4.2013.
pdf [Abruf am 24.07.2014].

Im Übrigen hat ein Umdenken und Einbezie-
hen von Flüchtlingen auch damit zu tun, in 
der Rückschau und im Blick über den regio-
nalen und nationalen Tellerrand festzustellen, 
welche Ansätze und Verfahrensweisen in der 
Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik funktio-
nieren – und welche nicht. 

Flüchtlinge sollten also keine Sonderrolle er-
fahren: Jeder nach seinen Möglichkeiten, aber 
unter dieser Bedingung für alle gleiche Rechte 
und gleiche Pflichten. Dies würde allen Betei-
ligten am meisten helfen.

Ausbau von Unterstützung

„Flüchtlinge brauchen Unterstützung – damit Qua-
lifikationen erhalten und ausgebaut werden, damit 
ein Zugang zum Arbeitsmarkt möglich wird und Ar-
beitsverhältnisse stabilisiert werden können.“
Jörg Asmussen, Staatssekretär im BMAS, im Vor-
wort zu: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(2014): Flüchtlinge. Kundinnen und Kunden der Ar-
beitsagenturen und JobCenter. Ein Leitfaden zu Ar-
beitsmarktzugang und -förderung. Berlin: Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, S. 3.

zu verarbeiten. Flüchtlinge sprechen die deut-
sche Sprache nicht von Anfang an. 

Die Erfahrungen der Bleiberechtsnetzwerke 
zeigen: Mit entsprechender Unterstützung 
kann eine Integration auf dem hiesigen Ar-
beitsmarkt stattfinden und gelingen, aber 
diese Unterstützung ist eben vonnöten. Sie ist 
vonnöten aus zwei Gründen: Zum einen, weil 
es spezielle Lebenssituationen gibt, die beson-
dere Unterstützung verlangen, und zum ande-
ren, weil die selbstverständliche Einbeziehung 
von Flüchtlingen noch nicht überall ange-
kommen ist. Spezialisierte Beratung macht es 
darüber hinaus möglich, Unsicherheiten und 
Vorbehalte auf Seiten potenzieller Arbeitgeber 
abzubauen und zu entkräften und in den Re-
geleinrichtungen die Nutzung von Förderinst-
rumenten und die Ausnutzung von Ermessens-
spielräumen zu verbessern.

Selbst wenn alle ausschließenden Regelun-
gen, Ausnahmetatbestände und Hürden für 
Flüchtlinge bei der Arbeitsaufnahme besei-
tigt würden, so muss man doch konstatieren: 
Es braucht trotzdem noch etwas anderes. 
Flüchtlinge kommen aus anderen Lebensge-
wohnheiten und -umständen und finden sich 
deshalb in Deutschland vielfach nicht so leicht 
zurecht. Flüchtlinge sind zum Teil traumatisiert 
und brauchen deshalb besondere Rücksicht-
nahme und Unterstützung, um Geschehnisse 

8. Sonderrolle Flüchtling?
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Besondere Unterstützung erfordert Expertise 
auf zwei Ebenen: Zum einen innerhalb einer 
jeden Einrichtung, die in irgendeiner Art mit 
Flüchtlingen arbeitet. Gesetzliche Zugänge 
und theoretisch vorhandene Möglichkeiten 
reichen nicht aus; es braucht Personal, das ge-
schult ist, das sich mit Fördermöglichkeiten, 
Ansprüchen und Zugängen auskennt und be-
reit ist, diese Fördermöglichkeiten, Ansprüche 
und Zugänge im Sinne der Arbeitsuchenden 

zu nutzen. Gleiches gilt für die Personalabtei-
lungen von großen Unternehmen.

Und es braucht zum anderen Expertenwissen 
unabhängig von Verwaltungen, Behörden und 
Regeldiensten. Es braucht Fachstellen, die aus 
den Regelprozessen herausgenommen sind 
und an die sich Flüchtlinge mit Beratungsbe-
darf in einem geschützten Rahmen wenden 
können. 

Vernetzung und Austausch zwischen verschiedenen lokalen und regionalen Akteuren waren Schwerpunkte beim Fach-
tag „Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung – Erfahrungen und Perspektiven“ des Bleiberechtsnetzwerks 
„MAMBA“ im November 2013 in Münster.

8. Sonderrolle Flüchtling?

Nutzen der Netzwerke

Bei beiden in den vorigen Absätzen beschrie-
benen Erkenntnissen („Sonderrolle!“ – „Keine 
Sonderrolle!“) bleibt jeweils am Ende stehen: 
Ja, diese Erkenntnis ist richtig und wichtig, 
aber sie allein reicht nicht aus. Es braucht im-
mer beides: Es braucht die Veränderung von 
Strukturen und die regelmäßige Einbeziehung 
von Flüchtlingen in diese Strukturen. Und es 
braucht die Berücksichtigung besonderer Un-
terstützungs- und Förderbedarfe, die nur auf 
Flüchtlinge zutreffen.

Deshalb soll abschließend noch einmal der 
Blick auf die Bleiberechtsnetzwerke selbst ge-

lenkt werden. Wenn bisher von Erfolgen des 
Bleiberechtsprogramms die Rede war, so ging 
es um unterstützte Personen, erfolgte Vermitt-
lungen und ähnliche Faktoren, die sich auf ein-
zelne Teilnehmerinnen oder Teilnehmer bezie-
hen.

Ein wichtiger Erfolg des Bleiberechtspro-
gramms sind aber auch die Netzwerke selbst: 
Sie haben sich in der Förderlaufzeit als gut 
funktionierende lokale und regionale Organi-
sationen etabliert. Sie arbeiten mit den Akteu-
ren des Regelsystems und anderen Institutio-
nen in den Städten und Regionen zusammen 
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„Der Netzwerkansatz hat sich aus unserer Sicht 
bewährt, mehr noch: ohne eine Zusammenarbeit 
Hand in Hand in einem Netzwerk kann das Vorha-
ben, einen Beitrag zur Arbeitsmarktintegration 
von Bleibeberechtigten und Flüchtlingen unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen zu leisten, kaum 
gelingen.“
Mirbach et al. (2013): Programmevaluation „ESF-Bun-
desprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung 
für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang 
zum Arbeitsmarkt“. 2. Förderrunde – Zwischenbilanz. 
Hamburg: Lawaetz-Stiftung – Univation, S. 39.

und verändern so auch Strukturen. Und sie bie-
ten arbeitsuchenden Flüchtlingen Beratung 
und Unterstützung.

In den Bleiberechtsnetzwerken sind unter-
schiedlichste Kompetenzen und Expertisen der 
beteiligten Institutionen zusammengebracht. 
Beratungsabläufe wurden optimiert, Verfah-
renswege etabliert und eine lokale und regio-
nale Vernetzung relevanter Akteure aufgebaut. 
Die Netzwerke bilden eine Brückenfunktion 
zwischen verschiedenen Regelangeboten und 
vor allem: zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
suchenden. Die Zusammenarbeit der Partner 
innerhalb jedes Netzwerks und der Netzwer-
ke bundesweit hat dabei Beratungsstrukturen 
und -angebote geschaffen und etabliert, die so 
innerhalb der einzelnen Einrichtungen nicht 
möglich gewesen wären.

Die Bleiberechtsnetzwerke sind allerdings nur 
für eine gewisse Laufzeit finanziert. Die Arbeit 
der Netzwerke ist immer auch als eine Arbeit 
von „Modellprojekten“ anzusehen. Wichtiger 
Auftrag dieser Modellprojekte ist es, Verfah-
renswege auszutesten und Zusammenarbeit 
in lokalen und regionalen Strukturen zu eta-
blieren, die über die geförderte Projektlaufzeit 
bestehen bleiben. In vielen Kontexten ist den 
Bleiberechtsnetzwerken dies gelungen. Den-
noch ist nicht zu erwarten, dass die gut funkti-
onierende Struktur der Netzwerke in gleichem 

Maße aufrecht erhalten werden kann, wenn 
die Förderung der Netzwerke ausläuft. 

Mit ihrer institutionen- und rechtskreisüber-
greifenden Ausrichtung arbeiten die Bleibe-
rechtsnetzwerke inmitten des aufgezeigten 
Spannungsfeldes: Einerseits besteht keine 
rechtliche Gleichstellung von Flüchtlingen mit 
anderen Arbeitsuchenden, andererseits muss 
die individuelle und spezialisierte Beratung 
von Flüchtlingen gesichert und weiter ausge-
baut werden. 

Die Netzwerke des Bleiberechtsprogramms 
sind damit selbst bereits gelebte Willkom-
mensstruktur und schlagen die Brücke zwi-
schen den beiden oben genannten Erkennt-
nissen: Flüchtlinge keinen besonderen gesetz-
lichen Hürden auszusetzen, sie aber besonders 
und individuell zu unterstützen.

8. Sonderrolle Flüchtling?
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Der junge Gambier Assan Jallow ist Teilnehmer im „Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübin-
gen-Pforzheim“. Als 17-jähriger unbegleiteter jugendlicher Flüchtling reiste er im Jahr 2011 
nach Deutschland ein. Noch während sein Asylantrag lief, kümmerte er sich selbst um seine 
Integration. Nach einem freiwilligen Praktikum in einem Pflegeheim in Bad Wildbad suchte er 
nach Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, und kam so in Kontakt zum „Netzwerk Bleiberecht“. 
Er durfte an einem ESF-BAMF-Sprachkurs in Pforzheim teilnehmen. Als dann sein Asylantrag 
abgelehnt wurde, erhielt er ein Arbeitsverbot und es wurde ihm verwehrt, eine Ausbildung zu 
beginnen, obwohl er bereits eine Ausbildungszusage hatte. Doch er gab nicht auf. Im Rahmen 
einer schulischen Bildungsmaßnahme holte er zwischenzeitlich seinen Hauptschulabschluss 
nach. Unterstützerinnen und Unterstützer reichten einen Antrag bei der Härtefallkommission 
von Baden-Württemberg ein. Dieser wurde im Mai 2014 angenommen. 

Ein Teilnehmerportrait von Assan Jallow wurde auf www.esf-meine-geschichte.de publiziert. 
https://www.esf-meine-geschichte.de/inhalt/assan-jallow
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Wie muss der Weg 
weitergehen?

In den acht Kapiteln dieses Bilanzpapiers ist die 
Situation von Flüchtlingen im Zusammenhang 
mit ihren Möglichkeiten der Integration in den 
Arbeitsmarkt von verschiedenen Seiten und 
unter diversen Aspekten betrachtet worden. Es 
hat sich kein einheitliches Bild abgezeichnet. 
Aber gleichwohl lassen sich positive Trends er-
kennen, auch wenn diese nicht immer gerad-
linig verlaufen.

So ist sicher als ein großer Trend zu beobach-
ten, dass der Arbeitsmarktzugang auf der 
rechtlichen Ebene vereinfacht wurde. Hierbei 
sind die Verkürzung der Wartefrist und die 
Neufassung der Beschäftigungsverordnung zu 
nennen.

Als weiterer Trend lässt sich erkennen, dass 
durch die Veränderungen auf dem Arbeits-
markt Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Flüchtlinge besser werden. Die Bleiberechts-
netzwerke profitierten in ihrer Arbeit bereits 
von den Erleichterungen des Arbeitsmarktzu-
gangs für Flüchtlinge, so dass viele Flüchtlinge 
in Arbeit vermittelt werden konnten.1 

Trotz dieser positiven Trends ist deutlich, dass 
aufenthaltsrechtliche Regelungen und Ent-
wicklungen im Arbeitsrecht bisher nicht ge-
nügend harmonisiert sind und sich deshalb 
manchmal gegenseitig geradezu „ausbrem-
sen“. Eines der eklatanten, widersprüchlichen 
Beispiele hierzu ist das sog. eigenständige 
Bleiberecht für Jugendliche (§ 25a AufenthG): 
Es öffnet für „integrierte Jugendliche“ den Zu-

1 Vgl. Mirbach et al. (2013): Programmevaluation 
„ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstüt-
zung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang 
zum Arbeitsmarkt“. 2. Förderrunde – Zwischenbilanz. 
Hamburg: Lawaetz-Stiftung – Univation, S. 46.

gang zu Ausbildungen, koppelt ihn aber an so 
viele Auflagen, dass es nur in wenigen Fällen 
zum Tragen kommt.

Ebenso wurde in den Kapiteln, die sich mit be-
sonders schutzbedürftigen Flüchtlingen be-
schäftigen, deutlich, dass hier noch einiges ge-
tan werden muss. So gibt es zwar inzwischen 
die Regel, dass unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge nach dem Jugendförderungsrecht 
untergebracht und gefördert werden müssen, 
allerdings ist die Fortsetzung von zur Integra-
tion führenden Fördermaßnahmen nach Errei-
chen der Volljährigkeit nicht mehr gewährleis-
tet. Das demotiviert die Jugendlichen.

Frauenförderung zur Arbeitsmarktintegration 
steckt in vielerlei Hinsicht in den „Kinderschu-
hen“. Kultursensible Angebote für Minderhei-
ten wie Roma sind bei den Akteuren der Ar-
beitsmarktintegration weiterhin nicht im Fokus 
ihres Auftrags. Nicht zuletzt wurde an Beispie-
len dargestellt, dass nicht für alle Flüchtlinge, 
wie z. B. Alte, Traumatisierte, Kranke, als Pers-
pektive die vollständige Sicherung des Lebens-
unterhalts erreicht werden kann. 

Das Bestreben dieses Bilanzpapiers ist es auch, 
immer wieder auf die vielfältigen Lebensläu-
fe und Lebensträume von Flüchtlingen hin-
zuweisen. In den vergangenen Jahren haben 
bundesweit 28 Netzwerke mit rund 19.600 
Flüchtlingen gearbeitet, haben sie beraten, un-
terstützt, qualifiziert und in Arbeit vermittelt. 
Viele Hürden und Hemmnisse an der Schnitt-
stelle zwischen Arbeits-, Sozial- und Ausländer-
recht mussten dabei aus dem Wege geräumt 
werden.

Wie muss der Weg weitergehen? Ein Blick voraus

Ein Blick voraus
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Die öffentliche Diskussion ist gefangen in ei-
nem Stereotyp über Flüchtlinge, das der Re-
alität nicht entspricht und das häufig auf Un-
kenntnis basiert. Durch die Vielzahl der Kontak-
te in den Bleiberechtsnetzwerken zu Flüchtlin-
gen wurden ihre Vielfältigkeit und ihre Unter-
schiedlichkeit deutlich. Es wurde sichtbar, was 
die Flüchtlinge mitbringen. Es gibt die junge, in 
einem MINT-Beruf ausgebildete Frau und das 
Mädchen ohne Schulabschluss. Es gibt die in 
der Pflege erfahrene erwachsene Tochter ne-
ben der Mutter, die kaum lesen und schreiben 
kann. Es gibt den ausgebildeten, also erfahre-
nen Handwerker, und es gibt den ungelernten 
Landwirtschaftshelfer. Alle haben in Deutsch-
land spezifische Schwierigkeiten und ihre indi-
viduellen Anpassungsstrategien. Und so gibt 
es den erfolgreich arbeitenden Rom genauso 
wie den Taxi fahrenden Arzt. 

Die Bleiberechtsnetzwerke haben gezeigt, dass 
die arbeitsmarktliche Förderung von Flüchtlin-
gen möglich ist und erfolgreich gestaltet wer-
den kann. Dieser Weg ist leichter zu beschrei-
ten, wenn an bestimmten Punkten weitergear-
beitet wird und angefangene Entwicklungen 
fortgeführt werden. Demografischer Wandel 
und Fachkräftemangel machen es darüber 

hinaus notwendig, dass kein Erfolg verspre-
chender Pfad bei der Mobilisierung der stillen 
Reserven und bei der Erhöhung der Beschäfti-
gungsquote vernachlässigt werden darf.2

In den Bleiberechtsnetzwerken sind in sechs 
Jahren vielversprechende Pfade entwickelt 
und umfangreiche Fachkenntnisse und Erfah-
rungen gesammelt worden. Sie legitmieren zur 
Formulierung von Handlungsempfehlungen, 
die zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegra-
tion von Flüchtlingen in den kommenden Jah-
ren beitragen können.

Diese Handlungsempfehlungen erheben kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit und sind 
deshalb auch nicht als Gesamtpaket zu verste-
hen, sondern vielmehr als Resultate aus sechs 
Jahren Praxiserfahrung aus 28 bundesweiten 
Netzwerken.

2 Vgl. Fachkräftekommission Hessen (Hrsg.) 
(2012): Abschlussbericht der Fachkräftekommission Hes-
sen. Wiesbaden: Fachkräftekommission Hessen.

Wie muss der Weg weitergehen? Ein Blick voraus
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1. Erschließung der Potenziale von Flüchtlingen vorantreiben

2. Potenziale von Flüchtlingen besser nutzen

Flüchtlinge, die den langen, oft über Jah-
re dauernden Weg nach Europa und nach 
Deutschland auf sich genommen haben, sind 
überwiegend hoch motiviert, sich eine neue 
Existenz aufbauen zu können. Dabei treffen 
sie auf Wartefristen und nachrangigen Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Hier gilt es anzusetzen und 

Sprach- und Berufsförderung für Flüchtlinge 
zu realisieren – am besten von Anfang an. Die 
Teilnahme an geeigneten Verfahren zur An-
erkennung informell erworbener oder nicht 
nachweisbarer beruflicher Fähigkeiten sollte 
ausgebaut und gefördert werden.

Von hoch motiviertem Personal können auch 
Betriebe stark profitieren. Um die Barrieren hin-
sichtlich der Beschäftigung von Auszubilden-
den und Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern mit befristetem Aufenthalt abzubauen, 
sollten Kammern und Arbeitgeberverbände 
Informations- und Beratungsangebote bereit-
stellen. Betriebliche Weiterbildung sollte auch 
Flüchtlingen verstärkt angeboten werden, um 

die Passgenauigkeit von Qualifikationen zu er-
höhen. Diskriminierung und kulturbezogene 
Stereotype am Arbeitsplatz sollten durch in-
terkulturelle Trainings und Teambuilding-Maß-
nahmen für Belegschaft und Personalverant-
wortliche abgebaut werden; dadurch erhöht 
sich die Produktivität als Folge eines verbesser-
ten Arbeitsklimas.

3. Integration durch Willkommenskultur und Willkommensstruktur realisieren

Integration sollte vom ersten Tag an möglich 
sein. Das bedeutet nicht nur eine gesamtge-
sellschaftliche Haltung, die Flüchtlinge will-
kommen heißt, sondern auch Strukturen, die 
ihre Integration fördern. Hierzu braucht es Be-
hörden, die Flüchtlingen wertschätzend, ser-
viceorientiert, transparent und mit ganzheit-
licher Beratung begegnen. Eine zentrale Rolle 
kommt hier den Ausländerbehörden zu. Sie 

sollten die berufliche und soziale Integration 
von Flüchtlingen stärker in den Blick nehmen. 
Integration sollte eine auf Dauer angelegte 
gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe 
sein. Dafür sollten Koordinierungsstrukturen 
geschaffen werden, die alle relevanten Akteure 
einbeziehen.

 Handlungsempfehlungen für die Zukunft

Handlungsempfehlungen für die Zukunft
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4. Rechtliche Rahmenbedingungen beim Arbeitsmarktzugang weiter 
verbessern

hestmögliche Integration in den Arbeitsmarkt 
ist notwendig, damit mitgebrachte Kompeten-
zen erhalten und genutzt werden können. Der 
Zugang zum Arbeitsmarkt sollte deshalb von 
aufenthaltsrechtlichen Kriterien abgekoppelt 
werden.

Gesetze und Vorschriften, die Flüchtlinge an 
der Aufnahme einer Beschäftigung hindern, 
wurden in den vergangenen Jahren teilweise 
verändert. Davon profitieren auch alle Unter-
nehmen, die Flüchtlinge einstellen. Die Erfah-
rung der Bleiberechtsnetzwerke zeigt: Eine frü-

5. Bleibeperspektiven eröffnen

Um Potenziale nachhaltig nutzen zu können, 
sollten die Möglichkeiten, eine dauerhafte und 
sichere Aufenthaltsperspektive bis hin zur Nie-
derlassungserlaubnis zu erhalten, verbessert 
werden. Junge Flüchtlinge sollten mit Aufnah-
me einer Berufsausbildung eine Aufenthalts-

sicherung erhalten. Eine neue Bleiberechtsre-
gelung sollte realistische Anforderungen an 
die Sicherung des Lebensunterhalts stellen. 
Dazu gehört auch, dass berufliche und berufs-
sprachliche Qualifizierung als Integrations- 
leistung gewertet und anerkannt wird. 

6. Empowerment von Frauen unterstützen und fördern

Verbindung mit Qualifizierung und Kinderbe-
treuung sollten ausgebaut werden. Prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse sollten vermieden 
und die Potenziale von Frauen gezielter und 
umfassender genutzt werden.

Frauen brauchen eine auf ihre Problemlagen 
ausgerichtete Unterstützung, die sowohl fa-
miliäre wie auch gesellschaftliche Aspekte 
berücksichtigt. Angebote zur Stärkung der 
persönlichen und fachlichen Kompetenzen in 

7. Gleiche Chancen für Flüchtlinge in Schule und Ausbildung schaffen

Junge Flüchtlinge stehen am Anfang ihrer be-
ruflichen Entwicklung. Aufgrund von Flucht 
sind fehlende Zeugnisse oder Schulabbrüche 
ein großes Hindernis für eine Berufsausbil-
dung. Die Erfahrung der Bleiberechtsnetzwer-
ke zeigt: Schulbesuche sollten daher bis zum 
27. Lebensjahr ermöglicht werden. Das Nach-

holen von Schulabschlüssen sollte in jedem 
Bundesland förderfähig verankert sein. Der 
Ausschluss bestimmter Personengruppen von 
der Ausbildungsförderung sollte dem Gleich-
heitsgrundsatz entsprechend aufgehoben 
werden.

Handlungsempfehlungen für die Zukunft
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8. Sensibilisierung für Flüchtlinge mit besonderen Bedarfen

Der Nutzung der Potenziale z. B. von Roma 
stehen massive Vorurteile und Ressentiments 
entgegen. Hier sollten deshalb breite Öffent-
lichkeitsarbeit, interkulturelle Verständigung 
und Sensibilisierung erfolgen, um die Akzep-
tanz gegenüber Flüchtlingen mit besonderen 
Bedarfen zu erhöhen. Kultursensibles, vertrau-

enschaffendes Verhalten und Vorgehen von 
Behörden und Arbeitsmarktakteuren sowie 
entsprechende Angebote erleichtern Integra-
tion. Interkulturelle Trainings für Behörden und 
Akteure des Arbeitsmarktes sollten den Blick 
auf Potenziale und Fähigkeiten schärfen. 

9. Effektive individuelle Bildungsberatung für jeden zugänglich machen

Die Erfahrungen und Kenntnisse, die Flücht-
linge mitbringen, sind so vielfältig wie die 
Herkunftsländer und die dortigen Lebensum-
stände. Bestehende Regelungen wie das BQFG 
(„Anerkennungsgesetz“) greifen hier oft zu 
kurz. Oftmals liegen keine Zeugnisse vor. Zu-

sätzlich unterscheiden sich die deutschen Be-
rufsfelder von denen in den Herkunftsländern. 
Deshalb ist eine besondere, differenzsensible 
Bildungsberatung für Flüchtlinge zugänglich 
zu machen. 

10. Beratung für Flüchtlinge spezialisiert und vernetzt anbieten

Die Bleiberechtsnetzwerke haben gezeigt, 
dass die Kooperation heterogener Akteure 
sehr erfolgreich ist. Um Flüchtlinge nachhaltig 
in Ausbildung und Arbeit zu vermitteln, sind 
interkulturelle Kompetenzen sowie speziali-
siertes Wissen über die Schnittstellen zwischen 
Aufenthalts-, Arbeits- und Sozialrecht erfor-
derlich. Jobcentern und Agenturen für Arbeit 

kommt eine wichtige Rolle bei der Förderung 
der Arbeitsmarktintegration zu. Sie sollten da-
für z. B. speziell geschulte Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner für die Zielgruppe 
der Flüchtlinge einsetzen. Das sollte an eine 
enge Kooperation mit spezialisierten Projekt-
verbünden gekoppelt sein. 

 Handlungsempfehlungen für die Zukunft
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Die 28 Bleiberechtsnetzwerke 
im Überblick

Baden-Württemberg

Bleiben mit Arbeit – Vernetzte Hilfe am Bo-
densee
Berufliche Fortbildungszentren der Bayer. Wirtschaft (bfz) 
gGmbH
Müllerstraße 14
88045 Friedrichshafen
www.bleibenmitarbeit.de

Projektverbund Bleiberecht Freiburg/Breis-
gau-Hochschwarzwald
Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. 
Fachdienst Migration
Komturstraße 36
79106 Freiburg
www.bleiberecht-freiburg-brhs.de/

Netzwerk Bleiberecht Stuttgart – Tübingen 
– Pforzheim
Werkstatt PARITÄT gemeinnützige GmbH
Hauptstraße 28
70563 Stuttgart-Vaihingen
www.bleibinbw.de

Bayern

FiBA – Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung 
Ostbayern
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Woh-
nen und Migration
Franziskanerstraße 8
81699 München
www.muenchen.de/fiba

BAVF – Westbayerisches Netzwerk für Bera-
tung und Arbeitsvermittlung für Flüchtlin-
ge
Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH
Wertachstraße 29
86153 Augsburg
www.bavf.de

Berlin

bridge – Berliner Netzwerk für Bleiberecht
Arbeit & Bildung e.V.
Lindenstraße 20-25
10969 Berlin
www.bridge-bleiberecht.de

Brandenburg

BleibNet PLUS für Brandenburg
Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e.V.
Schulstraße 8b
14882 Potsdam
www.bbag-ev.de

Bremen

Bremer und Bremerhavener Integrations-
Netz (BIN)
Zentrum für Schule und Beruf des DRK KV Bremen e.V.
Steffensweg 171
28217 Bremen
www.zsb-bremen.de

Hamburg

FLUCHTort Hamburg Plus II
passage gGmbH
Migration und Internationale Zusammenarbeit
Nagelsweg 14
20097 Hamburg
www.fluchtort-hamburg.de

Die 28 Bleiberechtsnetzwerke im Überblick
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Hessen

Interkulturelles Qualifizierungsmanage-
ment im Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Kreisausschuss des Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Hubertusweg 19B
36251 Bad Hersfeld
www.basix-hef-rof.de

BLEIB in Hessen
Mittelhessischer Bildungsverband e.V.
Krummbogen 3
35039 Marburg
www.bleibin.de

Mecklenburg-Vorpommern

Netzwerk Arbeit für Flüchtlinge II
Verbund für Soziale Projekte (VSP) gGmbH
Mecklenburgstraße 9
19053 Schwerin
www.naf-mv.de

Niedersachsen

FairBleib Südniedersachsen
Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen eG
Lange Geismarstraße 73
37073 Göttingen
www.bildungsgenossenschaft.de

NetwIn 2.0
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.
Knappsbrink 58
49080 Osnabrück
www.esf-netwin.de

AZF II – Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Langer Garten 23B
31137 Hildesheim
www.azf2.de

Nordrhein-Westfalen

alpha OWL – Arbeit für Bleibeberechtigte 
und Flüchtlinge
REGE mbH
Niederwall 26-28
33602 Bielefeleld
www.alpha-bielefeld.de

Aufbruch Portin Plus
EWEDO GmbH Dortmund
Huckarder Straße 12
44147 Dortmund
www.bleiberecht-aufbruch-portin.de

CHANCE – Bleiberecht am Rhein – Netzwerk 
Flüchtlinge und Arbeit Köln/Bonn/Düssel-
dorf
Jobcenter Köln
Pohligstraße 3
50969 Köln

ELNet – Emscher-Lippe-Netzwerk Ausbil-
dung und Arbeit für Bleibeberechtigte und 
Flüchtlinge
RE/init e.V.
Am Steintor 3
45657 Recklinghausen
www.elnet-bleiberecht.de

MAMBA – Münsters Aktionsprogramm für 
MigrantInnen und Bleibeberechtigte zur 
Arbeitsmarktintegration in Münster und im 
Münsterland
Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsu-
chender e.V.
Südstraße 46
48153 Münster
www.mamba-muenster.de

Partizipation Plus, Netzwerk zur Förderung 
der arbeitsmarktlichen Integration von 
Bleibeberechtigten und Flüchtlingen im 
Bergischen Städtedreieck
Diakonie Wuppertal
Migrationsdienste
Ludwigstraße 22
42105 Wuppertal
www.partizipationplus.de

Zukunftsperspektiven Ennepe-Ruhr – Bo-
chum 
AWO Unterbezirk Ennepe-Ruhr 
Mühlenstraße 5
58285 Gevelsberg
www.zukunftsperspektiven.org

Die 28 Bleiberechtsnetzwerke im Überblick
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Rheinland-Pfalz

InProcedere – Bleiberecht durch Arbeit
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
Augustinerstraße 64-66
55116 Mainz
www.inprocedere-rlp.de

Saarland

Saarländisches Beratungsnetzwerk Bleibe-
berechtigte und Flüchtlinge II (SABENE II)
Micado Migration gemeinnützige GmbH
Kaiserstr. 170
66386 St. Ingbert
www.sabene.de

Sachsen

RESQUE PLUS
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH
Otto-Schill-Straße 1
04109 Leipzig
www.projekt-resque.de

Sachsen-Anhalt

Jobbrücke und Jobchance – Beratungsstelle 
und Arbeitsvermittlung für Bleibeberech-
tigte und Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt
SPI Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft 
mbH
Klausenerstraße 24
39112 Magdeburg
www.jobbruecke-chance.de

Schleswig-Holstein

Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein e.V.
Zum Brook 4
24143 Kiel
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Oldenburger Straße 25
24143 Kiel
www.landinsicht-sh.de

Thüringen

to arrange – pro job – initiativ flüchtlinge in 
arbeit
Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement e.V.
Johannesstraße 112
99084 Erfurt 
www.ibs-thueringen.de

Die 28 Bleiberechtsnetzwerke im Überblick
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Glossar

Das Glossar versteht sich als kleines, ergän-
zendes Nachschlagewerk zur vorliegenden 
Publikation, das stark vereinfacht und leicht 
verständlich Begriffe erklärt, die in den Texten 
vorkommen, aber dort nicht ausführlich be-
handelt werden. Weil es den Rahmen dieses 
Glossars sprengen würde, wird auf die Nen-
nung relevanter Paragrafen und auf Ausfüh-
rungen im Detail verzichtet.

Abschiebung: Zwangsmaßnahme als Vollstreckung der 
Ausreisepflicht einer Person, die nicht die Staatsangehö-
rigkeit des Landes besitzt, aus dem sie abgeschoben wer-
den soll. Sie erfolgt als Verwaltungsakt durch staatliche 
Behörden in der Regel in das Herkunftsland der Person 
oder in ein sogenanntes Drittland. Eine Abschiebung ver-
ursacht sehr hohe Kosten, die selbst gezahlt werden müs-
sen, und sie zieht kraft Gesetzes ein Wiedereinreiseverbot 
nach sich.

Abschiebungshindernis: Die Vollstreckung der Ausrei-
sepflicht ist aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
unmöglich. Danach ist die vollstreckungsfähige Ausrei-
sepflicht von der Ausländerbehörde auszusetzen und 
es wird eine Duldung erteilt. Diese kann bei Wegfall der 
Ausreisepflicht in eine Aufenthaltserlaubnis umgewan-
delt werden.

Arbeitserlaubnis: Ausländer/innen ist die Arbeitsauf-
nahme verboten, außer der Aufenthaltstitel erlaubt sie. 
Die Erwerbstätigkeit von Ausländer/innen ist gesetz-
lich als ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt geregelt und 
bezieht sich sowohl auf die unselbstständige als auch 
auf die selbstständige Tätigkeit. Der Aufenthaltstitel be-
stimmt über die Art des Arbeitsmarktzugangs.

Arbeitsgelegenheit: § 5 AsylbLG: Asylsuchenden kön-
nen soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staat-
lichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern zur 
Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit 
sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem 
Zeitpunkt verrichtet werden würde. Die Arbeitsgelegen-
heiten, als eine Maßnahme der Arbeitsmarktintegration, 
begründen weder ein Arbeitsverhältnis im Sinne des Ar-
beitsrechts noch ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne 
der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung. Sie 
sollen zeitlich und räumlich so gestaltet werden, dass sie 
von den Flüchtlingen stundenweise ausgeführt werden 
können und zumutbar sind.

Arbeitsmarktzugang: Der Zugang zum Arbeitsmarkt 
hängt vor allem vom aufenthaltsrechtlichen Status und 
von der Dauer des bisherigen Aufenthalts in Deutschland 
ab. In die Aufenthaltspapiere muss die zuständige Aus-
länderbehörde eine Nebenbestimmung einfügen, die 
den Arbeitsmarktzugang ausweist.

Arbeitsmarktzugang, nachrangig: Der nachrangige 
Arbeitsmarktzugang betrifft vor allem Flüchtlinge im 
Asylverfahren mit Aufenthaltsgestattung und Geduldete. 
Dabei werden durch die Bundesagentur für Arbeit eine 
Vorrangprüfung und eine Lohnprüfung für eine definier-
te Stelle durchgeführt und im Falle einer positiven Be-
wertung wird die Arbeitserlaubnis durch die Ausländer-
behörde für diese Stelle ausgesprochen.

Arbeitsverbot: Ein Arbeitsverbot kann ausgesprochen 
werden, wenn aufenthaltsbeendende Maßnahmen 
durch Gründe, die die Betroffenen zu verantworten ha-
ben, nicht vollzogen werden können. Wenn weitere, nicht 
selbstverschuldete Abschiebungshindernisse vorliegen, 
z. B. Schutz der Familie oder schwere Erkrankung, wäre 
die Verhängung eines Arbeitsverbots rechtswidrig.

Aufenthalt auf Probe: Personen, die eine Aufenthalts-
erlaubnis – nach § 104 Aufenthaltsgesetz, später nach 
§ 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz – „auf Probe“ gemäß des 
Beschlusses der Innenministerkonferenz von Dezember 
2009 erhalten hatten, mussten bis Ende 2011 ihre Aufent-
haltserlaubnis verlängern lassen. Als Bedingung wurde 
erwartet, dass die Sicherung des Lebensunterhalts eigen-
ständig voll gesichert war. Falls die Sicherung durch eige-
ne Arbeit nicht vollständig gewährleistet werden konnte, 
konnte eine zweijährige Verlängerung erteilt werden. Für 
alleinerziehende Mütter oder Väter war der Bezug von 
Sozialleistungen unschädlich, bis ihr Kind das dritte Le-
bensjahr vollendet hatte.

Aufenthaltserlaubnis: Nach 18 Monaten Duldungszeit 
besteht ein Soll-Anspruch auf Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis. Ein solcher Anspruch besteht jedoch nur 
dann, wenn der Ausländer / die Ausländerin unverschul-
det an der Ausreise gehindert ist, die Unmöglichkeit der 
Abschiebung also nicht selbst verschuldet hat und auch 
eine freiwillige Ausreise unmöglich oder unzumutbar ist.

Aufenthaltsgestattung: Eine Aufenthaltsgestattung 
wird zur Durchführung des Asylverfahrens erteilt und gilt 
bis zum Abschluss des Verfahrens. Nach drei Monaten 
Aufenthalt in Deutschland ist ein (zunächst nachrangi-
ger) Zugang zum Arbeitsmarkt möglich.

Ausreisepflicht: Ausländer/innen sind zur Ausreise ver-
pflichtet, wenn sie einen erforderlichen Aufenthaltstitel 
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nicht oder nicht mehr besitzen und ein Aufenthaltsrecht 
nicht besteht. Sie haben das Bundesgebiet unverzüglich 
oder bis zum Ablauf einer Frist zu verlassen. Wenn eine 
Aufenthaltsberechtigung für einen EU-Staat oder den 
Schengen-Raum besteht, kann die Ausreise auch dorthin 
erfolgen. Zur Durchsetzung der Ausreisepflicht können 
die Ausländerbehörden auf verschiedene polizeiliche 
Maßnahmen zurückgreifen.

Berufsanerkennung: Das „Gesetz zur Feststellung und 
Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikatio-
nen“ (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, abgekürzt 
BQFG) garantiert seit dem 01.04.2012 allen Personen, die 
im Ausland einen Berufsabschluss in einem staatlich an-
erkannten Beruf erworben haben, einen Rechtsanspruch 
auf ein Feststellungsverfahren zur Überprüfung der 
Gleichwertigkeit dieses Abschlusses mit dem entspre-
chenden Beruf in Deutschland. Die Staatsangehörigkeit 
und der Aufenthaltsstatus spielen für die Beantragung 
dieser Gleichwertigkeitsprüfung keine Rolle, d. h. auch 
aus dem Ausland können Anträge eingereicht werden. 
Das Gesetz erleichtert Fachkräften mit einem im Ausland 
erlernten Beruf den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt 
und gibt Hilfestellung, eine Beschäftigung zu finden, die 
auch der individuellen Qualifikation entspricht.

Bildung: Nur Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis 
haben Anspruch auf – bei Bedürftigkeit kostenlose – Teil-
nahme an einem staatlich geförderten Integrationskurs. 
Asylsuchende sowie geduldete Flüchtlinge können im 
Rahmen verfügbarer Kursplätze zu einem Kurs zugelas-
sen werden, müssen jedoch die vollen Kosten tragen. Kin-
der und Jugendliche (auch unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge) unterliegen unabhängig vom Aufenthalts-
status der Vollschulpflicht. Die Berufsschulpflicht endet 
mit der Volljährigkeit. Ein Studium ist mit Duldung prin-
zipiell möglich; die Praxis weist viele Schwierigkeiten auf. 
Flüchtlingen wird Ausbildungsförderung gewährt, wenn 
sie sich seit mindestens vier Jahren ununterbrochen 
rechtmäßig mit Duldung im Bundesgebiet aufhalten. Die 
Duldung erlaubt auch den Erwerb des Führerscheins.

Bleiberecht: Wer sich zum Stichtag 01.07.2007 als 
Geduldete/r seit mindestens acht Jahren (Familien mit 
Kindern sechs Jahre) in Deutschland aufhielt, integra-
tionswillig war, über ausreichend Wohnraum verfügte, 
sich auf Deutsch verständigen konnte sowie die Auslän-
derbehörden nicht getäuscht hatte, bekam ein auf zwei 
Jahre befristetes Aufenthaltsrecht und einen uneinge-
schränkten Arbeitsmarktzugang. Die Betroffenen waren 
zur Arbeitsuche verpflichtet, wenn sie bei Erteilung des 
Aufenthaltstitels noch arbeitslos waren. Die Aufenthalts-
erlaubnis wurde um weitere zwei Jahre verlängert, wenn 
die Sicherung des Lebensunterhalts überwiegend eigen-
ständig gewährleistet war oder in dieser Hinsicht eine 
Perspektive bestand. Im Koalitionsvertrag (Bund) von 
2013 ist die Einführung einer stichtagsunabhängigen 
Bleiberechtsregelung (Aufenthaltsrecht wegen „gelunge-
ner Integration“) vorgesehen.

Bleiberecht, eigenständiges für Jugendliche: Gedul-
dete Jugendliche und Heranwachsende können ein ei-
genständiges Bleiberecht erhalten, wenn sie in Deutsch-
land geboren oder vor ihrem 14. Geburtstag eingereist 
sind, sich seit mindestens sechs Jahren in Deutschland 
ununterbrochen erlaubt, mit einer Duldung oder einer 
Aufenthaltsgestattung aufhalten und mindestens sechs 
Jahre in Deutschland „erfolgreich“ eine Schule besucht 
oder einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss er-
worben haben. Zudem muss eine positive Sozial- und In-

tegrationsprognose gestellt werden und die Antragstel-
lung kann nur zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr er-
folgen. Diese Regelung soll laut Koalitionsvertrag (Bund) 
von 2013 verändert werden: Der Voraufenthalt soll auf 
vier Jahre reduziert werden, das Mindestalter bei der Ein-
reise fällt weg.

Duldung: Die Duldung ist nach der Definition des deut-
schen Aufenthaltsrechts eine „vorübergehende Ausset-
zung der Abschiebung“ von ausreisepflichtigen Auslän-
der/innen. Sie stellt keinen Aufenthaltstitel dar und be-
gründet daher auch keinen rechtmäßigen Aufenthalt. Die 
Duldung dient ausschließlich zur Bescheinigung der aus-
länderbehördlichen Registrierung. Eine Duldung wird in 
der Regel für drei bis sechs Monate erteilt, kann aber auch 
nur wenige Tage gültig sein. Mit einer Duldung können 
Auflagen und Nebenbestimmungen verbunden werden. 
Die Duldung erlischt mit der Ausreise des Ausländers 
bzw. der Ausländerin und berechtigt nicht zur Rückkehr 
in die Bundesrepublik Deutschland.

Erwerbspersonenpotenzial: Hierzu gehören alle Perso-
nen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Es han-
delt sich um alle Erwerbstätigen und alle Arbeitslosen so-
wie die sogenannte „stille Reserve“, also Personen, die nur 
deshalb nicht arbeiten, weil der Arbeitsmarkt keine oder 
nur unzureichende Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. 
Das Erwerbspersonenpotenzial kann durch Gesellschaft 
und Politik beeinflusst werden, findet eine natürliche 
Begrenzung aber im Alter der Erwerbsfähigen. Das volks-
wirtschaftliche Wachstum hängt langfristig vom Erwerb-
spersonenpotenzial ab.

Fiktionsbescheinigung: Mit einer Fiktionsbescheini-
gung (von lat. fictio – Einbildung, Annahme, erdichteter 
Fall, Fiktion) weisen Ausländer/innen in Deutschland das 
Bestehen eines vorläufigen Aufenthaltsrechts nach, das 
mit dem bei der Ausländerbehörde gestellten Antrag auf 
Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis 
häufig entsteht. Die Fiktionsbescheinigung wird regel-
mäßig für den Zeitraum erteilt, in dem die Ausländerbe-
hörde den gestellten Antrag auf eine Aufenthaltserlaub-
nis prüft.

Freiwillige Ausreise: Sind die Voraussetzungen für ei-
nen weiteren Aufenthalt nicht erfüllt (z. B. versagte Auf-
enthaltserlaubnis, abgelehnter Asylantrag), fordert die 
Ausländerbehörde oder das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zur Ausreise aus der Bundesrepublik 
Deutschland auf und setzt eine Frist. Wird dieser Auffor-
derung nicht nachgekommen, ist die Ausländerbehörde 
gesetzlich verpflichtet, den Aufenthalt zwangsweise mit-
tels Abschiebung zu beenden. Es besteht kein Einfluss 
mehr auf den Zeitpunkt und die Umstände der Ausreise.

Gutscheine: Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht 
unter anderem Sachleistungen vor. Unter gewissen Vo-
raussetzungen sind Abweichungen vom Sachleistungs-
prinzip zulässig. Alternativ kommen Wertgutscheine, 
andere vergleichbare unbare Abrechnungen oder Geld-
leistungen in Betracht. Wertgutscheine verursachen für 
die Bezieher/innen oft Probleme, weil sie nicht überall 
einlösbar sind und zur Diskriminierung beitragen. Die 
Innenministerkonferenz hat im Frühjahr 2013 einen Weg 
zur Abschaffung der Gutscheinpraxis freigemacht. Inzwi-
schen gibt es viele Bundesländer und auch viele Kreise, 
die komplett auf Geldleistungen umgestellt haben.

Härtefall: Unter Umständen können ausreisepflichtige 
Flüchtlinge als „Härtefall“ anerkannt werden und darüber 
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ein Aufenthaltsrecht in Deutschland erhalten. Der Antrag 
muss über ein Mitglied der Härtefallkommission gestellt 
werden, d. h. der Fall muss überzeugend, nachvollziehbar 
sowie mit einer stimmigen Sozial- und Integrationsprog-
nose dargestellt werden.

Kettenduldung: Duldungen werden immer wieder für 
kurze Zeiträume verlängert. Rund 85.000 Geduldete sind 
in Deutschland hiervon betroffen, fast die Hälfte schon 
seit mindestens sechs Jahren. Viele können aus unter-
schiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden, sind 
durch diesen Status aber rechtlich von sinnvollen Integ-
rationsmaßnahmen und der gesellschaftlichen Teilhabe 
ausgeschlossen. Die Ungewissheit über den weiteren 
Aufenthalt in Deutschland führt zu hoher psychischer 
Belastung.

Königsteiner Schlüssel: Er legt fest, welchen Anteil an 
Asylsuchenden jedes Bundesland aufnehmen muss. Er 
wird für jedes Jahr entsprechend der Steuereinnahmen 
und der Bevölkerungszahl der Länder berechnet.

Mitwirkungspflicht: Geduldete Flüchtlinge sind ver-
pflichtet, an der Klärung ihrer Identität und an der Er-
möglichung ihrer eigenen Abschiebung mitzuwirken, u. 
a. durch zumutbare Anstrengungen zur Passbeschaffung. 
Wenn sie der Mitwirkungspflicht aus Sicht der Ausländer-
behörde nicht nachkommen, wird ihnen ein Arbeitsver-
bot erteilt, gegebenenfalls werden auch Leistungskür-
zungen und Bußgelder eingesetzt.

Niederlassungserlaubnis: Neben der Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt (EU) ist sie die rechtlich stärkste Form 
des Aufenthaltstitels und ermöglicht den unbefristeten 
Aufenthalt. Ihre Erteilung setzt höchste Integrationsbe-
strebungen voraus. Die Betroffenen müssen ihre wirt-
schaftliche Unabhängigkeit nachweisen und Sozialbei-
träge über einen Zeitraum von 60 Monaten gezahlt ha-
ben, und es muss eine dauerhafte positive Prognose für 
die Zukunft erkennbar werden.

Residenzpflicht: Die Residenzpflicht zwang Flüchtlinge 
im laufenden Asylverfahren und Geduldete dazu, sich le-
diglich in dem Bundesland bewegen zu dürfen, in dem 
ihnen der Wohnsitz zugewiesen worden war. Die Resi-
denzpflicht wurde durch Beschluss des Bundesrats vom 
September 2014 aufgehoben, sie besteht nur noch für 
die ersten drei Monate des Aufenthalts. Die Ausländerbe-
hörden können sie jedoch in drei Ausnahmen wieder zur 
Auflage machen: bei rechtmäßig verurteilten Straftäter/
innen, bei hinreichendem Verdacht auf Verstoß gegen 
das Betäubungsmittelgesetz oder bei bevorstehenden 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF): Unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge sind nach internatio-
naler Definition Minderjährige unter 18 Jahren, die ohne 
ihre Eltern oder Personensorgeberechtigte außerhalb ih-
res Herkunftslandes Schutz suchen vor Verfolgung – bei-
spielsweise als Angehörige einer Minderheit –, vor Krieg 
und Bürgerkrieg sowie deren familiären und sozialen 
Folgen. In der deutschen ausländer- und asylrechtlichen 
Auffassung wird von dieser Definition abgewichen: Nur 
Flüchtlingskinder unter 16 Jahren gelten als „minderjäh-
rig“ im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention (KRK), des 
Haager Übereinkommens zum Schutz Minderjähriger 
von 1961 (MSA) und des SGB VIII; 16- bis 18-jährige Min-
derjährige werden dagegen als Erwachsene behandelt, 
weil ihnen eine eigene ausländerrechtliche Handlungsfä-
higkeit zugesprochen wird. Laut Koalitionsvertrag (Bund) 
von 2013 soll dies geändert werden, so dass Flüchtlinge 
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unter 18 Jahren auch asyl- und aufenthaltsrechtlich als 
Minderjährige behandelt werden.

Vorrangprüfung: Im Falle des nachrangigen Arbeits-
marktzugangs ist die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit für eine unselbstständige Erwerbstätigkeit erfor-
derlich. Dabei wird geprüft, ob das konkrete Arbeitsplatz-
angebot für bevorrechtigte Bewerber/innen (Deutsche/
EU-Bürger/innen, Staatsangehörige der Beitrittsstaaten, 
Drittstaatsangehörige mit verfestigtem Aufenthalt) in-
frage kommt. Nur wenn dies nicht der Fall ist, wird dem 
Antrag auf Beschäftigungserlaubnis zugestimmt.

Wartefrist: Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren und 
Geduldete unterliegen in den ersten drei Monaten ihres 
Aufenthalts in Deutschland einer Wartefrist. In dieser Zeit 
dürfen sie keine Arbeitsstelle annehmen. Danach können 
sie einen nachrangigen Arbeitsmarktzugang beantragen. 
Für Geduldete bestehen für verschiedene Arten von Be-
schäftigung Ausnahmen von der Wartefrist. (Siehe dazu 
auch Kapitel 3)

Wohnsitzauflage: Asylsuchende haben keinen Anspruch 
auf die Wahl eines bestimmten Aufenthaltsortes. Sie wer-
den einem Bundesland bzw. einer Gemeinde zugewiesen 
und haben dort ihren Wohnsitz zu nehmen. Eine spätere 
Umverteilung an einen anderen Ort ist im AsylVfG nicht 
ausdrücklich geregelt, kann aber nach Ermessen der zu-
ständigen Behörde erfolgen.
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